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Die wesentlichen Änderungen im Bereich des
Arbeitsförderungsrechts seit 1969

1969
Arbeitsförderungsgesetz
Im Juli 1969 tritt das AFG in Kraft; die Aufgaben der
BA erfahren eine umfassende Neuorganisation. Aus-
gebaut wird insbesondere die berufliche Bildung und
auf die im AFG vorgesehenen Maßnahmen wird ein
Rechtsanspruch eingeräumt.
 Der Hauptbetrag des Uhg bei Maßnahmen zur be-

ruflichen Fortbildung und Umschulung (FuU) wird
ab Oktober von 75% des maßgeblichen Nettoar-
beitsentgelts angehoben auf 81,25% für die ers-
ten sechs Monate und auf 87,5% für die weitere
Dauer der Maßnahme.

 Das Uhg wird dynamisiert: nach Ablauf des ers-
ten Jahres einer Maßnahme und dann halbjähr-
lich wird das Bemessungsentgelt um jeweils 4%
erhöht.

1970
1. AFG-Novelle
 Die BBG zur BA wird an den dynamisierten Be-

trag in der Rentenversicherung angeglichen und
auf 1.800 DM erhöht.

1972
 Erhöhung des Beitragssatzes zur BA von 1,3%

auf 1,7%.
 Die Förderungsrichtlinien für FuU werden enger

gefasst.

1972
2. AFG-Novelle
 Ab Mai wird die Winterbauförderung neu geord-

net: neu eingeführt wird ein Wintergeld (Winterg)
für Bauarbeiter in Höhe von 2 DM je geleistete
Arbeitsstunde in der Winterzeit; Investitionshilfen
und Mehrkostenzuschüsse an die Bauunterneh-
men werden verbessert - gleichzeitig werden die
Voraussetzungen für den Bezug von Schlwg ein-
geschränkt.

 Zur Finanzierung des Winterg und der Mehrkos-
tenzuschüsse wird eine von den Bauunternehmen
aufzubringende Winterbau-Umlage eingeführt.

1974
Gesetz über Konkursausfallgeld (3. AFG-
Novelle)
 Ab Juli wird ein Konkursausfallgeld eingeführt: im

Falle der Zahlungsunfähigkeit des ArbGeb werden
Ansprüche auf Arbeitsentgelt für die letzten drei
der Eröffnung des Konkursverfahrens vorausge-
henden Monate abgegolten. Zur Finanzierung
wird eine ArbGeb-Umlage eingeführt.

 Ab September werden die Voraussetzungen für
den Bezug von Alhi erweitert.

 Ab Oktober werden die Leistungen bei ABM ver-
bessert.

 In Anlehnung an die in der Rentenversicherung
geltenden Regelungen werden die Geldleistungen
des AFG dynamisiert.

1975
 Erhöhung des Beitragssatzes zur BA von 1,7%

auf 2%.
 Im Zusammenhang mit der Steuer- und Kinder-

geldreform werden die Lohnersatzleistungen des
AFG alleine an das Nettoarbeitsentgelt gekoppelt
und gleichzeitig erhöht. Im Gegenzug entfallen

die von der BA zu finanzierenden Familienzu-
schläge; sie werden durch das Kindergeld aus
Bundesmitteln ersetzt.

 Erhöhung des Alg, Kug und Schlwg auf 68% des
Nettoarbeitsentgelts.

 Erhöhung des Uhg für Teilnehmer an FuU-
Maßnahmen auf einheitlich 90% des Nettoar-
beitsentgelts.

1976
Haushaltsstrukturgesetz
 Erhöhung des Beitragssatzes zur BA von 2% auf

3%.
 Die Förderung der beruflichen Bildung wird ein-

geschränkt und die Leistungen werden stärker
auf den Beitragszahlerkreis ausgerichtet:
- Grundsätzlicher Ausschluss der Förderung

von Maßnahmen im Hochschulbereich.
- Ausschluss elternunabhängiger Förderung

bei über 21jährigen und Verheirateten in der
Ausbildungsförderung.

- FuU-Förderung nur noch nach einer ausge-
übten beruflichen Tätigkeit von mindestens
drei Jahren (mit abgeschlossener Berufsaus-
bildung) bzw. sechs Jahren (ohne abge-
schlossene Berufsausbildung). Eine weitere
Förderung ist nur noch möglich, wenn der
Teilnehmer zwischenzeitlich wieder mindes-
tens drei Jahre beruflich tätig war (sog. Zwi-
schenpraxiszeit).

- Grundsätzlich wird nur noch gefördert, wer
innerhalb der letzten drei Jahre vor Beginn
der Maßnahme (Rahmenfrist) mindestens
zwei Jahre lang eine die Beitragspflicht be-
gründende Beschäftigung ausgeübt oder Alg
und/oder Alhi aufgrund einer vorausgegan-
genen beitragspflichtigen Beschäftigung von
mindestens einem Jahr bezogen hat.

- Nicht-BeitragszahlerInnen erhalten nur noch
unter ganz engen Voraussetzungen und bei
arbeitsmarktpolitischer Notwendigkeit Leis-
tungen.

 Kürzung des Uhg von 90% auf 80% des vormali-
gen Nettoarbeitsentgelts bei arbeitsmarktpolitisch
"notwendigen" Maßnahmen und auf 58% bei ar-
beitsmarktpolitisch "zweckmäßigen" Maßnahmen
(etwa: Aufstiegsfortbildung).

 Kürzung des Uhg durch Absenkung der Freibe-
tragsgrenze bei der Anrechnung von Nebenein-
kommen von 50 DM auf 15 DM wöchentlich.

 Streichung des Uhg im Anschluss an die Maß-
nahme und Verweisung auf die Arbeitslosenun-
terstützung (bisher: um 15% niedrigeres "An-
schluss-Uhg" für längstens 156 Tage).

 Ausschluss von Alhi für Schul- und Hochschulab-
solventen, die nicht innerhalb des letzten Jahres
vor Beginn der Ausbildung mindestens 26 Wo-
chen in einer entlohnten Beschäftigung gestan-
den haben.

 Verschärfung der Zumutbarkeitsregelung.

1978
4. Gesetz zur Änderung des Arbeitsförderungs-
gesetzes
 Verzicht auf die sog. Zwischenpraxiszeit, wenn

der FuU-Antragsteller vor einer angestrebten län-
gerfristigen Maßnahme bereits an einer Vollzeit-
maßnahme von bis zu drei Monaten oder einer
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Teilzeitmaßnahme von bis zu zwölf Monaten teil-
genommen hat.

 Sperrzeiten werden beim Alg auf die Anspruchs-
dauer angerechnet, die Bezugsdauer des Alg also
um die Sperrzeit gekürzt.

 Für nach ihrer Berufsausbildung arbeitslose Ju-
gendliche wird die Bemessungsgrundlage für das
Alg (100% des Facharbeiter-Tariflohns) um 25%
gekürzt; entsprechendes gilt für die Alhi.

 Die grundsätzlich zeitlich unbegrenzte Alhi wird
jeweils nur noch für längstens ein Jahr bewilligt.

 Einführung von Rentenversicherungsbeiträgen für
EmpfängerInnen von Alg, Alhi und Uhg ab Juli;
für das zweite Halbjahr 1978 werden diese Bei-
träge aus dem Bundeshaushalt erstattet, so dass
die BA erst ab 1979 finanziell belastet wird.

 Ein Teil der beruflichen Reha wird von der Ren-
tenversicherung auf die BA übertragen.

 Runderlass 230/78 der BA vom 8. August 1978:
Verschärfung der Zumutbarkeitsregelung nach
Paragraph 103 AFG.

1979
 Einführung von Rentenversicherungsbeiträgen für

Empfänger von Schlwg; analog der Regelung
beim Kug sind die Beiträge vom ArbGeb zu zah-
len, der 75% der Aufwendungen von der BA er-
stattet bekommt.

 Beim Zusammentreffen von Renten- und Alg-
Ansprüchen im Falle der BU/EU wird die Leis-
tungspflicht zu Lasten der BA neu abgegrenzt.

1979 (August)
5. Gesetz zur Änderung des Arbeitsförderungs-
gesetzes
 Linderung der Zumutbarkeitsregelung gegenüber

dem Runderlass 230/78 der BA, aber Verschär-
fung gegenüber der 4. AFG-Novelle, da nunmehr
u.a. nur noch derjenige der Vermittlung zur Ver-
fügung steht, der das Arbeitsamt täglich aufsu-
chen kann und für das Arbeitsamt erreichbar ist.

 Anhebung des Höchstsatzes beim EaZ von 60%
auf 80%.

 Förderung kurzfristiger Fortbildungsmaßnahmen,
die das Ziel haben, berufliche Fertigkeiten und
Kenntnisse festzustellen (Übungsfirmen,
Übungswerkstätten).

 Von der seit 1976 geltenden sog. Zwischenpra-
xiszeit sind Arbeitslose, von Arbeitslosigkeit un-
mittelbar Bedrohte und Ungelernte ausgenom-
men; letztere müssen aber eine mindestens drei-
jährige berufliche Tätigkeit nachweisen.

 Das "große" Uhg (80%) wird auch jenen Perso-
nen gezahlt, die einen "Mangelberuf" ergreifen
wollen.

 Die dreijährige Rahmenfrist bei FuU-Förderung,
innerhalb derer u.a. eine mindestens zweijährige
beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt worden
sein muss, wird um jene Zeiten erweitert, in de-
nen wegen Geburt und Betreuung eines Kindes
keine Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde.

 Die dreimonatige Meldepflicht von Alg-/Alhi-
Beziehern beim Arbeitsamt wird auf alle arbeits-
los gemeldeten ArbN erweitert.

 Einführung der "Maßnahmen zur Verbesserung
der Vermittlungsaussichten".

 Erweiterung der Förderung der Arbeitsaufnahme
(FdA).

 Erhöhte Lohnkostenzuschüsse bei ABM für ältere
ArbN.

 Verbesserungen beim Konkursausfallgeld.

1982
Arbeitsförderungs-Konsolidierungsgesetz
(AFKG)
 Erhöhung des Beitragssatzes zur BA von 3,0%

(1981) auf 4% in 1982.
 Begrenzung des von der BA für ihre Leistungs-

empfängerInnen zu zahlenden Krankenversiche-
rungsbeitrags auf die Höhe des allgemeinen Bei-
tragssatzes der jeweiligen Krankenkasse.

 Verlängerung der Anwartschaftszeit für den Be-
zug von Alg von sechs auf zwölf Monate beitrags-
pflichtige Beschäftigung.

 Verlängerung des Ruhenszeitraums für den An-
spruch auf Alg von bis zu 6 auf bis zu 12 Monate
(etwa wenn der Arbeitslose eine Abfindung erhal-
ten hat).

 Nichtberücksichtigung von Mehrarbeitszuschlägen
und aufgelaufenem Arbeitsentgelt sowie einmali-
ger wiederkehrender Zuwendungen (Urlaubs- o-
der Weihnachtsgeld) bei der Bemessung des Alg-
/Alhi-Anspruchs.

 Verlängerung der Sperrzeit von vier auf acht Wo-
chen.

 Verschärfung der Zumutbarkeitsregelung.
 Einschränkung der sog. "59er-Regelung" (Einfüh-

rung einer Erstattungspflicht des ArbGeb - Alg
plus darauf entfallende Sozialversicherungsbei-
träge - gegenüber der BA für maximal ein Jahr,
wenn ältere ArbN mit mindestens 10jähriger Be-
triebszugehörigkeitsdauer entlassen werden).

 Kürzung des sog. "großen" Uhg von 80% auf
75% bzw. 68% (Personen mit bzw. ohne unter-
haltsberechtigte Kinder) des vormaligen Netto-
entgelts.

 Umstellung des Uhg bei sog. Zweckmäßigkeits-
förderung auf Darlehen.

 Kürzung des Ügg von bisher 100% auf 90% bzw.
75% des vormaligen Nettoentgelts und stärkere
Bindung des Ügg-Anspruchs an vorangegangene
Beitragszahlung (innerhalb einer Rahmenfrist von
5 Jahren: mindestens 2 Jahre versicherungs-
pflichtige Beschäftigung).

 Das Anschluss-Ügg für sechs Wochen nach Ab-
schluss der Reha-Maßnahme wird auf die Höhe
des Alg begrenzt.

 Verstärkte Aufrechnung von Ausfallstunden mit
Mehrarbeitsstunden beim Kug.

 Beschränkung der FdA sowie des EaZ auf Arbeits-
lose und von Arbeitslosigkeit unmittelbar bedroh-
te Personen.

 Verschärfung der Voraussetzungen für die Zah-
lung von Schlwg.

 Einschränkung der allgemeinen ABM (u.a. Be-
schränkung der Förderung auf Bezieher von
Alg/Alhi).

 Einschränkung bei den ABM für ältere ArbN (u.a.
Beschränkung auf über 55-jährige Langzeitar-
beitslose, Senkung des Höchstförderungssatzes
von 80% auf 70% des Tariflohns).

 Verschärfung der Anwartschaftsvoraussetzungen
bei der sog. "originären" Alhi - statt bisher 70
sind nunmehr 150 Kalendertage als Beschäfti-
gungszeit erforderlich bzw. 240 Kalendertage Be-
zug von Lohnersatzleistungen wegen Krankheit
oder Behinderung.

 Berücksichtigung von Alg-Sperrzeiten beim Alhi-
Bezug.

1983
Haushaltsbegleitgesetz 1983
 Erhöhung des Beitragssatzes zur BA von 4,0%

auf 4,6% in 1983.
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 Bemessung der Rentenversicherungsbeiträge für
die LeistungsempfängerInnen der BA nach der
Höhe der Geldleistung statt nach der Höhe des
vormaligen Bruttoentgelts.

 Stärkere Differenzierung der Leistungsdauer
beim Alg-Bezug nach der Beitragsdauer (reichten
bislang für einen Monat Alg-Bezug zwei Beitrags-
Monate aus, so sind jetzt drei Beitrags-Monate
erforderlich).

 Kürzung des Ügg von 90%/75% auf 80%/70%
des Nettoentgelts.

 Reduzierung der "Kann-Leistungen" der BA.
 Absenkung der Tabellenwerte für Alg, Alhi und

Uhg.

1984
Haushaltsbegleitgesetz 1984
 Stärkere Einbeziehung von Einmalzahlungen

(Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld) in die Beitrags-
pflicht.

 Kürzung der jährlichen Anpassung von Alg, Alhi,
Uhg, Ügg durch Aktualisierung (Anbindung an
Entgeltentwicklung im Vorjahr).

 Senkung des Unterstützungssatzes beim Alg, Kug
und Schlwg für LeistungsempfängerInnen ohne
Kinder von 68% auf 63% des vormaligen Netto-
entgelts.

 Senkung des Unterstützungssatzes der Alhi für
LeistungsempfängerInnen ohne Kinder von 58%
auf 56% des vormaligen Nettoentgelts.

 Kürzung des "großen" Uhg von bisher 75%/68%
auf 70%/63% des vormaligen Nettoentgelts.

 Bei sog. Zweckmäßigkeitsförderung wird das
Uhg-Darlehen nur noch als Kann-Leistung ge-
währt, auf die damit kein Rechtsanspruch mehr
besteht.

 Kürzung des Ügg von 80%/70% auf 75%/65%
des vormaligen Nettoentgelts.

 Für nach ihrer Berufsausbildung arbeitslose Ju-
gendliche wird die Bemessungsgrundlage für das
Arbeitslosengeld (75% des Facharbeiter-
Tariflohns) auf 50% gekürzt - mindestens wird
die Unterstützung nach der vormaligen Ausbil-
dungsvergütung berechnet; entsprechendes gilt
für die Alhi.

 Senkung des EaZ um 10%-Punkte für die gesam-
te Einarbeitungszeit.

 Beschränkung bei den Mobilitätshilfen zur FdA
(Kleinbeträge werden nicht mehr geleistet).

1984
Gesetz zur Erleichterung des Übergangs vom
Arbeitsleben in den Ruhestand (Vorruhestands-
gesetz)
Befristet für Neuzugänge bis Ende 1988 zahlt die BA
ab Mai ArbGeb Zuschüsse zu den Aufwendungen für
Vorruhestandsleistungen an ArbN, die das 58. Le-
bensjahr vollendet und ihre Erwerbstätigkeit beendet
haben. Der Anspruch auf den Zuschuss setzt u.a. vo-
raus, dass
- dem ArbN Vorruhestandsgeld in Höhe von min-

destens 65% seines Bruttoentgelts
- bis zum Rentenbezug mit 63 bzw. 65 Jahren auf-

grund einer tariflichen oder einzelvertraglichen
Vereinbarung gezahlt wird und

- der Arbeitsplatz mit einem arbeitslos gemeldeten
ArbN oder einem Jugendlichen, für den nach
Ausbildungsabschluss kein Arbeitsplatz vorhan-
den ist, besetzt wird.

Der Zuschuss beträgt 35% der Aufwendungen für die
Mindesthöhe des Vorruhestandsgeldes (65%) und die
darauf entfallenden ArbGeb-Anteile zur Renten- und
Krankenversicherung.

1985
Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Ar-
beitsförderungsgesetzes und der gesetzlichen
Rentenversicherung
 Senkung des Beitragssatzes zur BA von 4,6%

(1984) auf 4,4% in 1985.
 Für ArbN, die das 49. Lebensjahr vollendet haben

wird die höchstmögliche Anspruchsdauer auf Alg
(in Abhängigkeit von der vorausgegangenen Bei-
tragszeit) von 12 auf bis zu 18 Monate verlängert
(zunächst befristet bis Ende 1989).

 Verlängerung der Sperrzeiten von 8 auf bis zu 12
Wochen.

 ArbGeb, die ältere Arbeitnehmer entlassen, ha-
ben der BA unter bestimmten Umständen das Alg
sowie die darauf entfallenden KV- und RV-
Beiträge für die Zeit nach Vollendung des 59. Le-
bensjahres (vorher: für maximal ein Jahr) des
Arbeitslosen zu erstatten (Paragraph 128 AFG).

1985
Gesetz zur Stärkung der Finanzgrundlagen der
gesetzlichen Rentenversicherung
 Senkung des Beitragssatzes zur BA von 4,4% auf

4,1% ab Juni 1985 (auf dieser Höhe sollte der
Beitragssatz bis Ende 1986 bleiben).

1986
7. Gesetz zur Änderung des AFG
 Senkung des Beitragssatzes zur BA von 4,1%

(1985) auf 4,0% in 1986; Erhöhung des Bei-
tragssatzes ab 1987 auf 4,3%.

 Die Höchstdauer für den Bezug von Alg wird in
Abhängigkeit vom vollendeten Lebensalter und
der vorangegangenen Beitragszeit wie folgt er-
höht (die Regelung war zunächst bis Ende 1989
befristet):
- ab 44 Jahre auf bis zu 16 Monate
- ab 49 Jahre auf bis zu 20 Monate
- ab 54 Jahre auf bis zu 24 Monate

 Arbeitslose, die das 58. Lebensjahr vollendet ha-
ben, müssen (unbeschadet ihres Leistungsan-
spruchs) der Arbeitsvermittlung nicht mehr un-
eingeschränkt zur Verfügung stehen, sofern sie
dem AA gegenüber eine Erklärung abgeben, zum
nächstmöglichen Termin Altersruhegeld zu bezie-
hen. Sie werden dann auch nicht mehr in der Ar-
beitslosenstatistik geführt.

 Erhöhung des Uhg von 70%/63% auf 73%/65%
des vormaligen Nettoentgelts.

 Bei sog. Zweckmäßigkeitsförderung wird das
Uhg-Darlehen von einer "Kann-Leistung" wieder
zu einem Rechtsanspruch.

 ArbN bis zum 25. Lebensjahr, die einen Vollzeit-
arbeitsplatz suchen, können bei Teilnahme an
Teilzeitbildungsmaßnahmen und gleichzeitiger
Teilzeitbeschäftigung ein "Teilzeit-Uhg" erhalten
(begrenzt bis Ende 1995).

 Für Berufsanfänger nach abgeschlossener Ausbil-
dung wird das Uhg nach 75% (statt bisher 50%)
des erzielbaren Tariflohns bemessen.

 Für schwervermittelbare Arbeitslose kann die Ebh
bis zu 2 Jahre (bislang: bis zu 1 Jahr) gezahlt
werden.

 Bis Ende 1989 kann der EaZ auch beim Abschluss
eines befristeten Arbeitsverhältnisses gewährt
werden.

 Erhöhung des Ügg von 75%/65% auf 80%/70%
des vormaligen Nettoentgelts.

 Bei ABM für ältere ArbN wird die Altersgrenze
vom 55. auf das 50. Lebensjahr gesenkt.

 Arbeitslose, die eine selbständige Beschäftigung
anstreben, erhalten in den ersten drei Monaten
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der Existenzgründung ein Übbg in Höhe des/der
zuvor bezogenen Alg/Alhi.

 Im Rahmen der Alhi-Bedürftigkeitsprüfung wer-
den Einkommen/Vermögen des Partners in einer
eheähnlichen Gemeinschaft ebenso restriktiv be-
rücksichtigt wie bislang schon bei nicht dauernd
getrennt lebenden Ehegatten.

 Die Freibeträge für die Anrechnung von Ehegat-
teneinkommen auf die Alhi werden von bisher 75
DM auf 115 DM in 1986 und ab 1987 auf 150 DM
wöchentlich angehoben. Der Erhöhungsbetrag je
Kind steigt von 35 DM auf zunächst 55 DM und
dann 70 DM wöchentlich.

 Die Herabbemessung der Alhi aufgrund der Ar-
beitsmarktlage wird für ältere Arbeitslose be-
schränkt.

1986 (Mai)
Gesetz zur Sicherung der Neutralität der Bun-
desanstalt für Arbeit bei Arbeitskämpfen
 Durch Änderung des Paragraphen 116 AFG haben

mittelbar von Arbeitskämpfen betroffene ArbN
(kalte Aussperrung) keinen Anspruch mehr auf
Lohnersatzleistungen der BA.

1987
Gesetz zur Verlängerung des Versicherungs-
schutzes bei Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit
 Die stärkere Differenzierung zwischen Beitrags-

und Leistungsdauer beim Alg-Bezug aus 1983
wird ab Juli 1987 rückgängig gemacht - für den
Anspruch auf einen Monat Alg-Bezug reichen
wieder zwei statt bisher drei Beitrags-Monate
aus.

 Die Höchstdauer für den Bezug von Alg wird in
Abhängigkeit vom vollendeten Lebensalter und
der vorangegangenen Beitragszeit wie folgt er-
höht:
- ab 42 Jahre auf bis zu 18 Monate
- ab 44 Jahre auf bis zu 22 Monate
- ab 49 Jahre auf bis zu 26 Monate
- ab 54 Jahre auf bis zu 32 Monate

 Für Betriebe der Stahlindustrie wird die maximale
Kug-Bezugsdauer auf bis zu 36 Monate verlän-
gert (rückwirkend ab Januar 1987 bis Ende 1989
befristet).

1988
Gesetz zur Ergänzung der arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente und zum Schutz der Solidar-
gemeinschaft vor Leistungsmissbrauch (8. AFG-
Novelle)
 Verlagerung der Auf- und damit Ausgaben für die

Sprachförderung von Aussiedlern, Asylberechtig-
ten und Kontingentflüchtlingen vom Bund auf die
BA bei gleichzeitiger Verlängerung der Höchstför-
derungsdauer von 8 auf 10 Monate.

 Verlagerung der Auf- und damit Ausgaben für die
Förderung der Berufsausbildung benachteiligter
Jugendlicher (nachträglicher Erwerb des Haupt-
schulabschlusses) sowie der Förderungsmöglich-
keiten des Bundesbeihilfengesetzes für arbeitslo-
se Jugendliche vom Bund auf die BA.

 Für langzeitarbeitslose Jugendliche mit abge-
schlossener Berufsausbildung werden Alg bzw.
Alhi nach 1 Jahr nach 75 % (statt 50 %) des er-
zielbaren Gesellenlohns bemessen.

 Lohnkostenzuschüsse für ältere Langzeitarbeits-
lose können bis auf 75% des Arbeitsentgelts er-
höht werden und die Degression des Förderungs-
satzes ist nicht mehr zwingend.

 Die Bezugsdauer des Übbg bei Existenzgründung
von Arbeitslosen wird von drei auf sechs Monate
verlängert.

 Die Finanzierung der sog. verstärkten Förderung
im Rahmen der ABM geht vom Bund auf die BA
über.

 Der Bemessungszeitraum für die Höhe des Alg
verlängert sich von drei auf zwölf Monate, wenn
das Arbeitsentgelt innerhalb des letzten Jahres
vor Arbeitslosigkeit außergewöhnlich gestiegen
ist.

 Arbeitslose, die keine Unterstützungsleistungen
der BA erhalten, müssen ihr Vermittlungsgesuch
alle drei Monate ausdrücklich erneuern - wenn
nicht, fallen sie aus der Arbeitslosen-Statistik
heraus.

1989
Gesetz zur Änderung des Arbeitsförderungsge-
setzes und zur Förderung eines gleitenden
Übergangs älterer Arbeitnehmer in den Ruhe-
stand
 Bislang nicht der Beitragspflicht unterliegende

ArbN im Alter zwischen 63 und 65 Jahre werden
in die Beitragspflicht zur BA einbezogen.

 Bei der Teilnahme an beruflichen Bildungsmaß-
nahmen wird der Rechtsanspruch auf Kostener-
stattung in eine "Kann-Leistung" umgewandelt.

 Bei ABM wird der Höchstförderungssatz auf 75%
der Lohnkosten herabgesetzt. Der Satz kann in
Regionen mit überdurchschnittlicher Arbeitslosig-
keit 90% und bei Vorliegen besonderer Umstände
100% betragen. Die Vollförderung wird auf 15%
aller bundesweit geförderten Fälle begrenzt (bis-
her 35%). Der Mindestförderungssatz wird auf
50% (bisher 60%) gesenkt.

 Beim EaZ und der Ebh für schwervermittelbare
Arbeitslose wird der Förderungshöchstsatz von
70% auf 50% gesenkt.

 Für Bezieher von Kug entfällt der bisherige Zu-
schuss der BA zur Krankenversicherung an den
ArbGeb.

 Der Bezug von Alg im Krankheitsfall wird auf die
maximale Alg-Bezugsdauer mindernd angerech-
net.

 Investitions- und Mehrkostenzuschüsse der pro-
duktiven Winterbauförderung werden um weitere
drei Jahre (bis Ende 1992) ausgesetzt.

 Als Ersatz für die bisherige Vorruhestandsrege-
lung wird für über 58-jährige und vorher vollzeit-
beschäftigte ArbN die sog. "Altersteilzeit-
Regelung" eingeführt; die BA erstattet dem Arb-
Geb folgende Leistungen - sofern der durch die
Arbeitszeitreduzierung um 50% (WAZ aber min-
destens 18 Stunden) freiwerdende Teilzeitar-
beitsplatz mit einem Arbeitslosen wiederbesetzt
wird:
- einen Aufstockungsbetrag zum Teilzeitar-

beitsentgelt in Höhe von 20% dieses Ent-
gelts,

- die Beiträge zur Höherversicherung in der
gesetzlichen Rentenversicherung im Werte
der Differenz zu 90% des letzten Bruttoar-
beitsentgelts vor Beginn der Teilzeitarbeit.

Der Aufstockungsbetrag ist steuer- und sozialab-
gabenfrei. Voraussetzung für die Erstattung ist,
dass der freiwerdende Teilzeitarbeitsplatz mit ei-
nem Arbeitslosen besetzt wird. Die Regelung ist
bis Ende 1992 befristet.
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1990
Gesetz zur Anpassung von Eingliederungsleis-
tungen für Aussiedler und Übersiedler
 Aus- und Übersiedler erhalten statt der üblichen

Lohnersatzleistungen (Alg, Uhg, Ügg) künftig
Eingliederungsgeld (Egg) - bei Arbeitslosigkeit für
312 Tage. Das Egg bemisst sich nach einem Ar-
beitsentgelt in Höhe von 70% der monatlichen
Bezugsgröße (Paragraph 18 SGB IV) und beträgt
63% des hieraus abgeleiteten "bereinigten" Net-
toarbeitsentgelts. Für Verheiratete bzw. Empfän-
gerInnen mit Kind erhöht sich das Egg um 30 DM
wöchentlich.

1991
Gesetz zur Änderung der Beitragssätze in der
gesetzlichen Rentenversicherung und bei der
Bundesanstalt für Arbeit
 Erhöhung des Beitragssatzes zur BA von 4,3%

auf 6,8% ab April 1991; Senkung des Beitrags-
satzes von 6,8% auf 6,3% ab Januar 1992.

1991
Gesetz zur Änderung arbeitsförderungsrechtli-
cher und anderer sozialrechtlicher Vorschriften
 Unter Berufung auf die Entscheidung des BVerfG

v. 23.1.1990 wird der Paragraph 128 AFG ab Juli
gestrichen, wonach ArbGeb, die ältere ArbN ent-
lassen, unter bestimmten Bedingungen der BA
das Alg und die darauf entfallenden KV- und RV-
Beiträge für die Zeit nach Vollendung des 59. Le-
bensjahres des Arbeitslosen zu erstatten haben.

 Ab Juli wird die Altersgrenze für den Bezug von
Alüg vom vollendeten 57. auf das vollendete 55.
Lebensjahr gesenkt - die Anspruchsdauer wird in
diesen Fällen entsprechend von 3 auf 5 Jahre
verlängert.

1992
Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes über die Er-
richtung und das Verfahren der Schiedsstellen
für Arbeitsrecht und zur Änderung des Arbeits-
förderungsgesetzes
 Bei Verknüpfung von Teilzeit-ABM mit Teilzeit-

Weiterbildung wird ein Teil-Uhg gewährt.

1992
Schwangeren- und Familienhilfegesetz
 Ab August muss die BA ArbGeb für ArbN, die

nach Zeiten der Kindererziehung oder nach Zei-
ten der Pflege von Angehörigen in das Erwerbsle-
ben zurückkehren, EaZ gewähren, wenn sie eine
volle Leistung erst nach einer Einarbeitungszeit
erreichen können.

1993
Gesetz zur Änderung von Fördervoraussetzun-
gen im Arbeitsförderungsgesetz und in anderen
Gesetzen
 Verschärfung der Qualitätsprüfung von FuU-

Maßnahmen durch die BA.
 Neben der individuellen Prüfung von Fördervo-

raussetzungen bei FuU wird eine generelle Prü-
fung der arbeitsmarktpolitischen Zweckmäßigkeit
der Maßnahme durch die BA eingeführt.

 Einführung einer Beratungspflicht vor Beginn der
Teilnahme an FuU-Maßnahmen.

 Die 1988 auf die BA übertragene und bis 1995
befristete Förderung junger Arbeitsloser u.a. zum
Nachholen eines Hauptschulabschlusses wird vor-
zeitig ersatzlos gestrichen.

 Die 1979 eingeführten Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Vermittlungsaussichten (Paragraph 41a)

werden gestrichen. Anstelle dieser, von den Bil-
dungsträgern durchgeführten Maßnahmen, sollen
nunmehr die AÄ "Maßnahmen der Arbeitsbera-
tung bis zu einer Dauer von zwei Wochen" durch-
führen.

 Bei beruflicher Fortbildung werden die Möglich-
keiten der Zweitförderung durch zusätzliche zeit-
liche Auflagen ("Pflichtwartezeiten") einge-
schränkt.

 Die Förderhöhe beim EaZ wird von 50% auf 30%
und die Förderungsdauer von einem auf ein hal-
bes Jahr gesenkt; nur in begründeten Ausnahme-
fällen gelten die bisherigen Konditionen weiter.
Eingeführt wird die Möglichkeit einer Rückzah-
lungspflicht für den EaZ.

 Leistungen zur beruflichen Reha werden nur noch
gewährt, wenn sie wegen Art oder Schwere der
Behinderung erforderlich sind - ansonsten sind
Behinderte nunmehr auf die übrigen FuU-
Konditionen verwiesen.

 Das bisherige Egg für AussiedlerInnen wird in ei-
ne die Bedürftigkeit voraussetzende Eingliede-
rungshilfe (Egh) umgewandelt und aus Mitteln
des Bundes finanziert. Die Höhe der Egh bemisst
sich nach einem Arbeitsentgelt in Höhe von 60%
der Bezugsgröße (Paragraph 18 SGB IV) und be-
trägt 58%/56% hiervon. Die Dauer des An-
spruchs beträgt 9 Monate und verlängert sich bei
Teilnahme an einem Deutsch-Sprachlehrgang um
weitere 6 Monate. - Der Bezug von Egh begrün-
det keinen Anspruch auf andere (Geld-) Leistun-
gen des AFG (wie etwa Alg, Kug, FuU, ABM).
Nach Ablauf des Anspruchs auf Egh sind Aussied-
lerInnen damit evtl. auf die Sozialhilfe verwiesen.

 Die Höchstförderungsdauer für Deutsch-
Sprachlehrgänge wird von 10 auf 6 Monate ge-
kürzt.

 Ein neu gefasster Paragraph 128 AFG (Erstat-
tungspflicht des ArbGeb für ältere Alg-
EmpfängerInnen) wird wieder eingeführt. Für die
Kohle- und Stahlindustrie kommt die Erstat-
tungspflicht erst für jene Fälle zur Anwendung, in
denen das Beschäftigungsverhältnis nach 1995
endet; gleiches gilt für die neuen Bundesländer.

 Sperrzeiten wegen Arbeitsaufgabe (vorsätzli-
che/grob fahrlässige Herbeiführung der Arbeitslo-
sigkeit) mindern die Alg-Anspruchsdauer um
mindestens ein Viertel (wirksam ab 1995).

 Abfindungen, die der Arbeitslose wegen Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses erhält, reduzieren
die Alg-Anspruchsdauer im Anschluss an die
Sperrzeit um einen weiteren Zeitraum (wirksam
ab 1995).

 Außer bei Meldeversäumnissen ruhen die Leis-
tungsansprüche des Arbeitslosen künftig auch bei
Missachtung einer Aufforderung der AA, sich an
einer "Maßnahme der Arbeitsberatung" zu betei-
ligen.

 Verlängerung der Anwendung der für die neuen
Bundesländer geltenden Übergangsregelungen
bei ABM bis Ende 1995 bei gleichzeitiger Be-
schränkung der Förderung (bei einem Lohnkos-
tenzuschuss von 90% oder 100%) auf eine um
20% verminderte Arbeitszeit bzw. ein "angemes-
sen niedrigeres" (90%) Entgelt.

 Befristet bis Ende 1997 wird die sog. "produktive
Arbeitsförderung" als zusätzliches AFG-
Instrument für die neuen Länder geschaffen (Pa-
ragraph 249 h AFG). Für von den AÄ zugewiese-
ne ArbN erhalten ArbGeb pauschalierte Zuschüs-
se zum Arbeitsentgelt in Höhe des Durchschnitts
der Lohnersatzleistungen im Kalenderjahr
(Alg/Alhi einschließlich KV- und RV-Beiträge) für
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eine Dauer von bis zu 3 Jahren. Voraussetzung
für die Zahlung des Zuschusses ist allerdings,
dass die Arbeitszeit des zugewiesenen ArbN nicht
mehr als 80% der betriebsüblichen Arbeitszeit
beträgt oder aber das Arbeitsentgelt - im Ver-
gleich zu Stammkräften - "angemessen niedri-
ger" (90%) ist.

 Teile der beruflichen Reha werden wieder von der
BA auf die Rentenversicherung übertragen - so
z.B. für die Fälle, in denen die Rentenversiche-
rung bereits für die medizinische Reha zuständig
ist.

 Der BMA kann den Haushaltsplan der BA künftig
gegen den Willen der Selbstverwaltung in Kraft
setzen.

1993
Gesetz über den Ausgleich von Aufwendungen
für das Altersübergangsgeld
 Zum Ausgleich der Aufwendungen, die der BA im

Jahre 1993 für die Zahlung von Alüg an über
60jährige Versicherte entstehen, erhält die BA
von den RV-Trägern einen pauschalen Ausgleich
in Höhe von 1,6 Mrd. DM.

1993
Haushaltsgesetz 1993
 Für 1993 wird der Beitragssatz zur BA von 6,3%

auf 6,5% erhöht.

1993 (Juni)
Änderung des Gesetzes über den Ausgleich von
Aufwendungen für das Altersübergangsgeld
 Zum Ausgleich der Aufwendungen, die der BA im

Jahre 1994 für die Zahlungen von Alüg an über
60jährige Versicherte entstehen, erhält die BA
von den RV-Trägern einen pauschalen Ausgleich
in Höhe von 2 Mrd. DM.

1993 (Juli)
Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsoli-
dierungsprogramms (FKPG) bzw. "Solidarpakt"
 Länger als 6 Monate wird Kug nur gezahlt, wenn

der Empfänger von Kug der Arbeitsvermittlung
zur Verfügung steht und der ArbGeb mit der Auf-
nahme einer Beschäftigung bei einem anderen
ArbGeb einverstanden ist.

 Die BA soll von demjenigen, der Alg, Alhi, Uhg
oder Ügg beantragt oder bezieht, die Hinterle-
gung der Lohnsteuerkarte verlangen.

 Bei Kug-Bezug von über 6 Monaten entfällt der
Zuschuss der BA zu den Aufwendungen für die
RV-Beiträge des ArbGeb.

 Den AÄ werden umfangreiche Möglichkeiten zur
Überprüfung von LeistungsbezieherInnen ("Miss-
brauchsbekämpfung") eingeräumt.

 Die bisherige halbjährliche Anpassung der Lohn-
ersatzleistungen der BA in den neuen Ländern
wird - wie in den alten Ländern - auf einen jährli-
chen Rhythmus umgestellt. Maßgeblich ist zudem
die Änderung der tatsächlichen Bruttolohn- und -
gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten
Arbeitnehmer gegenüber dem Vorjahr und nicht
mehr (wie beim AR (Ost) in den neuen Ländern)
deren voraussichtliche Entwicklung.

 Für AB-Maßnahmen stellt der Bund 1993 zusätz-
lich 2 Mrd. DM (Ost: 1,76 Mrd. DM; West: 0,24)
zur Verfügung. In den neuen Bundesländern ist
die Lohnhöhe der durch dieses »ABM-
Stabilisierungsprogramm des Bundes« v. 26.
März geförderten Personen auf 2.500 DM be-
grenzt.

1994
Erstes Gesetz zur Umsetzung des Spar-, Konso-
lidierungs- und Wachstumsprogramms
(1. SKWPG)
 Die BA hat stärker mit den Sozialämtern zusam-

menzuwirken - u.a.: Einbeziehung von HLU-
BezieherInnen in FuU-Maßnahmen sowie ABM bei
(vollständiger oder teilweiser) Kostenerstattung
an die BA seitens der Sozialämter.

 Die BA kann ab April eine Erlaubnis zur auf Ge-
winn gerichteten Arbeitsvermittlung für einzelne
Berufe oder Personengruppen erteilen - voraus-
gesetzt, der Antragsteller besitzt die erforderliche
Zuverlässigkeit, lebt in geordneten Vermögens-
verhältnissen und verfügt über angemessene Ge-
schäftsräume. Für die Erteilung oder Verlänge-
rung einer befristeten Erlaubnis zur Arbeitsver-
mittlung erhebt die BA eine Gebühr von 1.000
DM - für die Erteilung einer unbefristeten Erlaub-
nis eine Gebühr von 2.000 DM.

 Für die Zeit vom 1. April 1994 bis 31. März 1996
erteilt die BA im Rahmen eines auf mindestens
zwei, höchstens drei Regionen begrenzten Mo-
dellversuchs eine befristete Erlaubnis zur Arbeits-
vermittlung von ArbN für eine Beschäftigung in
diesen Regionen.

 Für leitende Angestellte iSd BetrVG hat die BA ei-
ne Vermittlungserlaubnis zu erteilen.

 Der bisherige Rechtsanspruch auf Uhg bei Teil-
nahme an FuU-Maßnahmen wird in eine reine
Kann-Leistung der BA umgewandelt. - Die Mög-
lichkeit der Gewährung von Uhg (Darlehen) bei
sog. arbeitsmarktpolitisch zweckmäßigen Maß-
nahmen wird aus dem AFG gestrichen.

 Der Uhg-Unterstützungssatz wird von 73%/65%
auf 67%/60% des Nettoarbeitsentgelts gekürzt.

 Der Leistungssatz des Ügg bei beruflicher Reha
wird von 80%/70% auf 75%/68% gekürzt.

 Die Dauer des Anspruchs auf Egh - bisher grund-
sätzlich 9 Monate, bei Teilnahme an Deutsch-
Sprachlehrgängen bis zu 15 Monate - wird auf 6
Monate gekürzt.

 Bis Ende 1998 befristete Übernahme des Sonder-
programms für Langzeitarbeitslose v. 16.6.1989
ins AFG. Der Bund beteiligt sich allerdings nur
noch bis Ende 1996 an der Projektfinanzierung.

 Senkung des Kug von 68%/63% auf 67%/60%.
 Der bisherige Zuschuss der BA an ArbGeb zu

dessen Aufwendungen für Rentenversicherungs-
beiträge von Kurzarbeitern (längstens für 6 Mo-
nate) wird abgeschafft.

 Senkung des Schlwg von 68%/63% auf
67%/60%.

 Die Zeit, für die Schlwg gezahlt werden kann,
wird um die Monate November und März ver-
kürzt; für die jeweils erste Ausfallstunde pro Tag
besteht kein Anspruch mehr auf Schlwg. Zum 1.
März 1996 wird das Schlwg ganz gestrichen.

 Im übrigen sieht das AFG seit 1994 an Leistun-
gen zur ganzjährigen Beschäftigung in der Bau-
wirtschaft nur noch Leistungen an Arbeitnehmer
vor; Förderleistungen an Arbeitgeber werden
nicht mehr gewährt.

 ABM-Beschäftigte können vom AA auch in ein be-
fristetes Arbeitsverhältnis (bisher: Dauerarbeits-
platz) abberufen werden. Wer dies ohne wichti-
gen Grund ablehnt und anschließend arbeitslos
wird, erhält eine Sperrzeit.

 Die Ausgaben der BA für ABM sollen eingefroren
werden (bei ca. 9,5 Mrd. DM/Jahr).

 Kürzung des Alg von 68%/63% auf 67%/60%.
 Der Bemessungszeitraum für die Höhe des Alg

wird von 3 auf 6 Monate ausgeweitet.



Arbeitnehmerkammer Bremen Sozialpolitische Chronik - Arbeitslosenversicherung

11

 Für langzeitarbeitslose Jugendliche mit abge-
schlossener Berufsausbildung werden Alg bzw.
Alhi nach 1 Jahr weiterhin nach 50 % (bisher
nach 1 Jahr: 75%) des erzielbaren Gesellenlohns
bemessen.

 Bis Ende 1995 eintretende Sperrzeiten werden
auch für diejenigen Arbeitslosen von 8 auf 12
Wochen verlängert, die ihre Arbeitslosigkeit nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt ha-
ben.

 Künftig wird monatlich ein Drittel der Leistungs-
empfänger über verschärfte Meldepflichten vom
AA kontrolliert.

 Kürzung der Alhi von 58%/56% auf 57%/53%.
 Die Anspruchsdauer auf sog. originäre Alhi wird

auf 1 Jahr begrenzt.
 Im Rahmen der Alhi-Bedürftigkeitsprüfung wird

die Freigrenze für die Einkommensanrechnung
des Ehegatten neu geregelt: Als Freibetrag gilt
die hypothetische Alhi des Ehegatten - mindes-
tens aber der Betrag, bis zu dem auf Erwerbsein-
kommen eines Alleinstehenden keine Einkom-
mensteuer festzusetzen ist (1994: 922,42
DM/Monat).

 Bezieher von Alüg, die die Voraussetzungen für
eine Rente wegen Alters erfüllen, müssen diese
zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Anspruch
nehmen. Die AÄ werden verpflichtet, diese Alüg-
Bezieher zur Rentenantragstellung aufzufordern;
wer dieser Aufforderung nicht nachkommt, für
den ruht der Alüg-Anspruch.

 Der Beitragssatz zur BA bleibt auf seiner Höhe
von 6,5%. - Für die Zeit ab 1995 kann die Bun-
desregierung per Rechtsverordnung bestimmen,
dass die Beiträge zeitweise nach einem niedrige-
ren Satz erhoben werden.

 Die Mittelbewirtschaftung von Ermessensleistun-
gen der BA (insbesondere FuU/ABM) wird auf AÄ
dezentralisiert.

1994 (August)
Beschäftigungsförderungsgesetz 1994
(BeschfG 1994)
 Generelle Zulassung der privaten, auf Gewinn

orientierten Arbeitsvermittlung. Die Erlaubnis
wird auf Antrag erteilt und auf drei Jahre befris-
tet. Sie ist zu erteilen, wenn der Antragsteller
Eignung und Zuverlässigkeit besitzt, in geordne-
ten Vermögensverhältnissen lebt und über an-
gemessene Geschäftsräume verfügt.

 Berufsausbildungsbeihilfe für Jugendliche unter
25 Jahren wird bis Ende des Jahres 2000 (bisher:
1995) auch dann gewährt, wenn ein Antragsteller
nach mindestens 3-monatiger Arbeitslosigkeit
zuvor nur 4 Monate (ansonsten: 1 Jahr) bei-
tragspflichtig beschäftigt war.

 ArbN bis zum 25. Lebensjahr, die einen Vollzeit-
arbeitsplatz suchen, können bis Ende des Jahres
2000 (bisher: 1995) bei Teilnahme an Teilzeit-
Bildungsmaßnahmen und gleichzeitiger Teilzeit-
beschäftigung (auch Teilzeit-ABM) ein (Teilzeit-)
Uhg erhalten.

 Übbg, das die BA Arbeitslosen gewähren kann,
die eine selbständige Tätigkeit aufnehmen, wird
grundsätzlich für 26 Wochen (in Höhe des zuletzt
bezogenen Alg-/Alhi-Betrages) gewährt.

 Das bis zu 6-wöchige Anschluss-Ügg für Behin-
derte, die nach einer abgeschlossenen Maßnahme
zur beruflichen Reha arbeitslos sind, wird von
68%/63% auf 67%/60% gekürzt.

 Die Möglichkeit zur Gewährung von Struktur-Kug
(Bezugsfrist bis zu 24 Monate) wird bis Ende
1997 (bisher: Ende 1995) verlängert.

 Der BA-Lohnkostenzuschuss bei ABM (50% -
75%) bemisst sich nur noch nach 90% des tarifli-
chen oder ortsüblichen Entgelts (sog. berücksich-
tigungsfähiges Arbeitsentgelt; bisher: 100%;
wirksam für Maßnahmen, die ab 1995 beginnen).
Ab 1995 ist die Einhaltung dieses Entgeltabstan-
des in den neuen Ländern nicht mehr (wie bisher
bei verstärkter Förderung) im Wege einer ver-
kürzten Arbeitszeit möglich.

 Lohnkostenzuschüsse (ABM) für ältere ArbN kön-
nen Arbeitgebern bis Ende des Jahres 2000 (bis-
her: 1995) für Personen ab 50 Jahre (sonst: ab
55) gewährt werden.

 Bis Ende des Jahres 2000 können Arbeitslose an
selbst zu finanzierenden Kurzzeitbildungsmaß-
nahmen (zur Verbesserung der Wiedereingliede-
rung oder der Vermittlungsaussichten) von bis zu
12 Wochen teilnehmen; sofern das AA dem zuge-
stimmt hat, erhalten sie weiter Alg/Alhi (was bis-
her wegen mangelnder "Verfügbarkeit" nicht
möglich war).

 Die Regelung, wonach Arbeitslose, die das 58.
Lebensjahr vollendet haben, der Arbeitsvermitt-
lung (unbeschadet ihres Anspruchs auf Alg/Alhi)
nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung ste-
hen müssen, sofern sie sich bereit erklären, zum
nächstmöglichen Termin Altersruhegeld zu bean-
tragen, wird um 5 Jahre bis Ende des Jahres
2000 verlängert.

 Beschäftigte, die ab August 1994 ihre Arbeitszeit
auf unter 80% der tariflichen Arbeitszeit reduzie-
ren (Teilzeit) und vor Ablauf von drei Jahren nach
Wechsel in Teilzeit arbeitslos werden, werden bei
der Bemessung von Alg/Alhi so gestellt, als wä-
ren sie aus der vorhergehenden Vollzeitbeschäf-
tigung (tarifliche Arbeitszeit) arbeitslos gewor-
den. Analoges gilt für Alg-/Anschluss-Alhi-
Bezieher die eine Teilzeitbeschäftigung aufneh-
men; werden sie innerhalb von 3 Jahren (ge-
rechnet ab Ende der vormaligen Beschäftigung)
wieder arbeitslos, so darf das Alg dann allerdings
nicht höher liegen als das Nettoentgelt aus der
vorausgegangenen Teilzeitbeschäftigung.

 Die bis Ende 1995 befristete Verlängerung der
Sperrzeiten von 8 auf 12 Wochen bleibt bis Ende
des Jahres 2000 in Kraft.

 Alhi-EmpfängerInnen, die mit Zustimmung des
AA gemeinnützige und zusätzliche Arbeit (freiwil-
lige Gemeinschaftsarbeiten) iSd BSHG ausüben,
verlieren dadurch (im Unterschied zur bisherigen
Rechtslage, die bei solchen Arbeiten die Verfüg-
barkeit für den Arbeitsmarkt nicht mehr gegeben
sah) nicht ihren Anspruch auf Alhi.

 Das 1993 in den neuen Ländern eingeführte In-
strument der "produktiven Arbeitsförderung" (Pa-
ragraph 249h) für Maßnahmen, die der Verbesse-
rung der Umwelt, der sozialen Dienste oder der
Jugendhilfe dienen, wird erweitert um die Förder-
bereiche "Breitensport", "freie Kulturarbeit" und
Arbeiten zur Vorbereitung denkmalpflegerischer
Maßnahmen (Zuschuss 1994: 1.585 DM/Monat).
Gleichzeitig wird die bisherige Nachrangigkeit ge-
genüber ABM aufgehoben. Ab 1996 gelten für die
Zuschussgewährung die Konditionen des Para-
graphen 242s (ausgenommen: Begrenzung auf
Schwervermittelbare) auch für Maßnahmen nach
Paragraph 249h.

 Bis Ende 1997 wird in den alten Ländern die Be-
schäftigung schwervermittelbarer Arbeitsloser in
den Bereichen Umwelt, soziale Dienste und Ju-
gendhilfe in die "produktive Arbeitsförderung"
(Paragraph 242s) einbezogen. Für von den AÄ
zugewiesene ArbN erhalten ArbGeb pauschalierte
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Zuschüsse zum Arbeitsentgelt in Höhe des
Durchschnitts der Lohnersatzleistungen im Ka-
lenderjahr (Alg/Alhi einschließlich KV- und RV-
Beiträge) für eine Dauer von bis zu 2 Jahren (Zu-
schuss 1994: 2.017 DM/Monat). Voraussetzung
für die Zahlung des vollen Zuschusses ist aller-
dings, dass das Arbeitsentgelt 90% des Entgelts
vergleichbarer ungeförderter Tätigkeiten nicht
übersteigt; liegt es höher, so wird der Zuschuss
in Höhe der Differenz gekürzt. Der Entgeltab-
stand ist nicht (wie bis Ende 1995 noch in den
neuen Ländern) durch eine Reduzierung der Ar-
beitszeit auf 80% der betriebsüblichen Arbeitszeit
gewahrt; in diesen Fällen wird vielmehr der Zu-
schuss im entsprechenden Verhältnis gekürzt. -
Es besteht keine Nachrangigkeit gegenüber ABM.

1994
Gesetz zur Änderung des Arbeitsförderungsge-
setzes im Bereich des Baugewerbes
 Entgegen der Regelung durch das 1. SKWPG wird

Schlwg wieder in den Monaten März und Novem-
ber (1994/95) gezahlt; dafür entfällt das Schlwg
endgültig mit Ablauf des Jahres 1995 (bisher:
Ende Februar 1996).

1996
Zweites Gesetz zur Änderung des Arbeitsförde-
rungsgesetzes im Bereich des Baugewerbes
 Statt des abgeschafften Schlwg zahlt die BA vom

21. Tag des witterungsbedingten Arbeitsausfalls
an (in den Monaten Januar bis März sowie No-
vember und Dezember) ein Winterausfallgeld
(Wausfg) in Höhe des Kug (67%/60%). Voraus-
setzung ist u.a., dass für die ersten 150 Stunden
bzw. 20 Tage das Arbeitsentgelt aufgrund von
Tarif- oder Arbeitsvertrag bzw. Betriebsvereinba-
rung (teilweise, d.h.: zu etwa 75%) ersetzt wird
(Wausfg-V).

 Das bislang ausschließlich für geleistete Arbeits-
stunden gezahlte und über eine ArbGeb-Umlage
finanzierte Wintergeld (Winterg) in Höhe von 2
DM je Stunde wird auch zur Aufstockung der
Wausfg-V gewährt.

 Um eine Erhöhung der ArbGeb-Umlage zu ver-
hindern, wird die für das Winterg für geleistete
Arbeitsstunden geltende Förderungszeit um ein-
einhalb Monate verkürzt auf die Zeit vom 15. De-
zember bis Ende Februar (bisher: Dezember bis
März) und nur noch für innerhalb der regelmäßi-
gen betrieblichen Arbeitszeit liegende Arbeits-
stunden (also nicht für Mehrarbeitsstunden) ge-
leistet.

1996
Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch und anderer Gesetze
 Verlängerung der Anwendung der für die neuen

Bundesländer geltenden Übergangsregelungen
bei ABM (u.a.: erleichterte Voraussetzungen für
einen erhöhten Zuschuss von 90% bis 100% des
berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts (= 90%
des Tariflohns)) bis Ende 1996 (bisher: Ende
1995).

 Für das Einsetzen der Erstattungspflicht des Arb-
Geb nach Paragraph 128 AFG bleiben in den neu-
en Ländern Beschäftigungszeiten vor dem
3.10.1990 in der DDR unberücksichtigt. Die Arb-
Geb in den neuen Ländern werden also insofern
neugegründeten Unternehmen gleichgestellt.

1996 (April)
Arbeitslosenhilfe-Reformgesetz (AlhiRG)
 In ABM können nur noch Langzeitarbeitslose (in-

nerhalb der letzten 18 Monate eine Arbeitslosig-
keitsdauer von mindestens 12 Monaten) zuge-
wiesen werden, die zudem Leistungsempfänger
(Alg, de facto aber vor allem Alhi) sein müssen.
Ausnahmen hiervon sind nur im Umfang von 5%
der bundesweit in ABM zugewiesenen Personen
zulässig.

 In Maßnahmen der produktiven Arbeitsförderung
(Paragraphen 242s, 249h AFG) müssen Alhi-
EmpfängerInnen mindestens zu jenem Prozent-
satz zugewiesen werden, der ihrem Anteil an al-
len Leistungsempfängern (Alg plus Alhi) in den
alten bzw. neuen Ländern entspricht.

 Der Anspruch auf Anschluss-Alhi bleibt künftig für
drei Jahre (bisher: ein Jahr) bestehen, wenn
während dieser Zeit eine Alhi-Zahlung wegen
mangelnder Bedürftigkeit (z.B. eigenes Vermö-
gen oder Einkommen des Ehegatten) nicht erfolgt
ist. Diese sog. Vorfrist-Verlängerung auf maximal
drei Jahre gilt auch für den Fall, dass ein Arbeits-
loser eine hauptberufliche, selbständige Erwerbs-
tätigkeit aufgenommen hat.

 Der Anspruch auf Alhi ruht, wenn ältere Arbeits-
lose, die Anspruch auf eine Altersrente ohne Ab-
schläge hätten, einen entsprechenden Rentenan-
trag (nach Aufforderung seitens des AA) nicht in-
nerhalb eines Monats stellen.

 Für Alhi-Empfänger werden sog. Trainingsmaß-
nahmen - u.a. auch zur Überprüfung der Arbeits-
bereitschaft - eingeführt. Während der Teilnahme
an solchen Maßnahmen wird Alhi weiter gezahlt;
wer sich weigert, an einer zumutbaren Trai-
ningsmaßnahme teilzunehmen, erhält eine Sperr-
zeit.

 Alhi-EmpfängerInnen können zu Saisonbeschäfti-
gungen in Niedriglohnbereichen herangezogen
werden (z.B. Ernteeinsätze). Von der entgeltli-
chen Seite her wird die Zumutbarkeit solcher Tä-
tigkeiten durch die Zahlung einer sog. Arbeit-
nehmerhilfe (zusätzlich zum Arbeitsentgelt, fi-
nanziert aus dem Bundeshaushalt) sichergestellt;
sie ist steuerfrei und beträgt pro mindestens 6-
stündigem Arbeitstag 25 DM. Im Weigerungsfall
droht auch hier eine Sperrzeit.

 Die bislang im Abstand von drei Jahren seitens
der AÄ vorzunehmende individuelle "Marktwert-
Taxierung" von Langzeitarbeitslosen ("Alhi-
Rutsche") wird ersetzt durch eine pauschale,
jährlich im Zusammenhang mit der Dynamisie-
rung des Alhi-Bemessungsentgelts Platz greifen-
de Minus-Anpassung von 3% (Reduzierung des
jeweiligen Anpassungsfaktors um 0,03). Eine An-
passung unterbleibt, sofern der reduzierte An-
passungsfaktor zwischen 0,99 und 1,01 liegt. Der
gesamte Alhi-Bestand wird zum 1. April 1996 um
3% "herabbemessen", soweit im Einzelfall nicht
bereits seit dem 1. April 1995 eine Herabstufung
aufgrund der bisherigen gesetzlichen Regelung
um mindestens 10% erfolgt ist. (Im Vorgriff auf
weitere Änderungen im Rahmen des WFG (siehe
weiter unten) wurde die Herabbemessung des
Alhi-Bestandes durch die AÄ nicht zum 1. April,
sondern zum 1. Juli vorgenommen.) Das Bemes-
sungsentgelt darf durch die Anpassung nicht 50%
der sog. Bezugsgröße (Paragraph 18 SGB IV) un-
terschreiten; für Teilzeitbeschäftigte gilt ein ent-
sprechend geminderter Betrag (1996 sind 50%
der monatlichen Bezugsgröße 2.065 DM (neue
Länder: 1.750 DM)).
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 Als Anreiz für Ehegatten von Alhi-
EmpfängernInnen, ihre Erwerbstätigkeit fortzu-
führen bzw. eine solche aufzunehmen, wird ne-
ben dem Freibetrag (in Höhe des steuerfreien
Existenzminimums für einen Alleinstehenden) ein
weiterer Pauschbetrag nicht als Einkommen bei
der Alhi berücksichtigt (Betrag in Höhe von 25%
des steuerfreien Existenzminimums; das sind
1996 monatlich 251,98 DM).

1996 (August)
Gesetz zur Förderung eines gleitenden Über-
gangs in den Ruhestand
 Leistungen, die der ArbGeb für 55jährige und äl-

tere Arbeitslose zwecks (Teil-) Kompensation von
Rentenabschlägen bei vorzeitiger Inanspruch-
nahme einer Altersrente unmittelbar für deren
Rentenversicherung aufwendet, werden für die
Frage des Ruhens des Alg-Anspruchs (Paragra-
phen 117, 117a AFG) nicht berücksichtigt.

1996 (August)
Altersteilzeitgesetz (AtG)
 Die BA erstattet dem ArbGeb auf Antrag - soweit

die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen: bis zu
drei Monate rückwirkend, also frühestens ab Mai
1996 - für längstens fünf Jahre Leistungen, die
dieser für ArbN in Altersteilzeitarbeit erbringt
(steuer- und beitragsfreier Aufstockungsbetrag
zwischen Teilzeitentgelt und Mindestnettobetrag
sowie Rentenbeiträge in Höhe des Beitrags, der
auf den Unterschiedsbetrag zwischen 90% des
Vollzeitarbeitsentgelts und dem Teilzeitarbeits-
entgelt entfällt). Dadurch sollen die bisherige
sog. "Vorruhestands-Praxis" beendet, die Teil-
zeitarbeit Älterer (ab Vollendung des 55. Lebens-
jahres, spätestens ab 31.7.2001) gefördert und
die Einstellung sonst arbeitsloser ArbN ermöglicht
werden.

 Leistungen werden erbracht für 55jährige und äl-
tere ArbN, die nach dem 14.2.1996 aufgrund ei-
ner Vereinbarung mit dem ArbGeb ihre tarifliche
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit auf die
Hälfte (aber nicht weniger als 18 Wochenstun-
den) reduziert haben und innerhalb der voraus-
gegangenen 5 Jahre mindestens 3 Jahre bei-
tragspflichtig vollzeitbeschäftigt waren. - Die wö-
chentliche Arbeitszeitreduzierung kann betrieblich
auch im Jahresdurchschnitt oder (bei Regelung in
einem Tarifvertrag (Tarifvorbehalt)) im Durch-
schnitt eines Zeitraums von bis zu fünf Jahren
realisiert werden (z.B. 2,5 Jahre Vollzeit und an-
schließend 2,5 Jahre Nullarbeit), sofern fortlau-
fend das aufgestockte Arbeitsentgelt für die Al-
tersteilzeitarbeit gezahlt wird.

 Voraussetzung für den Erstattungsanspruch des
ArbGeb gegenüber der BA ist vor allem, dass er
a) das Arbeitsentgelt für den ArbN in Altersteil-

zeitarbeit um mindestens 20% auf mindestens
70% des Vollzeit-Nettoentgelts aufstockt
(Mindestnettobetrag) sowie für den ArbN Bei-
träge zur GRV (ArbN- und ArbGeb-Anteil) ent-
richtet, die mindestens so hoch sein müssen,
dass der Unterschiedsbetrag zwischen dem
tatsächlich erzielten Entgelt und 90% des
durch die BBG begrenzten Vollzeitarbeitsent-
gelts zusätzlich versichert ist
und

b) aus Anlass des Übergangs in Altersteilzeitar-
beit des ArbN einen arbeitslos gemeldeten
ArbN (vorzugsweise Leistungsbezieher) oder
einen ArbN nach Abschluss der Ausbildung auf
dem freigemachten oder durch Umsetzung

freigewordenen Arbeitsplatz beitragspflichtig
beschäftigt.

1997
Wachstums- und Beschäftigungsförderungsge-
setz (WFG)
 Der bisherige Rechtsanspruch auf berufsfördern-

de Leistungen zur Rehabilitation (einschließlich
Ügg) wird in eine reine Kann-Leistung umgewan-
delt (Ausnahme: Schwerbehinderte).

 Die RV-Beiträge der BA bzw. des Bundes (und
damit auch die späteren Leistungen der RV) für
Alhi-EmpfängerInnen (bisher grundsätzlich auf
der Basis von 80% des Bemessungsentgelts)
werden in den Fällen, in denen die Alhi wegen
der Anrechnung anderen Einkommens gekürzt
wird, in entsprechendem Verhältnis reduziert.

 Die Herabbemessung des Alhi-Bestandes nach
dem AlhiRG ("Marktwert-Taxierung") erfolgt nicht
zum 1. April, sondern zum 1. Juli 1996. - Die
Neuregelungen des AlhiRG hinsichtlich ABM (fast
nur noch für Langzeitarbeitslose) und produktiver
Arbeitsförderung (Anteil der zugewiesenen Alhi-
EmpfängerInnen) sind mit Wirkung vom 1. Juli
1996 (und nicht: 1. April 1996) anzuwenden.

 Die bislang nach einem Jahr des Bezugs vorzu-
nehmende Dynamisierung des Bemessungsent-
gelts von Lohnersatzleistungen der BA (wie Alg,
Uhg, Alüg) entfällt im Jahre 1997. - Das Bemes-
sungsentgelt der Alhi ist vom Aussetzen der Dy-
namisierung nicht betroffen, da ansonsten auch
die Herabbemessung ("Marktwert-Taxierung"
nach AlhiRG) nicht wirksam werden könnte.

1997
Jahressteuergesetz 1997
 Im Rahmen der Bedürftigkeitsprüfung bei der Al-

hi dürfen die AÄ Auskünfte über das Vermögen
des Arbeitslosen, seines nicht dauernd getrennt
lebenden Ehegatten oder Partners einer eheähn-
lichen Gemeinschaft auch bei Kreditinstituten
einholen.

1997 (April)
Arbeitsförderungs-Reformgesetz
(AFRG, Artikel 11)
 Die neu eingeführten Trainingsmaßnahmen (zur

Verbesserung von Eingliederungsaussichten, aber
auch zur Prüfung der Arbeitsbereitschaft - nicht
mehr nur für Alhi-Empfänger, vgl. AlhiRG) verei-
nen und vereinheitlichen die bisherigen Maßnah-
men zur Arbeitserprobung, zur Arbeitsberatung
sowie die kurzfristigen Qualifizierungsmaßnah-
men mit einer Dauer von bis zu 12 Wochen. Die
Trainingsmaßnahmen gliedern sich in solche, die
(1) die Eignung des Arbeitslosen feststellen, (2)
die Selbstsuche sowie Vermittlung unterstützen
oder die Arbeitsbereitschaft und Arbeitsfähigkeit
prüfen und (3) die notwendigen Kenntnisse und
Fähigkeiten vermitteln. Die Regeldauer von vier
(Nr. 1) bzw. zwei (Nr. 2) Wochen entspricht dem
bisherigen Recht; Trainingsmaßnahmen nach Nr.
3 sind auf acht Wochen begrenzt. Die Gesamt-
dauer der in Modulen durchführbaren Maßnah-
men darf 12 Wochen nicht überschreiten. Trai-
ningsmaßnahmen begründen kein Arbeitsverhält-
nis, die Arbeitslosigkeit wird nicht unterbrochen,
Alg/Alhi werden weiter gezahlt. Das Verfügbar-
keitskriterium wird um Trainingsmaßnahmen er-
weitert, die damit auch sperrzeitfähig sind (bei
Maßnahmen mit einer Dauer bis zu vier Wochen:
verkürzte Sperrzeit).
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 Zur beruflichen Eingliederung von Langzeitar-
beitslosen/schwervermittelbaren Arbeitslosen
wird (mit dem Ziel der Übernahme in ein Arbeits-
verhältnis) ein sog. Eingliederungsvertrag als
neues Förderinstrument eingeführt. Mit Zustim-
mung des AA können ArbGeb und Arbeitsloser
einen Eingliederungsvertrag (Dauer: mindestens
2 Wochen, längstens 6 Monate [schließt das Ein-
gliederungsverhältnis unmittelbar an eine Trai-
ningsmaßnahme beim selben ArbGeb an, dürfen
beide zusammen 6 Monate nicht überschreiten])
abschließen. Für die Zeit der Eingliederung be-
steht kein Arbeitsverhältnis (d.h. tarifliche Ent-
lohnung ist nicht erforderlich), sondern lediglich
ein sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis. Ist die Geltung arbeitsrechtli-
cher Vorschriften von der Zahl der ArbN im Be-
trieb abhängig (z.B. KSchG), so zählen ArbN in
einem Eingliederungsverhältnis nicht mit. Fol-
gende Kosten des ArbGeb trägt das AA:
- Arbeitsentgelt für Zeiten ohne Arbeitsleis-

tung (z.B. Krankheit, Urlaub, Feiertage),
- darauf entfallende ArbGeb-Beiträge zur Sozi-

alversicherung und zur BA sowie
- die im Rahmen eines Ausgleichssystems für

Entgeltfortzahlung bei Krankheit oder Zah-
lung von Urlaubsgeld vom ArbGeb zu leis-
tenden Beiträge.

Darüber hinaus kann das AA dem ArbGeb auch
einen EaZ und Ebh (ab 1998: Egz) - ohne Rück-
zahlungsverpflichtung bei vorzeitiger Beendigung
oder Nichtübernahme - gewähren. ArbGeb und
Arbeitsloser können den Eingliederungsvertrag
jederzeit ohne Angabe von Gründen auflösen;
ebenso kann das AA seine Förderung einstellen,
wenn das Eingliederungsziel nicht erreicht wer-
den kann.

 Zwecks Erleichterung unbefristeter Einstellungen
von zuvor mindestens drei Monate arbeitslosen
Leistungsempfängern (Alg, Alhi, Struktur-Kug) -
oder auch Beschäftigten in ABM oder MpA bzw.
Teilnehmern an FuU-Maßnahmen - durch Exis-
tenzgründer (Aufnahme der selbständigen Tätig-
keit vor nicht mehr als zwei Jahren) kann die BA
einen sog. Einstellungszuschuss bei Neugründun-
gen gewähren (begrenzt auf ArbN, die ohne diese
Leistung nicht oder nicht dauerhaft in den Ar-
beitsmarkt eingegliedert werden können). Der
Zuschuss beträgt 50% des tariflichen Arbeitsent-
gelts für höchstens zwei Arbeitnehmer gleichzei-
tig und im Einzelfall für eine Dauer von längstens
12 Monaten. Der Zuschuss ist auf Kleinbetriebe
(nicht mehr als fünf ArbN) beschränkt - wobei für
die Feststellung der Zahl der förderbaren bzw.
beschäftigten ArbN Teilzeitbeschäftigte anteilig
Berücksichtigung finden.

 Die Beschränkung des Rechtsanspruchs auf be-
sondere berufsfördernde Leistungen zur Rehabili-
tation auf anerkannte Schwerbehinderte wird
wieder gelockert: Künftig haben Behinderte einen
entsprechenden Rechtsanspruch, wenn wegen
Art oder Schwere der Behinderung oder der Si-
cherung des Eingliederungserfolges besondere
berufsfördernde Leistungen zur Reha erforderlich
sind.

 Die Möglichkeit zur Gewährung von Struktur-Kug
wird bis Ende 2002 (bisher: Ende 1997) verlän-
gert.

 Eine Förderung von ABM im gewerblichen Bereich
erfolgt nur noch, wenn die Maßnahmen an ein
Wirtschaftsunternehmen vergeben werden. Aus-
nahme: Bei fehlendem Interesse der Wirtschaft
kann der Träger die Maßnahme in Eigenregie

durchführen (dies gilt nicht, wenn in dem betref-
fenden Wirtschaftszweig und dem regionalen Ar-
beitsmarkt die Zahl der in ABM Geförderten be-
reits unverhältnismäßig hoch ist im Vergleich zu
den im Wirtschaftszweig nicht geförderten ArbN).
- Die bei einer Vergabe entstehenden Mehrauf-
wendungen des Trägers können durch das AA ge-
fördert werden (verstärkte Förderung).

 Werden die Eingliederungsaussichten dadurch
erheblich verbessert, so können von der ABM-
Zuweisungsdauer bis zu 20% auf begleitende be-
rufliche Qualifizierung und bis zu 40% auf be-
triebliche Praktika (zusammen höchstens 50%)
entfallen.

 Die mit dem AlhiRG eingeführte Beschränkung
der ABM-Zuweisungsmöglichkeit wird wieder ge-
lockert. Ausnahmen sind danach künftig möglich,
wenn dadurch 5% der im Haushaltsjahr verfüg-
baren BA-Mittel für ABM (bisher: 5% der zuge-
wiesenen ArbN) nicht überschritten werden; auf
die 5% nicht angerechnet werden zudem:
- Regiekräfte (Anleiter/Betreuer nach drei-

monatiger Arbeitslosigkeit), die für die ABM-
Durchführung notwendig sind,

- Zugewiesene, die das 25. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, ohne abgeschlossene
Berufsausbildung sind und Fälle, in denen
ABM mit berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahmen verbunden ist,

- Behinderte, die wegen Art oder Schwere der
Behinderung nur durch Zuweisung in ABM
beruflich stabilisiert/qualifiziert werden kön-
nen.

 Das sog. berücksichtigungsfähige Arbeitsentgelt
bei ABM (und analog bei MpA, ab 1998: SAM)
wird auf 80% (bisher: 90%; dieser Satz gilt auch
weiterhin, sofern Einstiegstarife für Langzeitar-
beitslose bestehen) des Entgelts für vergleichba-
re ungeförderte Tätigkeiten (= Tarif) gesenkt.
Sofern das berücksichtigungsfähige Arbeitsent-
gelt (bei Vollzeit) 50% der sog. Bezugsgröße
(1997: alte Länder 2.135 DM/Monat, neue Län-
der 1.820 DM/Monat) unterschreitet, ist das Ar-
beitsentgelt zu 100% berücksichtigungsfähig. -
Als Obergrenze des Arbeitsentgelts werden 150%
der Bezugsgröße (1997: alte Länder 6.405
DM/Monat, neue Länder 5.460 DM/Monat) fest-
gesetzt; hiervon sind dann jeweils 80% bzw.
90% berücksichtigungsfähig.

 Die bisherige Kurzzeitigkeitsgrenze BA-
beitragsfreier Beschäftigung (WAZ von weniger
als 18 Stunden) wird abgeschafft; an ihre Stelle
tritt die für die Sozialversicherung maßgebende
Geringfügigkeitsgrenze. Wer mehr als geringfügig
beschäftigt ist (evtl. infolge des Zusammenrech-
nens mehrerer jeweils geringfügiger Beschäfti-
gungsverhältnisse), gilt damit auch nicht mehr
als arbeitslos (für Alg-/Alhi-Bezieher gilt die Neu-
regelung ab 1998). - Eine Ausnahme gilt für die
Fortführung einer mehr als geringfügigen (aber
weniger als 18 Wochenstunden umfassenden)
Tätigkeit als Selbständiger/mithelfender Fami-
lienangehöriger, wenn diese innerhalb der letzten
12 Monate vor Alg-Bezug mindestens 10 Monate
neben der anspruchsbegründenden Beschäfti-
gung ausgeübt worden ist.

 Die Kriterien zumutbarer Beschäftigung werden
verschärft und direkt im Gesetz geregelt. Die bis-
herigen fünf Qualifikationsstufen der Zumutbar-
keits-Anordnung der BA von 1982 entfallen. Ein
besonderer Berufsschutz besteht nicht mehr. -
Zumutbar sind künftig alle der Arbeitsfähigkeit
des Arbeitslosen entsprechenden Beschäftigun-
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gen, soweit der Zumutbarkeit nicht allgemeine
oder personenbezogene Gründe entgegenstehen.
- Aus allgemeinen Gründen sind Beschäftigun-

gen nicht zumutbar, die gegen geltendes
Recht verstoßen.

- Aus personenbezogenen Gründen nicht zu-
mutbar sind Beschäftigungen, deren Arbeits-
entgelt um mehr als 20%/30% (im ersten
bis dritten/vierten bis sechsten Monat der
Arbeitslosigkeit) niedriger als das Bemes-
sungsentgelt liegt. Ab dem 7. Monat der Ar-
beitslosigkeit ist jede Beschäftigung zumut-
bar, deren Nettoentgelt (unter Berücksichti-
gung der mit der Beschäftigung zusammen-
hängenden Aufwendungen) mindestens die
Höhe des Alg erreicht. Für Alhi-Bezieher gilt
die Regelung analog; sie gewinnt an Schärfe
wegen der Marktwert-Taxierung seit dem Al-
hiRG. - Die zumutbaren Pendelzeiten werden
auf täglich bis unter 3 Stunden (bisher: un-
ter 2,5), bei einer Arbeitszeit von 6 und we-
niger Stunden auf bis unter 2,5 Stunden
(bisher: unter 2) verlängert.

 Die in Abhängigkeit von der vorausgegangenen
Beitragszeit und dem Lebensalter des Arbeitslo-
sen verlängerte Alg-Bezugsdauer wird gekürzt.
Der über 12 Monate hinausgehende Alg-Anspruch
besteht künftig erst für jene Arbeitslosen, die bei
Entstehung des Anspruchs das 45. Lebensjahr
(bisher: 42. Lebensjahr) vollendet haben und er-
reicht seinen maximalen Wert von 32 Monaten
erst für Personen ab vollendetem 57. Lebensjahr
(bisher: 54. Lebensjahr).

 Künftig werden Abfindungen, Entschädigungen
oder ähnliche Leistungen (Entlassungsentschädi-
gung) auf die Hälfte des Alg angerechnet, soweit
sie den Freibetrag übersteigen. Der Freibetrag
beläuft sich auf grundsätzlich 25% der Entlas-
sungsentschädigung (für Arbeitslose ab 50 Jahre:
35%) und erhöht sich pro 5 Jahre Betriebszuge-
hörigkeitsdauer nach vollendetem 45. Lebensjahr
des ArbN um je 5%-Punkte. Auf die Alhi werden
Entlassungsentschädigungen in Form sog. Netto-
lohngarantien in voller Höhe angerechnet. Aus-
genommen von der Anrechnung auf das Alg blei-
ben ArbGeb-Leistungen, die der (Teil-) Kompen-
sation versicherungstechnischer Abschläge bei
vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente wegen
Alters des (mindestens 55jährigen) Entlassenen
dienen. - Die bisherigen Alg-Ruhenstatbestände
im Zusammenhang mit der Zahlung von Abfin-
dungen (Paragraphen 110 S 1 Nr. 1a, 117 (2) bis
(3a) und 117a AFG) entfallen; gestrichen wird in
diesem Zusammenhang auch die bisherige Er-
stattungspflicht des ArbGeb (Paragraph 128
AFG).

 Einkommen aus einer selbständigen Tätigkeit
bzw. Tätigkeit als mithelfender Familienangehöri-
ger, die der Arbeitslose neben der Beschäftigung
ausgeübt hat, die er verloren hat und die seinen
Alg-Anspruch begründet, wird nur insoweit auf
das Alg angerechnet, als es zusammen mit dem
Bemessungsentgelt das Gesamteinkommen über-
steigt, das der Arbeitslose vor Eintritt der Ar-
beitslosigkeit aus beiden Erwerbsbetätigungen
durchschnittlich im Monat erzielt hat (diese Rege-
lung gilt ausdrücklich nicht für die Alhi).

 Das Förderinstrument der MpA (Paragraphen
242s, 249h AFG; ab 1998: SAM) wird bis Ende
des Jahres 2002 (bisher: 1997) verlängert. - Die
mit dem AlhiRG verschärften Zuweisungsvor-
schriften (Anteil der Alhi-EmpfängerInnen an al-

len Zuweisungen in MpA) wird gelockert; bei der
Anteilsberechnung außer Betracht bleiben
- ArbN in MpA, die in nicht unerheblichem Um-

fang von Wirtschaftsunternehmen kofinan-
ziert werden (sozialverträgliche Begleitung
von Personalanpassungsmaßnahmen),

- ArbN in MpA, die in nicht unerheblichem Um-
fang von Einrichtungen kofinanziert werden,
die ausschließlich der Förderung von ArbN
aus ehemaligen Treuhandunternehmen die-
nen,

- ArbN, denen Anleitungs- / Betreuungsfunkti-
onen zukommen,

- ArbN, hinsichtlich derer sich der Träger zur
Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis
verpflichtet.

Die Möglichkeiten arbeitsbegleitender Qualifizie-
rung gelten analog den (neuen) ABM-
Konditionen; gleiches gilt für die Förderung von
MpA im gewerblichen Bereich hinsichtlich der
dortigen Vergabekriterien (vgl. oben). Bei Über-
schreitung des berücksichtigungsfähigen Arbeits-
entgelts wird der BA-Zuschuss (wie bisher) ent-
sprechend gekürzt.

 Die Förderungsbereiche von MpA (Ost/Paragraph
249h AFG) werden erweitert um die Bereiche
"Durchführung denkmalpflegerischer Maßnah-
men", "städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen",
"städtebaulicher Denkmalschutz" und "Arbeiten
zur Verbesserung des Wohnumfelds". Maßnah-
men in diesen Bereichen werden allerdings nur
gefördert, wenn mit der Durchführung ein Wirt-
schaftsunternehmen beauftragt ist.

 Die Fördermöglichkeiten des nach Paragraph
249h AFG förderfähigen Personenkreises wird auf
alle gewerblichen Arbeiten erweitert (direkter
Lohnkostenzuschuss für die Dauer von maximal
12 Monaten), wenn dadurch zusätzliche Beschäf-
tigung geschaffen wird. Der ArbGeb darf sechs
Monate vor sowie während der Förderung die
Zahl der beschäftigten ArbN nicht verringert ha-
ben bzw. nicht verringern. In Betrieben mit nicht
mehr als 10 beschäftigten ArbN darf die zusätzli-
che Beschäftigung von zwei ArbN gefördert wer-
den; in Betrieben mit einer höheren Beschäftig-
tenzahl dürfen mehr als zwei ArbN gefördert
werden, jedoch nicht mehr als 10% der Beschäf-
tigten und nicht mehr als 10 ArbN. - Bei der
Feststellung der Zahl der förderbaren und be-
schäftigten ArbN werden Teilzeitbeschäftigte an-
teilig berücksichtigt. - Die Regelungen zum sog.
berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelt (Ta-
rifsenkung als Voraussetzung der vollen Förde-
rung) finden keine Anwendung.

 (Modifizierte) Verlängerung der Anwendung der
für die neuen Bundesländer geltenden Über-
gangsregelungen bei ABM (u.a.: erleichterte Vo-
raussetzungen für einen erhöhten Zuschuss von
bis zu 90%, in Ausnahmefällen bis zu 100% (für
maximal 30% aller im Kalenderjahr zugewiese-
nen ArbN) des berücksichtigungsfähigen Arbeits-
entgelts (= 80% des Tariflohns)).

1997 (November)
Gesetz zur Förderung der ganzjährigen Beschäf-
tigung im Baugewerbe
 Die BA kann das beitragsfinanzierte Wausfg künf-

tig ab der 121. (bisher: 151.) witterungsbeding-
ten Ausfallstunde erbringen; die Wausfg-V (z.B.
in Form von Arbeitszeitguthaben) ist damit nur
noch für die ersten 120 Ausfallstunden erforder-
lich.
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 Auch in den Fällen, in denen eine Absicherung
witterungsbedingter Arbeitsausfälle in Höhe von
120 Ausfallstunden nicht erbracht werden kann
(z.B. weil ein entsprechendes Arbeitszeitgutha-
ben nicht angespart werden konnte), mindestens
aber 50 Ausfallstunden mit Anspruch auf volles
Arbeitsentgelt abgesichert werden, wird vom Vor-
liegen der Wausfg-V ausgegangen. Das in diesen
Fällen bis zur 120. Ausfallstunde zu leistende
Wausfg wird durch eine gesetzliche Umlage unter
den Arbeitgebern der von dieser Regelung prinzi-
piell betroffenen Zweige des Baugewerbes finan-
ziert (umlagefinanziertes Wausfg). Das sog. Zu-
schuss-Winterg kann neben dem umlagefinan-
zierten Wausfg allerdings nicht bezogen werden.
- Soweit ein umlagefinanziertes Wausfg erbracht
wird, erstattet die BA 50 vH der allein vom Arb-
Geb in dieser Zeit zu tragenden Beiträge zur ge-
setzlichen Kranken- und Rentenversicherung so-
wie zur sozialen Pflegeversicherung; die Erstat-
tungsbeträge werden ebenfalls über die ArbGeb-
Umlage finanziert.

1998
Arbeitsförderungs-Reformgesetz
(AFRG, Artikel 1)
Die Arbeitsförderung wird völlig neu kodifiziert und als
SGB III in das Sozialgesetzbuch integriert. Die Leis-
tungen der Arbeitsförderung werden systematisiert
und teilen sich in solche an Arbeitnehmer, Arbeitge-
ber und Träger von Arbeitsförderungsmaßnahmen. -
Leistungen an Arbeitnehmer sind: (1) Berufsbera-
tung, Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung, (2) Trai-
ningsmaßnahmen, (3) Mobilitätshilfen und Arbeit-
nehmerhilfe, (4) Überbrückungsgeld, (5) Berufsaus-
bildungsbeihilfe, (6) Übernahme von Weiterbildungs-
kosten und Unterhaltsgeld, (7) allgemeine und be-
sondere Leistungen zur beruflichen Eingliederung Be-
hinderter, (8) Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und
Teilarbeitslosengeld, (9) Kurzarbeitergeld, (10) Insol-
venzgeld sowie (11) Wintergeld und Winterausfall-
geld. - Leistungen an Arbeitgeber sind: (1) Arbeits-
marktberatung, Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung,
(2) Zuschüsse zu den Arbeitsentgelten bei Eingliede-
rung und bei Neugründungen, (3) Erstattung von
Lohnkosten für Zeiten ohne Arbeitsleistung bei Ab-
schluss eines Eingliederungsvertrages sowie (4) Zu-
schüsse zur Ausbildungsvergütung sowie weitere Zu-
schüsse bei Behinderten. - Leistungen an Träger von
Arbeitsförderungsmaßnahmen sind: (1) Darlehen und
Zuschüsse zu zusätzlichen Maßnahmen der betriebli-
chen Ausbildung, (2) Übernahme der Kosten für die
Ausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen, (3)
Darlehen und Zuschüsse für Einrichtungen der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung, zur beruflichen Ein-
gliederung Behinderter sowie für Jugendwohnheime,
(4) Zuschüsse zu Eingliederungsmaßnahmen auf-
grund eines Sozialplans sowie (5) Darlehen und Zu-
schüsse zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sowie zu
Strukturanpassungsmaßnahmen. - Leistungen der ak-
tiven Arbeitsförderung sind alle Leistungen der Ar-
beitsförderung mit Ausnahme von Alg, Teil-Alg, Alhi
und Insolvg. - Ermessensleistungen der aktiven Ar-
beitsförderung sind alle Leistungen mit Ausnahme
von Berufsausbildungsbeihilfe, besonderen Leistungen
zur beruflichen Eingliederung Behinderter, Kug, Win-
terg, Wausfg und Egz bei Einarbeitung von Berufs-
rückkehrerinnen. - Die BA-Mittel für Ermessensleis-
tungen der aktiven Arbeitsförderung werden in einem
Eingliederungshaushalt zusammengefasst (gegensei-
tige Deckungsfähigkeit); auf der Ebene der AÄ wer-
den damit Fach- und Ressourcenverantwortung zu-
sammengeführt. Der Eingliederungshaushalt ist we-

sentliches Element der Dezentralisierung. Zehn Pro-
zent der Mittel dürfen die AÄ für freie (gesetzlich nicht
geregelte) Leistungen der aktiven Arbeitsförderung
verwenden ("Innovationstopf"); die AÄ werden zur
jährlichen Vorlage einer Eingliederungsbilanz ver-
pflichtet. - Entgeltersatzleistungen sind Alg, Teil-Alg,
Uhg, Ügg, Kug, Insolvg und (Anschluss- sowie origi-
näre) Alhi. - Private Berufsberatung für Jugendliche
sowie private Ausbildungsstellenvermittlung werden
zugelassen.
 Die ausdrückliche Vorschrift, dass die BA nicht

am Zustandekommen von Arbeitsverhältnissen
zu tarifwidrigen Bedingungen mitwirken soll, fin-
det sich nicht mehr.

 Bei Bedürftigkeit können als unterstützende Leis-
tungen zur Beratung und Vermittlung Bewer-
bungskosten (bis zu 500 DM/Jahr; bisher: 200
DM) und Reisekosten (berücksichtigungsfähige
Fahrkosten) übernommen werden.

 Soweit dies zur Aufnahme der Beschäftigung
notwendig ist und Bedürftigkeit vorliegt, können
Arbeitslose Mobilitätshilfen erhalten (Übergangs-
beihilfe, Ausrüstungsbeihilfe, Fahrkostenbeihilfe,
Trennungskostenbeihilfe, Umzugskostenbeihilfe).

 Das bis zu 6monatige Übbg für Existenzgründer
beinhaltet neben dem Alg- bzw. Alhi-Betrag, den
der Arbeitslose bisher bezogen hat, künftig auch
die darauf entfallenden Sozialversicherungsbei-
träge (bisher: Zuschuss zum Übbg).

 Die Bedarfssätze, deren Anpassung und die Be-
dürftigkeitsprüfung bei der Förderung der Berufs-
ausbildung (Berufsausbildungsbeihilfe) richten
sich nach BAFöG-Grundsätzen.

 Bei den Leistungen zur Förderung der beruflichen
Weiterbildung entfällt die bisherige Unterschei-
dung nach Fortbildung und Umschulung (FuU). -
Auf die bisherige (einjährige) Zwischenbeschäfti-
gungszeit zwischen zwei Förderungen wird ver-
zichtet, wobei ein wiederholter Einsatz von För-
derleistungen allerdings künftig überhaupt nur
noch in Ausnahmefällen möglich ist. - Weiterbil-
dungsmaßnahmen können künftig auch an Hoch-
schulen oder ähnlichen Einrichtungen durchge-
führt werden und Fernunterricht, Selbstlernmaß-
nahmen und Maßnahmeteile (Bildungsbausteine)
können in weiterem Umfang als bisher anerkannt
werden.

 Bei Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen
können Kinderbetreuungskosten künftig regel-
mäßig in Höhe von 120 DM (in Härtefällen: 200
DM) je Kind und Monat übernommen werden.

 Durch die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnah-
men (Uhg- bzw. Ügg-Bezug) können anders als
bislang keine neuen Anwartschaften auf Alg mehr
erworben werden. - Aus diesem Grunde wird in
Fällen (an abgeschlossene Maßnahmen) an-
schließender Arbeitslosigkeit ohne (entsprechend
langen) Alg-Anspruch Ügg bzw. Anschl-Uhg für
drei Monate (weiter) gezahlt - in Höhe von
67%/60%.

 Arbeitslosigkeit setzt Beschäftigungslosigkeit
(Verlust des Arbeitsplatzes) und Beschäftigungs-
suche (Eigenbemühungen des Arbeitslosen [Ver-
pflichtung zur aktiven Beschäftigungssuche], Ver-
fügbarkeit [Arbeitsfähigkeit und Arbeitsbereit-
schaft, insbesondere Zumutbarkeit]) voraus;
hierbei sind Eigenbemühungen des Arbeitslosen
(auf Verlangen des AA) nachzuweisen.

 Die Wirkung der persönlichen Arbeitslosmeldung
(Voraussetzung für Alg-/Alhi-Bezug sowie statis-
tische Registrierung) erlischt u.a. nach Ablauf
von drei Monaten; um den Leistungsanspruch
aufrechtzuerhalten, muss innerhalb der Frist -
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ohne gesonderte Aufforderung - eine erneute
persönliche Meldung erfolgen.

 Ein Alg-Anspruch kann grundsätzlich nur noch
durch Beitragszeiten (nicht mehr: gleichgestellte
Zeiten) erworben werden. Der Bemessungszeit-
raum für die Ermittlung der Alg-Höhe wird auf 12
Monate (bisher: 6 Monate) ausgedehnt und er-
fasst alle Zeiten, in denen Versicherungspflicht
(also auch z.B. Kg-bezug) bestand. - Anders als
bisher wird als Bemessungsentgelt das gesamte
beitragspflichtige Entgelt im Bemessungszeit-
raum zugrunde gelegt (also z.B. auch Überstun-
den - nicht dagegen: Einmalzahlungen sowie
Leistungen des ArbGeb wegen Beendigung des
Arbeitsverhältnisses), also weitgehend losgelöst
von Arbeitszeitfaktoren. Für Versicherungszeiten
wegen Sozialleistungsbezugs wird als Bemes-
sungsentgelt das Entgelt zugrunde gelegt, das
der Bemessung der Sozialleistungen zugrunde
gelegt worden ist (Ausnahme für Zeiten von Kug
sowie Wausfg-V: hier wird das Arbeitsentgelt zu-
grunde gelegt, dass der Arbeitslose ohne Arbeits-
ausfall [und ohne Mehrarbeit] erzielt hätte). -
Anders als bisher führen künftig auch gesund-
heitliche Einschränkungen des Leistungsvermö-
gens zu einer Minderung des Bemessungsent-
gelts. - Das Alg wird für die Woche berechnet und
für Kalendertage (bisher: Werktage) geleistet.

 Einkommen aus einer geringfügigen Beschäfti-
gung oder selbständigen Tätigkeit werden nach
Abzug von Steuern und Werbungskosten sowie
eines Freibetrages (Höhe: 20% des Alg/Monat,
mindestens 1/14 der Bezugsgröße) auf das Alg
angerechnet (in dem Kalendermonat, in dem die
Beschäftigung ausgeübt wird) - Nach Werten für
1997 sind demnach grundsätzlich "Netto"-
Hinzuverdienste bis zu 305 DM (Ost: 260 DM)
anrechnungsfrei; bei einem monatlichen Alg von
mehr als 1.525 DM (Ost: 1.300 DM) 20% des
Alg-Betrages. - Arbeitsentgelt aus einer geringfü-
gigen Beschäftigung/Tätigkeit, die schon wäh-
rend des Bemessungszeitraums mindestens 3
Monate ausgeübt wurde, bleibt anrechnungsfrei,
soweit es zusammen mit dem Alg-
Bemessungsentgelt das im Bemessungszeitraum
(12 Monate) aus beiden Beschäftigungen durch-
schnittlich erzielte Entgelt nicht überschreitet.
(Vereinfacht: Wer die "Nebentätigkeit" über die
12 Monate des Bemessungszeitraums durchge-
hend ausgeübt hat, der kann dies auch während
des Alg-Bezugs; wurde die "Nebentätigkeit" nur 6
Monate ausgeübt, so wird die Hälfte angerech-
net.) - Die Regelungen zur Einkommensanrech-
nung beim Alg gelten analog für die Alhi.

 Die anspruchslöschende Wirkung von Sperrzeiten
wird verschärft: entfiel der Alg-Anspruch bislang
nur bei Eintritt zweier Sperrzeiten mit einer Dau-
er von jeweils 12 Wochen, so ist dies künftig
schon bei Sperrzeiten von insgesamt 24 Wochen
der Fall (berücksichtigt werden also auch kürzere
als 12wöchige Sperrzeiten).

 Bei Verlust einer von mehreren (über die vergan-
genen zwei Jahre für mindestens 12 Monate) ne-
beneinander ausgeübten versicherungspflichtigen
Beschäftigungen (Teil-Arbeitslosigkeit) wird als
neue eigenständige Leistung ein Teil-Alg einge-
führt. Die Dauer des Anspruchs auf Teil-Alg be-
trägt sechs Monate. - Bei Arbeitslosigkeit mindert
sich die Alg-Anspruchsdauer um jeweils einen
Tag für jeweils zwei Tage Teil-Alg-Bezug inner-
halb der letzten zwei Jahre vor Alg-Bezug.

 Bei der Bemessung des Kug wird nicht mehr auf
die (verminderte) regelmäßige WAZ, sondern nur

noch auf das ausgefallene Bruttoarbeitsentgelt
bzw. die (pauschalierte, also nicht individuelle)
Nettoentgeltdifferenz abgestellt. - Die bisherige
Ermessensleistung, wonach Kug auch bei gekün-
digten Arbeitsverhältnissen gezahlt werden konn-
te, solange der ArbN keine andere angemessene
Arbeit aufnehmen konnte, wird gestrichen.

 Die bis zum Jahresende 2002 verlängerte Rege-
lung zum Struktur-Kug (Kug in einer betriebsor-
ganisatorisch eigenständigen Einheit) stellt hin-
sichtlich der arbeitsplatzvernichtenden Struktur-
veränderungen nicht mehr auf den Wirtschafts-
zweig, sondern auf den Betrieb ab. Anders als
beim Kug haben Anspruch auf Struktur-Kug auch
ArbN, deren Arbeitsverhältnis bereits gekündigt
oder durch Aufhebungsvertrag aufgelöst ist. - Die
Bezugsdauer des Struktur-Kug kann über die
Dauer des Kug (6 Monate) hinaus auf bis zu 12
Monate nur verlängert werden, wenn für die
kurzarbeitenden ArbN konkrete Bemühungen zur
Eingliederung (z.B. Qualifizierung) in den allge-
meinen Arbeitsmarkt unternommen werden; im
übrigen werden anders als bisher Zeiten des Kug
auf die Bezugsdauer des Struktur-Kug angerech-
net, sofern zwischen beiden nicht ein Zeitraum
von mindestens drei Monaten liegt.

 Ein Anspruch auf Insolvg (ab 1999) aus einem
vor dem Insolvenzereignis zur Vorfinanzierung
übertragenen oder verpfändeten Anspruch auf
Arbeitsentgelt besteht nur noch dann, wenn das
AA der Übertragung oder Verpfändung zuge-
stimmt hat (was das AA nur darf, wenn Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass durch die
Vorfinanzierung der Arbeitsentgelte ein erhebli-
cher Teil der Arbeitsplätze erhalten bleibt).

 Beim Winterg (2 DM je Arbeits- bzw. Ausfallstun-
de) wird künftig (begrifflich) zwischen Mehrauf-
wands-Winterg (für geleistete Arbeitsstunden)
und Zuschuss-Winterg (zur Aufstockung der
Wausfg-V) unterschieden.

 Zur Eingliederung förderungsbedürftiger ArbN
(ArbN, die ohne die Leistung nicht/nicht dauer-
haft in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden
können) können ArbGeb Eingliederungszuschüsse
(Egz-E [Egz bei Einarbeitung], Egz-V [Egz bei er-
schwerter Vermittlung], Egz-Ä [Egz für ältere
ArbN, ab 55 Jahr - per VO des BMA auf 50 Jahre
absenkbar]) zu den Arbeitsentgelten (zum Aus-
gleich von Minderleistungen) erhalten. - Bezogen
auf die Lohnkosten (Arbeitsentgelt, soweit es Ta-
rif und BBG nicht übersteigt plus ArbGeb-Anteil
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag) beträgt
die Regelförderungshöhe 30% (Egz-E) bzw. 50%
(Egz-V und Egz-Ä) für eine Regelförderungsdauer
von 6 (Egz-E), 12 (Egz-V) bzw. 24 (Egz-Ä) Mona-
te. - Die Regelförderungshöhe kann im Einzelfall
um bis zu 20%-Punkte erhöht werden; ist das
Arbeitsentgelt wegen Minderleistung abgesenkt
(Billiglohn), kann die Regelförderungshöhe noch
einmal um bis zu 10%-Punkte heraufgesetzt
werden. - In begründeten Ausnahmefällen kann
die Regelförderungsdauer bis auf das Doppelte,
beim Egz-Ä bis auf 60 Monate verlängert werden.
Nach Ablauf der Regelförderungsdauer ist der
Zuschuss um mindestens 10%-Punkte zu senken,
beim Egz-Ä jeweils nach Ablauf von 12 Monaten.
- Eine Rückzahlungspflicht besteht für den Arb-
Geb nur, wenn das Beschäftigungsverhältnis
während der Förderung oder vor Ablauf eines
Jahres nach Ende der Förderung (bei einer Förde-
rungsdauer von weniger als einem Jahr: inner-
halb eines Zeitraums, der der Förderungsdauer
entspricht) beendet wird.
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 Maßnahmen in Sozialplänen, die (unter Zurverfü-
gungstellung angemessener unternehmensseiti-
ger Mittel) der Eingliederung von ArbN (die ohne
Förderung nicht/nicht dauerhaft in den Arbeits-
markt einzugliedern wären) dienen, können vom
AA bezuschusst werden, wenn für diese ArbN an-
sonsten voraussichtlich andere Leistungen der
aktiven Arbeitsförderung zu erbringen wären.
Ausgeschlossen ist eine Förderung u.a. für Fälle,
in denen der Sozialplan für den einzelnen ArbN
ein Wahlrecht zwischen Abfindung und Eingliede-
rungsmaßnahme vorsieht (was nicht heißt, dass
Sozialpläne in förderbaren Fällen überhaupt keine
Abfindungen mehr beinhalten dürften). - Als be-
tragsmäßige Obergrenze des Zuschusses ist das
Produkt aus der Zahl der Teilnehmer zu Beginn
der Maßnahme und dem durchschnittlichen jähr-
lichen Aufwand für Alg-EmpfängerInnen (ohne
darauf entfallende Sozialversicherungsbeiträge
der BA) vorgegeben. - Während der Eingliede-
rungsmaßnahme sind andere Leistungen der ak-
tiven Arbeitsförderung mit gleichartiger Zielset-
zung ausgeschlossen.

 Lag der Regelförderungskorridor für Zuschüsse
an ABM-Träger bislang zwischen 50% und 75%
des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts, so
wird die Spanne künftig auf 30% bis 75% ver-
größert; die Neuregelung erweitert den Ermes-
sensspielraum der AÄ. - Die Möglichkeit höherer
Fördersätze (90% bzw. 100%) nimmt zudem
nicht mehr Bezug auf eine überdurchschnittlich
hohe regionale Arbeitslosenquote (strukturpoliti-
sche Orientierung), sondern auf die Förderungs-
bedürftigkeit der zugewiesenen Arbeitnehmer
(sozialpolitische Orientierung).

 Die bisherigen Maßnahmen der produktiven Ar-
beitsförderung (MpA; Paragraphen 242s, 249h
AFG) werden - unter Beibehaltung der Befristung
der Regelung (Ende 2002) sowie der Unter-
schiedlichkeit in den förderbaren Aufgabenberei-
chen in West und Ost - zu Strukturanpassungs-
maßnahmen (SAM) zusammengefasst. Stärker
als die MpA ist die Förderung von SAM daran
ausgerichtet, dass die Maßnahme dazu beiträgt,
neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Zuweisungs-
dauer wird explizit begrenzt auf 36 Monate (48
Monate bei Übernahme in ein Dauerarbeitsver-
hältnis).

 Lfd. Geldleistungen der BA (z.B. Alg, Alhi, Uhg)
werden monatlich (bisher: 14tägig) nachträglich
gezahlt. Für die Berechnung von Leistungen wird
ein Monat mit 30 Tagen, die Woche mit sieben
Tagen (bislang: Werktage) berechnet.

1998
Erstes SGB III-Änderungsgesetz
(1. SGB III-ÄndG)
 Empfänger von Alg (nicht: Teil-Alg) oder Alhi, die

während des Leistungsbezugs (einschließlich der
einschlägigen Ruhenszeiten) eine (entgeltmäßig)
mehr als geringfügige Beschäftigung ausüben,
sind versicherungsfrei (erwerben dadurch also
keinen neuen Leistungsanspruch), solange die
Beschäftigung weniger als 15 Stunden wöchent-
lich umfasst (gelegentliche Abweichungen bleiben
unberücksichtigt).

 Wiedereinführung einer >Kurzzeitigkeitsgrenze<
für die Definition des Versicherungsfalls "Arbeits-
losigkeit": Die für den versicherungsrechtlichen
und statistischen Fall der "Arbeitslosigkeit" erfor-
derliche Erfüllung des Kriteriums der Beschäfti-
gungssuche wird durch die Ausübung einer versi-
cherungspflichtigen Beschäftigung von weniger

als 15 Wochenstunden nicht ausgeschlossen. Alg-
/Alhi-Bezieher verlieren ihren Leistungsanspruch
also nicht alleine dadurch, dass sie eine Beschäf-
tigung oberhalb der (entgeltlichen) Geringfügig-
keits-Schwelle, aber von weniger als 15 Stunden
wöchentlich ausüben; das Kriterium der Beschäf-
tigungssuche (als Voraussetzung für Arbeitslosig-
keit) erstreckt sich also nur auf Beschäftigungen
von mindestens 15 Stunden Dauer pro Woche.

 Die Fortführung einer mehr als geringfügigen
(aber weniger als 15 (vorher:18) Wochenstunden
umfassenden) Tätigkeit als Selbständiger bzw.
mithelfender Familienangehöriger schließt Be-
schäftigungslosigkeit als erforderliches Kriterium
für Arbeitslosigkeit nicht aus, wenn die Tätigkeit
innerhalb der letzten 12 Monate vor Erfüllung al-
ler sonstigen Voraussetzungen für den Alg-
Anspruch mindestens 10 Monate neben der an-
spruchsbegründenden Beschäftigung ausgeübt
worden ist.

 Bei Teilnahme an Trainingsmaßnahmen können
Kinderbetreuungskosten bis zu 120 DM (in Härte-
fällen: bis zu 200 DM) monatlich je Kind vom AA
übernommen werden.

 Die Arbeitnehmerhilfe für Alhi-Empfänger ("Ern-
teeinsätze") von arbeitstäglich 25 DM wird auch
für Tage geleistet, an denen die Arbeitszeit weni-
ger als sechs Stunden (aber: innerhalb dieser Ka-
lenderwoche mindestens 30 Stunden und täglich
im Schnitt sechs Stunden) betrug.

 Auch Alg-EmpfängerInnen können (in der Zeit
vom 1.1.1998 bis zum 31.12.1998) nach 6-
monatigem Leistungsbezug über die sog. Arbeit-
nehmerhilfe in Saisonbeschäftigungen (Ernteein-
sätze) gezwungen werden (die Ausgaben für die
Arbeitnehmerhilfe trägt in diesem Falle nicht der
Bund, sondern die BA).

 Für einen Alg-Anspruch, der alleine auf Zeiten ei-
nes Versicherungspflichtverhältnisses als Wehr-
/Zivildienstleistender beruht, beträgt die An-
spruchsdauer mindestens sechs Monate.

 Maßgeblich für die Anrechnung der den Freibe-
trag übersteigenden Entlassungsentschädigung
auf die Hälfte des Alg ist der Netto-Betrag (vor-
her: Brutto-Betrag) der Entlassungsentschädi-
gung; dabei bestimmt die BA als Steuer einen
Betrag in Höhe eines einheitlichen Prozentsatzes
des steuerpflichtigen Teils der Entlassungsent-
schädigung. Zudem erhöht sich der Freibetrag
von grundsätzlich 25% pro fünfjährigem Bestand
des Beschäftigungsverhältnisses um 5%-Punkte;
er beträgt mindestens (a) für Beschäftigte zwi-
schen vollendetem 50. und 55. Lebensjahr 40%,
(b) für Beschäftigte ab vollendetem 55. Lebens-
jahr 45% bzw. (c) 10.000 DM.

 In Anlehnung an das Teil-Uhg wird ein Teil-Ügg
eingeführt.

 Bezieher von Alg, Alhi oder Uhg, die unmittelbar
vor Beginn des Leistungsbezugs privat kranken-
versichert (und in den letzten fünf Jahren vor
Leistungsbezug nicht gesetzlich krankenversi-
chert) waren, können sich auf Antrag von der
GKV-Versicherungspflicht befreien lassen.

 Das Vorhaben des AFRG, den Egz an ArbGeb bei
einem wegen Minderleistung abgesenkten Ar-
beitsentgelt (Billiglohn) zusätzlich um 10%-
Punkte heraufsetzen zu können, wird fallengelas-
sen.

 Der Einstellungszuschuss bei Neugründungen
kann künftig auch für Personen gewährt werden,
die die Voraussetzungen für Entgeltersatzleistun-
gen bei beruflicher Weiterbildung/beruflicher Ein-
gliederung Behinderter erfüllen (neben Behinder-
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ten zielt die Erweiterung der Fördermöglichkeit
vor allem auf BerufsrückkehrerInnen).

 Auch Sozialplanmaßnahmen bzw. sozialplanähnli-
che Maßnahmen außerhalb des Anwendungsbe-
reichs des BetrVG (z.B. Kirchen, Religionsgesell-
schaften) sind grundsätzlich förderfähig.

 Bei Vergabe-ABM (Vergabe bis Ende 1999) kön-
nen auch arbeitslose Leistungsbezieher, die erst
für die Dauer von einem halben Jahr (ansonsten:
Langzeitarbeitslose) beim AA arbeitslos gemeldet
sind, zugewiesen werden (d.h.: de facto Aufhe-
bung der Neuregelung im AlhiRG).

 Der sog. Lohnkostenzuschuss Ost für Wirt-
schaftsunternehmen wird regional auf den West-
teil Berlins ausgedehnt und zudem an eine beruf-
liche Qualifizierung (die die Vermittlungschancen
der ArbN im Anschluss an die Zuweisung verbes-
sern kann) der ArbN während der Zuweisungs-
dauer gebunden.

 Die befristete ABM-Sonderregelung für einen
100%igen Zuschuss (Ost) bei reduzierter Ar-
beitszeit wird bis Ende des Jahres 2000 (bisher:
Ende 1998) verlängert.

1998
Gesetz zur sozialrechtlichen Absicherung flexib-
ler Arbeitszeitregelungen
 Bei flexiblen Arbeitszeitmodellen, die Freistellun-

gen von der Arbeitsleistung bei durchgehender
Entgeltzahlung (aufgrund von Vor- oder Nachar-
beit (Wertguthaben)) vorsehen (z.B. bei ver-
blockter Altersteilzeit über den Zeitraum von fünf
Jahren hinaus), besteht infolge einer Änderung
des SGB IV auch während der Freistellungsphase
eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt (und
damit sozialversicherungsrechtlicher Schutz). -
Voraussetzung ist vor allem, dass (a) die Freistel-
lung aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung
erfolgt und (b) das während der Freistellungs-
phase fällige Arbeitsentgelt einerseits vom Ar-
beitsentgelt in den vorausgehenden 12 Kalen-
dermonate nicht unangemessen abweicht und
andererseits oberhalb der sog. Geringfügigkeits-
grenze liegt. - Die Sozialbeiträge für die Zeit der
tatsächlichen Arbeitsleistung und für die Zeit der
Freistellung sind entsprechend der Fälligkeit der
jeweiligen anteiligen Arbeitsentgelte zu zahlen.

 Bei Vereinbarungen flexibler Arbeitszeitmodelle
wird im Falle der Arbeitslosigkeit der Bemessung
des Alg das Entgelt zugrunde gelegt, das der Ar-
beitslose im Bemessungszeitraum für geleistete
Arbeit erzielt hätte, wenn eine solche Vereinba-
rung nicht geschlossen worden wäre. Umfasst
der Bemessungszeitraum auch Zeiten der Frei-
stellung, so ist Bemessungsentgelt für diese Zei-
ten das der Beitragserhebung zugrunde liegende
Entgelt.

 Leistungsbezieher können die persönliche Ar-
beitslosmeldung auch bei dem Dritten erneuern,
den das AA mit Einwilligung des Arbeitslosen an
der Vermittlung beteiligt hat. Der BMA kann zu-
dem durch Rechts-VO bestimmen, unter welchen
Umständen eine Erneuerung der persönlichen Ar-
beitslosmeldung innerhalb von drei Monaten aus-
nahmsweise nicht erforderlich ist für Arbeitslose,
deren berufliche Eingliederung besonders er-
schwert ist, und für Härtefälle.

 Das Altersteilzeitgesetz wird in folgenden Punk-
ten neu geregelt:
- Förderfähig sind Altersteilzeitfälle, die bis

spätestens zum 31.7.2004 (bisher:
31.7.2001) in Altersteilzeit wechseln (auch

Fälle mit einem bis zu 10jährigen Verteilzeit-
raum).

- Im Falle verblockter Altersteilzeitarbeit wird
der sog. Tarifvorbehalt eingeschränkt auf
Verteilzeiträume von mehr als drei Jahren
(bisher: mehr als ein Jahr). Wie bisher
schon, können im Geltungsbereich eines Al-
tersteilzeit-Tarifvertrages auch nicht tarifge-
bundene Arbeitgeber die tariflichen Regelun-
gen durch Betriebsvereinbarung (in Betrie-
ben ohne BR: durch Einzelvertrag) überneh-
men; darüber hinaus können diese Außen-
seiter künftig auch von tariflichen Öffnungs-
klauseln in Betriebsvereinbarungen Gebrauch
machen.

- Wenn der Verteilzeitraum von (verblockter)
Altersteilzeit über fünf Jahre hinausgeht (bis
zu insgesamt 10 Jahren), kann eine BA-
Förderung für bis zu fünf Jahre dann erfol-
gen, sofern die Arbeitszeit im Durchschnitt
des Förderzeitraums die Hälfte der tariflichen
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht
überschreitet. Um BA-Leistungen zu erhal-
ten, muss der ArbGeb das Arbeitsentgelt des
ArbN und dessen RV-Beiträge nur im BA-
Förderzeitraum entsprechend den gesetzli-
chen Prozentsätzen aufstocken - nicht auch
für die darüber hinausgehende Zeit.

- Dem für die BA-Förderung notwendigen Wie-
derbesetzungserfordernis kann in Kleinbe-
trieben mit bis zu 20 ArbN (Teilzeitbeschäf-
tigte zählen anteilig - Auszubildende und
Schwerbehinderte zählen nicht mit) auch
durch die Einstellung eines Auszubildenden
Rechnung getragen werden.

- Bei ArbN, die Atz-Arbeit geleistet haben,
wird für die Berechnung der Höhe von Alg,
Alhi oder Uhg das Bemessungsentgelt zu-
grunde gelegt, das für den ArbN maßgeblich
wäre, wenn er seine Arbeitszeit nicht im
Rahmen der Atz vermindert hätte. Dies gilt
nur bis zu dem Tage, ab dem der ArbN eine
(auch abschlagsgeminderte) Rente wegen
Alters in Anspruch nehmen könnte.

1999
Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung
und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte
 Die Kosten des Sofortprogramms der Bundesre-

gierung zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosig-
keit werden nicht vom Bund, sondern von der BA
getragen, da für die Finanzierung dieses Pro-
gramms vor allem Mittel eingesetzt werden sol-
len, die sonst von der BA für die Bezahlung der
Jugendarbeitslosigkeit eingesetzt werden müss-
ten.

 Die sog. freie Förderung (§ 10 SGB III) wird für
die Projektförderung geöffnet, um u.a. Projekte
für schwer vermittelbare Jugendliche finanzieren
zu können.

 Die Regelung über die Abgrenzung der Weiterbil-
dungsförderung gegenüber der Förderung der
beruflichen Erstausbildung wird mit dem Ziel der
Verbesserung der Beschäftigungschancen für Ju-
gendliche flexibilisiert.

1999 (April)
Entlassungsentschädigungs-Änderungsgesetz
(EEÄndG)
 Die verschärfte Anrechnung von Entlassungsent-

schädigungen auf das Alg (AFRG, 1. SGB III-
ÄndG - wirksam geworden wäre die Regelung idR
für Zugänge in Arbeitslosigkeit ab dem 7.4.1999)
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wird abgeschafft und im wesentlichen durch die
bis zum 31.3.1997 geltende gesetzliche Regelung
ersetzt; d.h.:
(a) Der Alg-Anspruch (gleiches gilt für die Alhi)

ruht in den Fällen, in denen die für den Arb-
Geb maßgebende Kündigungsfrist nicht ein-
gehalten wurde.

(b) Der Ruhenszeitraum (maximal ein Jahr) be-
misst sich in Kalendertagen nach dem Ver-
hältnis, in dem 60% (alt: 70%) des zu be-
rücksichtigenden Abfindungsbetrages (nicht
zu berücksichtigen sind Beiträge des ArbGeb
nach § 187a SGB VI) zum kalendertäglichen
Arbeitsentgelt während der letzten 52 (alt:
26) Wochen der Beschäftigungszeit stehen.

(c) Der nach (b) anrechenbare Teil der Abfindung
mindert sich sowohl (i) für je fünf Jahre Be-
triebs-/Unternehmenszugehörigkeit als auch
(ii) für je fünf Lebensjahre nach Vollendung
des 35. Lebensjahres um jeweils 5%-Punkte;
der anrechenbare Teil der Abfindung beträgt
mindestens 25% (alt: 30%).

(d) Die Regelung des § 117a AFG, wonach bei
Zusammentreffen einer Abfindung mit einer
Sperrzeit der Alg-Anspruch für einen weiteren
Zeitraum ruht, wird nicht wieder eingeführt.

 Der ArbGeb wird verpflichtet, der BA unter be-
stimmten Voraussetzungen das Alg einschließlich
der darauf entfallenden Sozialversicherungsbei-
träge für den entlassenen älteren ArbN zu erstat-
ten.

1999 (April)
Gesetz zur Neuregelung der geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisse
 Die Entgeltgrenze für geringfügige Dauerbeschäf-

tigungen wird für alle Sozialversicherungszweige
sowie einheitlich in den alten und neuen Bundes-
ländern bei 630 DM/Monat fest geschrieben.

 Die sog. Geringverdienergrenze, wonach der Bei-
trag alleine vom ArbGeb getragen wird solange
das Entgelt ein Siebtel der monatlichen Bezugs-
größe nicht übersteigt, entfällt (Ausnahme: Azu-
bi-Vergütung).

1999 (August)
2. SGB III-ÄndG
 Die Gewährung der sog. Arbeitnehmerhilfe (an

zuvor Arbeitslose mit Alhi-Bezug) kommt nur bei
Aufnahme einer versicherungspflichtigen, min-
destens 15 Wochenstunden umfassenden Be-
schäftigung in Betracht. - Angesichts der bisheri-
gen Schwierigkeiten bei der Vermittlung von Alhi-
EmpängerInnen in landwirtschaftliche Saisontä-
tigkeiten soll zudem eine bis Ende 2002 befriste-
te Experimentierklausel Abhilfe schaffen: Die sog.
Arbeitnehmerhilfe wird auch für Zeiten einer
Maßnahme (z.B. längerfristige Beschäftigung bei
einem landwirtschaftlichen Maschinen- und Be-
triebshilfsring, der den Einsatz in den einzelnen
Betrieben steuert) geleistet, in denen der ArbN
Arbeiten erledigt, die üblicherweise in einer auf
längstens drei Monate befristeten Beschäftigung
erledigt werden.

 Die bislang auf das Kalenderjahr 1998 begrenzte
Möglichkeit der Einbeziehung von Alg-
EmpfängerInnen in die Arbeitnehmerhilfe wird bis
Ende 2002 verlängert.

 Übbg bei Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit
wird einheitlich für sechs Monate gezahlt.

 Auch ArbN, die die für die Förderung der berufli-
chen Weiterbildung erforderliche Vorbeschäfti-
gungszeit nicht erfüllen, müssen sich bei Förde-

rung nicht mehr verpflichten, im Anschluss an die
Weiterbildung eine versicherungspflichtige Be-
schäftigung aufzunehmen (für ArbN, die die Vor-
beschäftigungszeit erfüllen, galt diese Verpflich-
tung bereits seit 1998 nicht mehr).

 Die mit dem AFRG auf 3 Std. (bei einer Arbeits-
zeit von mehr als sechs Std.) bzw. 2,5 Std. (bei
einer Arbeitszeit von bis zu sechs Std.) verlän-
gerten zumutbaren täglichen Pendelzeiten wer-
den wieder auf ihren vormaligen Stand von 2,5
Std. bzw. 2 Std. reduziert.

 Die seit 1998 bestehende Verpflichtung von Ar-
beitslosen zur Erneuerung der persönlichen Ar-
beitslosmeldung im Abstand von drei Monaten
wird aufgehoben.

 Die (3jährige) Bestandsschutzregelung bei
Alg/Alhi (Alg-/Alhi-Bezieher, die eine niedriger
entlohnte Beschäftigung aufnehmen und diese
innerhalb von drei Jahren wieder verlieren) sieht
vor, dass der Bemessung der erneuten Entgelter-
satzleistung das höhere Entgelt zugrunde gelegt
wird; die bisherige Beschränkung, wonach
Alg/Alhi hierbei das letzte Nettoentgelt (Leis-
tungsentgelt) nicht überschreiten dürfen, wird
gestrichen.

 Der monatliche Mindest-Freibetrag für einen auf
Alg/Alhi anrechnungsfreien Nebenverdienst wird
auf 315 DM festgeschrieben (bisher: 1/14 der
monatlichen Bezugsgröße). - Einkommen aus ei-
ner geringfügigen Beschäftigung bzw. einer ge-
ringfügigen Tätigkeit als Selbständiger oder mit-
helfender Familienangehöriger, die der Arbeitslo-
se bereits während des Bemessungszeitraums
(letzte 12 Monate) mindestens 10 (bisher: 3)
Monate ausgeübt hat, bleiben bis zu dem Betrag
auf Alg/Alhi anrechnungsfrei, der in den letzten
10 Monaten vor Entstehung des Anspruchs
durchschnittlich auf den Monat entfiel. - Diese
Regelung gilt analog für eine mindestens 15,
aber weniger als 18 Wochenstunden umfassende
selbständige Tätigkeit bzw. eine Tätigkeit als
mithelfender Familienangehöriger im Falle des
Alg- (nicht: Alhi-) Bezuges.

 Der Egz-Ä setzt nur noch eine 6-monatige Ar-
beitslosigkeit innerhalb der letzten 12 Monate vo-
raus (bisher: Langzeitarbeitslosigkeit). Nachbe-
schäftigungs- und Rückzahlungspflicht beim Egz-
Ä entfallen; im Falle der Rückzahlungspflicht wird
die Rückzahlungshöhe beim Egz-E und Egz-V auf
die Hälfte des Förderungsbetrages, höchstens auf
den in den letzten 12 Monaten vor Beendigung
des Beschäftigungsverhältnisses gewährten För-
derungsbetrag begrenzt.

 Für die Zuweisung von ArbN in ABM reicht künftig
eine im Einzelfall mindestens 6-monatige Arbeits-
losigkeit (bisher: Langzeitarbeitslosigkeit) inner-
halb der letzten 12 Monate aus. - Unabhängig
vom Vorliegen dieser Fördervoraussetzungen
können weitere Personen in ABM zugewiesen
werden, sofern dadurch nicht 5% der Zahl aller
im Haushaltsjahr zugewiesenen Teilnehmer (bis-
her: 5% der ABM-Mittel) in ABM überschritten
wird.

 Die bisherige Unterscheidung bei den Maßnahme-
feldern im Rahmen von SAM zwischen den alten
und neuen Bundesländern wird aufgegeben; zu-
sätzlich wird ein neues Maßnahmefeld „Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Infrastruktur einschließ-
lich der touristischen Infrastruktur“ geschaffen.
Maßnahmen zur Durchführung der Denkmalpfle-
ge, der städtebaulichen Erneuerung und des
städtebaulichen Denkmalschutzes, zur Verbesse-
rung des Wohnumfeldes und zur Verbesserung
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der wirtschaftlichen Infrastruktur sind nur als
Vergabearbeiten förderungsfähig. - Im Hinblick
auf die Förderungsfähigkeit in SAM werden Be-
zieher von Anschluss-Uhg und Anschluss-Ügg den
Empfängern von Alg/Alhi gleichgestellt. - Auf die
jährliche Anpassung der Förderbeträge in lfd.
SAM wird künftig verzichtet; die bisherige Kür-
zung des SAM-Zuschusses bei Zahlung von Ent-
gelten oberhalb des sog. berücksichtigungsfähi-
gen Arbeitsentgelts entfällt.

1999 (November)
Gesetz zur Neuregelung der Förderung der
ganzjährigen Beschäftigung in der Bauwirt-
schaft
 Der „Pflichtbeitrag“ der ArbN zum Ausgleich wit-

terungsbedingter Ausfallstunden in der Schlecht-
wetterzeit (in Form von Arbeitszeitguthaben)
wird auf 30 Stunden (bisher: 50 Stunden) verrin-
gert.

 Von der 31. bis zur 100. Ausfallstunde wird um-
lagefinanziertes Wausfg (ArbGeb-finanzierte Win-
terbau-Umlage in Höhe von 1,7% der Bruttolohn-
summe) gezahlt; die auf das umlagefinanzierte
Wausfg entfallenden Sozialversicherungsbeiträge
werden dem ArbGeb vollständig (bisher: 50%)
aus dem Umlageaufkommen erstattet.

 Ab der 101. Ausfallstunde zahlt die BA beitragsfi-
nanziertes Wausfg.

 Für jede Ausfallstunde ab der 31. Ausfallstunde,
für die wegen (freiwilliger) weiterer Auflösung
von Arbeitszeitguthaben kein Wausfg gezahlt
werden muss, wird Zuschuss-Winterg (2,- DM je
Std.) gezahlt. Bei Einsatz von mehr als 100 Gut-
habenstunden entfallen zudem die alleine vom
ArbGeb beim beitragsfinanzierten Wausfg zu tra-
genden Sozialversicherungsbeiträge.

 Verstößt der ArbGeb gegen das tarifliche Verbot
witterungsbedingter Kündigungen, muss er der
BA die dadurch entstandenen Leistungen erstat-
ten.

2000
Haushaltssanierungsgesetz (HSanG)
 Die nach jeweils einem Jahr des Bezugs fällige

Dynamisierung des den Entgeltersatzleistungen
(Alg, Alhi, Uhg, Ügg) zugrunde liegenden Bemes-
sungsentgelts richtet sich in der Zeit von Juli
2000 bis Juni 2002 nicht nach der Entwicklung
der Bruttoarbeitsentgelte, sondern entsprechend
der Veränderung des Preisniveaus für die Le-
benshaltung aller privaten Haushalte im Bundes-
gebiet fortgeschrieben; prognostiziert wird eine
Anpassung um 0,7% (2000) bzw. 1,6% (2001).

 Der Zuschuss zur Förderung von ArbN in SAM
(OfW) wird auf 70% des monatlichen SAM-
Höchstförderungsbetrages (1999: 2.180 DM) be-
grenzt.

2000
3. SGB III-ÄndG
 Der Anspruch auf originäre Alhi (aufgrund (a) ei-

ner Beschäftigung von mindestens 5 Monaten,
(b) einer gleichgestellten Zeit insbesondere als
Beamter, Richter oder Soldat, (c) des Bezugs be-
stimmter Sozialleistungen, insbesondere einer
EU-Rente auf Zeit) entfällt mit einer Übergangs-
frist von drei Monaten für Bestandsfälle. - An-
spruch auf Alhi haben demnach nur noch Arbeits-
lose, die in der Vorfrist Alg bezogen haben (An-
schluss-Alhi).

2000
Gesetz zur Fortentwicklung der Altersteilzeit
 Auch bisher bereits in Teilzeit beschäftigte ArbN

erhalten Zugang zu Altersteilzeit, sofern sie wäh-
rend der Dauer der auf die Hälfte der bisherigen
AZ reduzierten WAZ SGB III-
versicherungspflichtig beschäftigt sind.

 Das Wiederbesetzungserfordernis für BA-
geförderte Altersteilzeit wird gelockert: bei Arb-
Geb mit idR nicht mehr als 50 ArbN wird unwi-
derleglich vermutet, dass der Wiederbesetzer auf
dem durch Altersteilzeit freigemachten Arbeits-
platz beschäftigt wird (damit entfällt in diesen
Fällen der Nachweis einer Umsetzungskette).

2000
Beschluss des BVerfG v. 24. Mai 2000
In Reaktion auf den Beschluss des BVerfG (rechts-
wirksam ab dem 22.6.2000) und im Vorgriff auf eine
gesetzliche Neuregelung werden Einmalzahlungen bei
der Berechnung von Alg/Uhg/Ügg (nicht dagegen Al-
hi) wie folgt berücksichtigt:
 Für alle am 21.6.2000 noch nicht rechtskräftigen

Altfälle wird das der Lohnersatzleistung zugrunde
liegende Bemessungsentgelt rückwirkend (frü-
hestens vom 1.1.1997 an) pauschal um 10% er-
höht; hieraus resultierende Nachzahlungen von
Leistungen erfolgen in der zweiten Jahreshälfte.

 Für laufende Leistungsfälle sowie für bis zum
Jahresende entstehende Neufälle wird das Be-
messungsentgelt entsprechend – allerdings nicht
rückwirkend (Altfälle erhalten keine Nachzah-
lung) – erhöht.

2000 (Juli)
Zweites Gesetz zur Fortentwicklung der Alters-
teilzeit
 Das AtG wird in folgenden Punkten geändert:

- Die Geltungsdauer wird bis Ende 2009 (bis-
her: 31. Juli 2004) verlängert.

- Die Förderhöchstdauer von Atz wird von 5
auf 6 Jahre erweitert und die Mindestwieder-
besetzungsdauer von 3 auf 4 Jahre erhöht.

- Bei der Bestimmung der bisherigen Arbeits-
zeit ist höchstens die im Durchschnitt der
letzten 24 Monate vor Übergang in Atz ver-
einbarte Arbeitszeit zugrunde zu legen.

- Das BMA kann neben der Mindestnettobe-
trags-VO künftig durch VO auch die pauscha-
lierten Nettobeträge des Altersteilzeitentgelts
bestimmen.

 Die bis Ende 2000 befristete Regelung, wonach
58jährige und ältere Arbeitslose die Möglichkeit
haben, Alg auch ohne sog. Verfügbarkeit zu er-
halten, sofern sie sich bereit erklären, zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt eine Altersrente in An-
spruch zu nehmen, wird um 5 Jahre (bis Ende
2005) verlängert.

2000 (Dezember)
Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit
von Arbeitsämtern und Trägern der Sozialhilfe
 Die Verbesserung der Zusammenarbeit wird zu

einer ausdrücklichen Aufgabe der örtlich zustän-
digen AÄ und Träger der Sozialhilfe. Zu diesem
Zweck eröffnet das Gesetz befristete Experimen-
tierklauseln und fördert das BMA befristet bis En-
de 2004 regionale Modellvorhaben.

2001
Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetz
 Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt wird künftig in

die Bemessung des Alg, Uhg und Ügg (nicht da-
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gegen Alhi) einbezogen. Eine Übergangsregelung
schreibt die Verwaltungspraxis des 2. Halbjahres
2000 (Reaktion auf die Entscheidung des BVerfG)
für „Altfälle“ von vor dem 1.1.2001 nunmehr
auch gesetzlich fest.

 Die befristeten Regelungen zum sog. Struktur-
Kug werden bis zum 31.12.2006 (bisher: 2002)
verlängert.

 Die bis Ende 2002 befristeten Förderregelungen
für SAM werden bis Ende 2006 verlängert; diese
Verlängerung galt bisher nur für äAN in den neu-
en Ländern bzw. in AA-Bezirken der alten Länder
mit weit überdurchschnittlicher Arbeitslosenquo-
te. An die Stelle der bisherigen verpflichtenden
Quotierung von Alhi-EmpfängerInnen in SAM tritt
eine Soll-Vorschrift – Grund: Ab dem Haushalts-
jahr 2001 entfällt die anteilige SAM-Finanzierung
durch den Bund und damit die Grundlage für eine
bestimmte Mindestzuweisungsquote von Alhi-
EmpfängerInnen. Die SAM-Zuschusshöhe wird
auf höchstens 2.100 DM pro Monat und zugewie-
senen AN festgeschrieben (bisher: pauschalierter
Durchschnittsaufwand für Alg/Alhi einschließlich
SV-Beitrag - 2000: 1.937 DM).

 Der Zuschuss zur Förderung von AN in SAM
(OfW) wird auf höchstens 1.350 DM (bisher:
70% des monatlichen SAM-
Höchstförderungsbetrages – 2000: 1.356 DM)
begrenzt.

 Die ABM-Sonderregelung, wonach in den neuen
Ländern für AN mit (auf mindestens 90%) redu-
zierter AZ ein Lohnkostenzuschuss von 90% bzw.
100% (ansonsten regelmäßig: 75%) des berück-
sichtigungsfähigen Arbeitsentgelts gezahlt wer-
den kann, wird für ABM-Zugänge bis Ende 2002
(bisher: Ende 2000) verlängert.

 Die bislang aus dem Bundeshaushalt finanzierten
Kosten des Aktionsprogramms der Bundesregie-
rung zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit
werden auf die BA verschoben.

2001
Altersvermögensergänzungsgesetz (AVmEG)
 Das Bemessungsentgelt für Entgeltersatzleistun-

gen der BA wird ab Juli 2001 wieder entspre-
chend der Bruttolohnentwicklung des Vorjahres
angepasst (bisher für 2001: Inflationsanpas-
sung).

 Die Förderkonditionen des AtG werden an die
Vertrauensschutzregelung im Rahmen der Neu-
regelung der Erwerbsminderungsrenten (Anhe-
bung der Altersgrenze für Schwerbehinderte) an-
gepasst. Danach haben AN, die bis zum
16.11.1950 geboren sind und am 16.11.2000
schwerbehindert, berufsunfähig oder erwerbsun-
fähig waren, weiterhin die Möglichkeit, ab vollen-
detem 60. Lebensjahr eine ungeminderte Alters-
rente zu beanspruchen. Wurde die Atz vor dem
17.11.2000 begonnen, so erlischt in diesen sog.
Vertrauensschutzfällen der Anspruch des ArbGeb
auf Förderleistungen der BA nicht deswegen, weil
der äAN eine abschlagsfreie Altersrente beziehen
könnte. – Förderschädlich bleibt dagegen weiter-
hin der tatsächliche Bezug dieser Rente.

2002
Altersvermögensgesetz (AVmG)
 Staatlich geförderte Altersvorsorge und deren Er-

trägnisse werden bei der Bedürftigkeitsprüfung
der Alhi nicht als Vermögen leistungsmindernd
berücksichtigt.

2002
Job-Aqtiv-Gesetz
 Die Versicherungspflicht zum SGB III umfasst ab

2003 auch
- Zeiten des Bezuges einer Rente wegen voller

Erwerbsminderung und
- Zeiten des Bezuges von Mutterschaftsgeld

und der Betreuung und Erziehung eines Kin-
des bis zum dritten Lebensjahr,

wenn dadurch eine versicherungspflichtige Be-
schäftigung oder der Bezug einer Entgeltersatz-
leistung unterbrochen worden ist. Damit sind die
Betroffenen bei Rückkehr auf den Arbeitsmarkt in
den Schutz der Arbeitslosenversicherung einbe-
zogen.

 Bezieher von Alg oder Alhi können künftig eine
ehrenamtliche Tätigkeit auch in einem Umfang
von 15 und mehr Wochenstunden ausüben, ohne
dass der Leistungsanspruch entfällt, sofern die
berufliche Eingliederung dadurch nicht behindert
wird.

 Arbeitslose, die bei einem Arbeitsangebot durch
das AA nicht unverzüglich einen Vorstellungster-
min vereinbaren, einen vereinbarten Vorstel-
lungstermin versäumen oder durch ihr Verhalten
im Vorstellungsgespräch eine Arbeitsaufnahme
verhindern, ohne dafür einen wichtigen Grund zu
haben, sollen für die Dauer einer Sperrzeit von
regelmäßig zwölf Wochen kein Alg oder keine Alhi
erhalten.

 Die jährliche Anpassung der Alhi mit einem um
drei Prozentpunkte geminderten Anpassungsfak-
tor („Marktwert-Taxierung“) wird modifiziert:
Wenn ein Qualifikationsverlust nachweislich nicht
eingetreten ist, wird auf die Minderung des An-
passungsfaktors für bis zu zwei Jahre verzichtet.
Voraussetzung dafür ist, dass der Arbeitslose in-
nerhalb des letzten Jahres an einer vom AA ge-
förderten, mindestens sechs Monate dauernden
Bildungsmaßnahme erfolgreich teilgenommen hat
oder mindestens sechs Monate ununterbrochen
beschäftigt war.

 Bei Arbeitslosmeldung wird im Rahmen einer
Chancenprognose das Bewerberprofil des Arbeits-
losen ermittelt (sog. Profiling). Die daraus fol-
genden Schritte der Wiedereingliederung, ein-
schließlich der Eigenbemühungen des Arbeitslo-
sen, sind in einer Eingliederungsvereinbarung
zwischen AA und Arbeitslosem festzuhalten.

 Bei Arbeitslosen mit sog. Vermittlungshemmnis-
sen hat das AA für eine verstärkte vermittlerische
Unterstützung, ggf. durch Einschaltung Dritter,
zu sorgen. Nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit
kann der Arbeitslose die Einschaltung eines Drit-
ten verlangen.

 Um Langzeitarbeitslosigkeit so weit wie möglich
zu vermeiden, ist künftig der Einsatz aller ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente ohne die Ein-
haltung vorhergehender "Wartezeiten" möglich;
dies gilt auch für die Gewährung von Übbg bei
Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit.

 Betriebe, die einem beschäftigten ArbN eine be-
rufliche Weiterbildung ermöglichen und für diese
Zeit einen Arbeitslosen als Vertreter einstellen
(Job-Rotation), können einen Zuschuss in Höhe
von 50 bis 100 Prozent des Arbeitsentgelts des
Vertreters erhalten.

 Bei ABM, die an Wirtschaftsunternehmen verge-
ben werden, wird die Voraussetzung der Zusätz-
lichkeit der Arbeiten durch die Voraussetzung des
zusätzlichen Fördermitteleinsatzes ersetzt. Der
Verwaltungsausschuss des AA muss der Maß-
nahme zustimmen.
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 Bei ABM, die in Eigenregie eines Trägers durch-
geführt werden, muss mindestens ein Fünftel der
Zeit auf Qualifizierungen oder Praktika entfallen;
dies gilt nicht für ArbN, die das 55. Lebensjahr
vollendet haben.

 Eine ABM-Förderung ist künftig ohne "Wartezeit"
(bisher sechs Monate) möglich, wenn dies für den
Arbeitslosen notwendig ist und andere Formen
der Förderung nicht erfolgversprechend sind.

 Zur Vermeidung von Förderketten müssen nach
einer ABM oder SAM vor einer erneuten Förde-
rung künftig grundsätzlich drei Jahre vergangen
sein.

 Aus Vereinfachungsgründen für AÄ und Träger
wird neben dem bisherigen Fördersystem ein
pauschalierter Lohnkostenzuschuss eingeführt.
Darauf werden die erzielte Einnahmen des Trä-
gers nicht angerechnet.

 Zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen
AÄ und Sozialhilfeträgern und des Ausgleichs von
Härtefällen wird die 5%-Ausnahmequote zur
ABM-Förderung von Nichtleistungsempfängern
auf 10% erhöht.

 Die Befristung der Förderung von SAM wird von
Ende 2006 auf 31.12.2008 verlängert. Zudem
kann künftig jede Maßnahme zur Verbesserung
der Infrastruktur gefördert werden; auf bisherige
Einschränkungen ("wirtschaftsnahe Infrastruk-
tur") wird verzichtet.

 Die bis zu fünfjährige SAM-Förderung von älteren
ArbN wird verbessert:
- Sie wird in ganz Deutschland ermöglicht

(bisher nur AÄ mit besonders hoher Arbeits-
losigkeit)

- Förderzeiten, die der ältere ArbN bereits in
vorherigen Maßnahmen zurückgelegt hat,
werden nicht mehr angerechnet.

- Bei Mitfinanzierung von Dritten können die
AÄ monatlich bis zu 200 € verstärkt fördern.

- In die Maßnahmen können auch jüngere
ArbN (mit kürzerer Zuweisungsdauer) einbe-
zogen werden.

 Öffentlich-rechtliche Körperschaften (z. B. Kom-
munen) können vom AA mit Zustimmung des
Verwaltungsausschusses durch einen angemes-
senen Zuschuss zu den Kosten von Arbeiten zur
Verbesserung der Infrastruktur gefördert werden.
Voraussetzung ist, dass der Träger mit der
Durchführung der Arbeiten ein Wirtschaftsunter-
nehmen beauftragt, das sich verpflichtet, für eine
zwischen dem AA und dem Träger festgelegte
Zeit eine bestimmte Zahl von Arbeitslosen zu be-
schäftigen, die vom AA zugewiesen werden. Ne-
ben den Stamm-ArbN des Wirtschaftsunterneh-
mens sollen höchstens 35% zuvor Arbeitslose
beschäftigt werden. Die Fördermittel müssen zu-
sätzlich eingesetzt werden. Der Förderanteil soll
nicht mehr als 25% der Gesamtkosten der Maß-
nahme betragen.

 Die bisher unterschiedlichen Lohnkostenzuschüs-
se an ArbGeb zur Unterstützung der beruflichen
Eingliederung von Zielgruppen in den Arbeits-
markt (Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeits-
lose, SAM Ost für Wirtschaftsunternehmen,
Lohnkostenzuschüsse für Jugendliche im Sinne
des Jugendsofortprogramms) werden vereinheit-
licht und in das bestehende Förderinstrument der
Eingliederungszuschüsse integriert.

 Das Förderinstrument „Eingliederungsvertrag“,
mit dem das AA die Eingliederung von ArbN
durch Übernahme des Arbeitsentgeltes für Aus-
fallzeiten (Urlaub, Krankheit, Qualifizierung au-

ßerhalb des Betriebes) unterstützen konnte, wird
abgeschafft.

 Die Eingliederungsbilanz wird weiterentwickelt.
Künftig wird eine genauere Berichterstattung
über die Wirkungen der aktiven Arbeitsförderung
erfolgen. Die Verbleibsquote der Eingliederungs-
bilanz wird um eine Eingliederungsquote ergänzt.
Diese trifft Aussagen darüber, ob ein Teilnehmer
in angemessener Zeit nach Abschluss der Maß-
nahme sozialversicherungspflichtigen beschäftigt
ist. Zudem wird die Eingliederungsbilanz um ver-
pflichtende Aussagen zur Vermittlung von Ar-
beitslosen mit eingeschränkten Eingliederungs-
chancen sowie zur Arbeitsmarktsituation von Per-
sonen mit Migrationshintergrund (insbesondere
Ausländer, eingebürgerte Ausländer und Spät-
aussiedler) erweitert.

2002
Arbeitslosenhilfe -Verordnung
 Mit der neuen Alhi-VO wird ein allgemeiner Ver-

mögensfreibetrag in Höhe von 520 € (1.000 DM)
pro Lebensjahr eingeführt; der Freibetrag darf für
den Arbeitslosen und seinen Partner jeweils
33.800 Euro (65.000 DM) nicht übersteigen. -
Privilegiert ist das nach dem AVmG ab 2002 ge-
förderte Altersvorsorgevermögen einschließlich
seiner Erträge und der geförderten laufenden
Vorsorgebeiträge. Dieses Vermögen wird in der
Arbeitslosenhilfe nicht als Vermögen berücksich-
tigt, soweit der Inhaber das Altersvorsorgever-
mögen nicht vorzeitig steuerschädlich verwendet.
Die Höhe des allgemeinen Vermögensfreibetrags
wird grundsätzlich um das nachgewiesene Alters-
vorsorgevermögen des Arbeitslosen und seines
Partners gemindert. Der so reduzierte Vermö-
gensfreibetrag darf allerdings für den Arbeitslo-
sen und seinen Partner die Grenze von jeweils
4.100 € (8.000 DM) nicht unterschreiten.

 Es werden Pauschbeträge bei vom Einkommen
abzusetzendem Aufwand eingeführt:
- Ein Pauschbetrag in Höhe von 3 Prozent des

Einkommens für nach Grund und Höhe an-
gemessene Beiträge zu privaten Versicherun-
gen oder ähnlichen Einrichtungen bei Sozial-
versicherungspflichtigkeit des Arbeitslosen
und seines Partners.

- Ein Pauschbetrag für die vom Einkommen ab-
zusetzenden Fahrkosten. Hierbei gelten die
Sätze des Einkommensteuergesetzes.

2002 (April)
Gesetz zur Vereinfachung der Wahl der Arbeit-
nehmervertreter in den Aufsichtsrat
 Der bisherige Erlaubnisvorbehalt für private Aus-

bildungsstellen- und Arbeitsvermittler wird auf-
gehoben.

 Private Arbeitsvermittler dürfen künftig von Ar-
beitsuchenden ein Erfolgshonorar von bis zu
2.500 € (in den ersten drei Monaten der Arbeits-
losigkeit: 1.500 €) verlangen. Arbeitslose mit An-
spruch auf Alg oder Alhi (sowie Beschäftigte in
ABM und SAM) haben nach 3-monatiger Arbeits-
losigkeit (und bis längstens Ende 2004) Anspruch
auf einen – für jeweils 3 Monate gültigen – Ver-
mittlungsgutschein des AA; der Wert des Gut-
scheins beträgt nach einer Arbeitslosigkeit von
- drei bis sechs Monaten 1.500 €,
- sechs bis neun Monaten 2.000 €,
- mehr als neun Monaten 2.500 €.
Für Arbeitslose mit Anspruch auf einen Vermitt-
lungsgutschein dürfen die Honorare den Wert des
Gutscheins nicht übersteigen.
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 Die BA erhält einen dreiköpfigen Vorstand (Vor-
schlagsrecht hat die Bundesregierung), der auf
vertraglicher Basis und auf Zeit (5 Jahre) agiert.
Der drittelparitätisch zusammengesetzte Verwal-
tungsrat, der den Vorstand kontrollieren soll,
wird auf 21 Mitglieder reduziert und die Kompe-
tenzen der Selbstverwaltung werden reduziert.

2003
Erstes und Zweites Gesetz für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt
 Für das Jahr 2003 beträgt die Beitragsbemes-

sungsgrenze in den alten Ländern 61.200 €/Jahr
(5.100 €/Monat) und in den neuen Ländern
51.000 €/Jahr (4.250 €/Monat).

 ArbN sind verpflichtet, sich unverzüglich nach
Kenntnis des Beendigungszeitpunkts des Be-
schäftigungsverhältnisses beim AA arbeitsuchend
zu melden - bei Befristung frühestens 3 Monate
vor Beendigung. Bei nicht unverzüglicher Mel-
dung erfolgt eine Alg-Kürzung/Tag (für max. 30
Tage) um
- 7 € (bei Bemessungsentgelten bis zu 400 €),
- 35 € (bis zu 700 €),
- 50 € (über 700 €);
in den beiden letzten Fällen begrenzt auf das hal-
be Alg.

 Jedes AA hat mindestens eine PSA (ArbN-
Überlassung, Qualifizierung, Weiterbildung) ein-
zurichten – mit folgender Rangfolge der Optio-
nen:
- AA-Vertrag mit erlaubt tätigen Verleihern

(Vergaberecht gilt) oder
- AA-Beteiligung an Verleihunternehmen oder
- AA gründet eigene PSA (ausnahmsweise)
mit der Verpflichtung bei den beiden letzten Op-
tionen, mindestens einmal jährlich die Vergabe-
möglichkeit zu prüfen. Für die Tätigkeit der PSA
kann ein Honorar vereinbart werden. – Das AA
darf einen Vertrag zur Einrichtung einer PSA nur
schließen, wenn sich die Arbeitsbedingungen
(einschließlich Arbeitsentgelt) der dort Beschäf-
tigten bis zum 31.12.2003 nach (irgend) einem
Tarifvertrag für Arbeitnehmerüberlassung rich-
ten. – Für Neuverträge ab dem 01.01.2004 gel-
ten die Neuregelungen des AÜG, die die Gleich-
behandlung der Leiharbeitnehmer mit den
Stammbeschäftigten hinsichtlich Arbeitsbedin-
gungen und Arbeitsentgelt vorsehen. Zuvor Ar-
beitslosen kann für eine Verleihdauer von insge-
samt höchstens 6 Wochen vom Verleiher (mit
dem noch kein Leiharbeitsverhältnis bestanden
hat) ein Nettoarbeitsentgelt in Höhe des vormali-
gen Alg gezahlt werden. - Von diesen Regelungen
des AÜG kann durch Tarifvertrag abgewichen
werden. – Nicht tarifgebundene Verleiher können
im Geltungsbereich eines AÜG-Billigtarifs die An-
wendung dieses Billigtarifs im Arbeitsvertrag ver-
einbaren (und damit den gesetzlichen Gleichbe-
handlungsgrundsatz aushebeln). – Im Gegenzug
zur Einführung der grundsätzlichen Gleichbe-
handlung werden die besonderen Schutznormen
des AÜG (besonderes Befristungsverbot, Wieder-
einstellungsverbot, Synchronisationsverbot sowie
Beschränkung der Überlassungsdauer) ab 2004
aufgehoben; für Leiharbeitsverhältnisse im Gel-
tungsbereich eines nach dem 15.11.2002 in Kraft
tretenden Tarifvertrages, der die wesentlichen
Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeits-
entgelts regelt, schon vorher.

 Im Mittelpunkt der Neuregelung der beruflichen
Weiterbildung steht die Einführung von Bildungs-
gutscheinen; hierbei handelt es sich um einen

AA-Bescheid, mit dem das Vorliegen der Förder-
voraussetzungen festgestellt wird. – Das AA kann
den Bildungsgutschein auf bestimmte Bildungs-
ziele oder regional begrenzen. Träger und Maß-
nahmen werden zudem durch externe Zertifizie-
rungsagenturen geprüft.

 Das Anschluss-Uhg (max. drei Monate) wird ab-
geschafft.

 Das Uhg für Alhi-Bezieher (bisher 67%/60%)
wird auf die Höhe der zuletzt bezogenen Alhi ge-
kürzt.

 Arbeitslosen ohne familiäre Bindungen ist zur
Aufnahme einer Beschäftigung außerhalb des
zumutbaren Pendelbereichs (idR 2,5 Std/Tag) ein
Umzug zumutbar; dies gilt bereits in den ersten
drei Monaten der Arbeitslosigkeit, sofern der Ar-
beitslose seine Arbeitslosigkeit vermutlich nicht
innerhalb des zumutbaren Pendelbereichs been-
den kann.

 Die Beweislast (für Arbeitsaufgabe, Arbeitsableh-
nung) wird neu verteilt; sie liegt beim Arbeitslo-
sen für Tatsachen, die in seine Sphäre oder Ver-
antwortung fallen.

 Die Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe beträgt
grundsätzlich 12 Wochen (entspricht bisheriger
Rechtslage); die Sperrzeit wegen Arbeitsableh-
nung wird gestaffelt: 3 Wochen bei erstmaliger
Ablehnung, 6 Wochen bei zweiter Ablehnung und
im übrigen 12 Wochen.

 Nach Sperrzeiten von insgesamt 21 (bisher: 24)
Wochen erlischt der Anspruch auf Alg bzw. Alhi.

 Zeiten des Bezugs von Uhg werden zur Hälfte auf
die Dauer eines folgenden Rest-Alg-Anspruchs
angerechnet, soweit dadurch der verbleibende
Alg-Anspruch nicht auf eine Dauer von weniger
als einen Monat sinkt.

 Alg wie auch sonstige Entgeltersatzleistungen
werden nicht mehr an die allgemeine Lohnent-
wicklung angepasst (Entdynamisierung). Dies be-
trifft auch Fälle, in denen für die Berechnung der
Entgeltersatzleistung auf ein bereits länger zu-
rückliegendes Arbeitsentgelt zurückgegriffen
werden muss.

 Im Rahmen der Bedürftigkeitsprüfung der Alhi
wird der vom Partnereinkommen absetzbare Min-
destfreibetrag in Höhe des steuerlichen Exis-
tenzminimums (Monatsbetrag) für einen Allein-
stehenden (2002: 602,92 €/Monat) auf 80% des
Existenzminimums (2002: 482,33 €) gekürzt.
Der bisher vom Partnereinkommen zusätzlich ab-
setzbare Erwerbstätigenfreibetrag in Höhe von
25% des Existenzminimums für einen Alleinste-
henden (2002: 150,73 €/Monat) wird gestrichen.
Der Vermögensfreibetrag pro Person (Arbeitslo-
ser, Partner) und Lebensalter sinkt von 520 € auf
200 €. Der Höchstbetrag des Schonvermögens
pro Person sinkt von 33.800 € auf 13.000 €. –
Für Personen, die bei Inkrafttreten der Neurege-
lung das 55. Lj. vollendet haben, gelten die bis-
herigen Vermögensfreibeträge weiter. – Lagen
die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Alhi in
den 3 Monaten vor Inkrafttreten der Neuregelung
vor, so sind auf Antrag des Arbeitslosen die Vor-
schriften über die Kürzung des Mindestfreibetra-
ges und die Streichung des Erwerbstätigenfreibe-
trages bis zum 31.12.2003 nicht anzuwenden,
soweit dadurch Bedürftigkeit iSd BSHG eintreten
würde.

 50-jährige und ältere ArbN, die eine tariflich bzw.
ortsüblich entlohnte Beschäftigung aufnehmen
und dadurch ihre Arbeitslosigkeit beenden oder
vermeiden und bei Beginn der Beschäftigung ei-
nen (Rest-) Anspruch auf Alg von mindestens
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180 Tagen haben/hätten, haben (begrenzt auf
Erstanträge bis Ende 2005 und längstens bis zum
31.08.2008) Anspruch auf Leistungen der Ent-
geltsicherung. Diese wird geleistet als
- (steuerfreier, aber dem Progressionsvorbe-

halt unterliegender) Zuschuss zum Arbeits-
entgelt in Höhe von 50% der monatlichen
Nettoentgeltdifferenz (Differenz zwischen
pauschaliertem Netto aus dem Bemessungs-
entgelt und dem pauschalierten Netto der
aufgenommenen Beschäftigung) und

- zusätzlicher Beitrag zur gesetzlichen Renten-
versicherung auf Basis des Unterschiedsbe-
trages zwischen 90% des Bemessungsent-
gelts (max. bis zur BBG) und dem Arbeits-
entgelt aus der entgeltgesicherten Beschäfti-
gung

Der Anspruch besteht für die Dauer des (Rest-)
Anspruchs auf Alg. Ein Anspruch auf Leistungen
der Entgeltsicherung besteht nicht, wenn die Be-
schäftigung in einer ABM, SAM oder PSA erfolgt.
Ein Anspruch besteht u.a. auch dann nicht, wenn
die Entgeltsicherung auf einer monatlichen Net-
toentgeltdifferenz von weniger als 50 € beruhen
würde oder der ArbN eine Altersrente bezieht. Ei-
ne evtl. Differenz bei der vereinbarten Arbeitszeit
(neue zu vorangegangener Beschäftigung) ist in
ihrem rechnerischen Verhältnis auf die Leistun-
gen anzuwenden. In Zeiten der Arbeitsunfähig-
keit oder des Arbeitsausfalls werden die Leistun-
gen unverändert weiter erbracht.

 ArbGeb, die einen älteren Arbeitslosen (ab voll-
endetem 55. Lj.) bis Ende 2005 erstmalig be-
schäftigen, werden vom ArbGeb-Beitrag zur BA
befreit.

 Im Teilzeit- und Befristungsgesetz wird die Al-
tersgrenze, ab der mit ArbN befristete Arbeitsver-
träge ohne sachlichen Befristungsgrund und ohne
zeitliche Höchstgrenze abgeschlossen werden
können, vom 58. Lj. auf das 52. Lj. gesenkt (be-
fristet bis 31.12.2006).

 Das AA kann Sozialdaten für Sozialhilfeempfän-
ger erheben, verarbeiten und nutzen, soweit sie
für den Betrieb der gemeinsamen Anlaufstelle
oder zur Erfüllung von Aufgaben erforderlich
sind, die der SHT dem AA übertragen hat. Eine
Parallelregelung findet sich im BSHG.

 ArbN (mit vorangegangenem Entgeltersatzleis-
tungsbezug oder vorangegangener Förderung
durch ABM bzw. SAM), die durch Aufnahme einer
selbständigen Tätigkeit ihre Arbeitslosigkeit be-
enden, haben Anspruch auf einen Existenzgrün-
dungszuschuss (Fördereintritt spätestens Ende
2005), sofern sie keine ArbN (Ausnahme: mithel-
fende Familienangehörige) beschäftigen und ihr
Arbeitseinkommen aus der Tätigkeit voraussicht-
lich 25.000 € (gleichzeitig evtl. erzieltes Arbeits-
entgelt wird in die Berechnung einbezogen) nicht
überschreiten wird. – Der Zuschuss wird für je-
weils ein Jahr bewilligt und längstens für drei
Jahre erbracht; er beträgt im ersten Jahr monat-
lich 600 €, im zweiten Jahr 360 € und im dritten
Jahr 240 €.. Empfänger des Existenzgründungs-
zuschusses unterliegen der RV-Pflicht kraft Ge-
setz – als beitragspflichtige Einnahmen werden
von Amts wegen 50% der Bezugsgröße zugrunde
gelegt; in der GKV gilt ein besonderer Mindest-
beitrag (tägliche Bemessungsgrundlage ist 1/60
der monatlichen Bezugsgröße – der Kalendermo-
nat wird zu 30 Tagen berechnet). Für die Dauer
des Bezugs gelten diese Personen als Selbständi-
ge (auch wenn sie de facto scheinselbständig tä-
tig sind). Im so genannten „Scheinselbständigen-

gesetz“ (§ 7 SGB IV) werden die 1999 eingefüg-
ten fünf Vermutungskriterien für das Vorliegen
einer abhängigen Beschäftigung wieder gestri-
chen.

 Für geringfügige Beschäftigungen und geringfü-
gige Beschäftigungen in Privathaushalten (das
sind solche, die durch einen Privathaushalt be-
gründet werden und deren Tätigkeit sonst ge-
wöhnlich durch Mitglieder des Privathaushalts er-
ledigt wird) gelten ab 01.04.2003 folgende Neu-
regelungen:
- die monatliche Entgeltschwelle steigt von

325 € auf 400 €
- die Arbeitszeitschwelle von bisher (unter) 15

Wochenstunden findet keine Anwendung
mehr

- die SV-Pauschale des Arbeitgebers beträgt
statt bisher 22%
(a) für geringfügige Beschäftigungen 25%
des Arbeitsentgelts dieser Beschäftigung
(12% RV, 11% KV, 2% Steuer)
(b) für geringfügige Beschäftigungen in Pri-
vathaushalten 12% des Arbeitsentgelts die-
ser Beschäftigung (5% RV, 5% KV, 2%
Steuer).

Für den ArbN fallen keine Abgaben (SV, Steuer)
an.

 Neben einer versicherungspflichtigen Hauptbe-
schäftigung kann (ohne Zusammenrechnung) ei-
ne geringfügige Beschäftigung ausgeübt werden.

 Für Bruttoarbeitsentgelte, die sich auf insgesamt
mehr als 400 € bis höchstens 800 € belaufen
(„Gleitzone“), steigt der ArbN-Anteil zur SV linear
von rd. 4% (bei 400,01 €) auf den hälftigen Ge-
samtsozialversicherungsbeitragssatz bei einem
Arbeitsentgelt von 800 €. Die Formel zur Be-
stimmung der Bemessungsgrundlage lautet:

F x 400 + (2 – F) x (AE – 400)
mit AE = Arbeitsentgelt und F = Faktor, der sich
ergibt, wenn der Wert 25 vom Hundert durch den
durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbei-
tragssatz (§ 163 Abs. 10 Sechstes Buch) des Ka-
lenderjahres, in dem der Anspruch auf das Ar-
beitsentgelt entstanden ist, geteilt wird. Im Jahr
2003 beträgt F = 0,25/0,417 = 0,5995.
Auf die Rente wirkt sich diese Entlastung negativ
aus – deshalb kann der ArbN auf die Begünsti-
gung verzichten und den hälftigen RV-Beitrag
tragen. – Für die Berechnung der Entgeltersatz-
leistungen der Kranken- und Arbeitslosenversi-
cherung sind negative Auswirkungen ausge-
schlossen.

2004
Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt
 Die maximale Bezugsdauer des Alg wird auf 12

Monate gekürzt - für 55jährige und ältere Ar-
beitslose auf 18 Monate (wirksam für Neuzugän-
ge ab Februar 2006); die Rahmenfrist (drei Jah-
re) für die zu berücksichtigende vorhergehende
Beitragszahlung wird für Neuzugänge ab Februar
2006 nur noch um ein Jahr (bisher: vier Jahre)
erweitert

 Bis zum Wirksamwerden der Kürzung der maxi-
malen Alg-Bezugsdauer wird die Erstattungs-
pflicht des ArbGeb gegenüber der BA bei Entlas-
sung langjährig beschäftigter älterer ArbN ver-
schärft (Absenkung des für die Erstattungspflicht
maßgeblichen Lebensalters um ein Jahr, Verlän-
gerung des Erstattungszeitraums von 24 auf 32
Monate, Verkürzung der erforderlichen Vorbe-
schäftigungszeit) – danach entfällt sie allerdings
gänzlich
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2004
Drittes Gesetz für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt
 Die BA führt künftig den Namen Bundesagentur

für Arbeit (gegliedert in Zentrale, Regionaldirek-
tionen und Agenturen für Arbeit)

 Folgende Leistungen der aktiven Arbeitsmarktpo-
litik sind keine Ermessensleistungen: Anspruch
auf Beauftragung von Dritten mit der Vermittlung
nach sechs Monaten Arbeitslosigkeit, Übbg, Be-
rufsausbildungsbeihilfe, besondere Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben, Alg bei beruflicher
Weiterbildung, Kug, Winterg, Wausfallg, Leistun-
gen zur Förderung der Teilnahme an Transfer-
maßnahmen

 Die rechtswirksame Arbeitslosmeldung kann drei
Monate (bisher: zwei Monate) vor Eintritt der Ar-
beitslosigkeit erfolgen

 Bis zur Entscheidung über den Alg-Anspruch hat
der Arbeitslose ab 2005 die Möglichkeit, den
Zeitpunkt der Anspruchsentstehung hinauszu-
schieben (z.B. um nach Erreichen eines höheren
Lebensalters eine längere maximale Alg-
Bezugsdauer zu erlangen)

 Die Zahl der Egz wird auf zwei Typen reduziert:
Egz für ArbN mit Vermittlungshemmnissen (Egz-
V) und Egz für behinderte Menschen (Egz-B).
Während die Förderung von Schwerbehinderten
in Höhe und Umfang erhalten bleibt kann der
Egz-V nur noch in Höhe von 50% des berücksich-
tigungsfähigen Arbeitsentgelts und für 12 Monate
geleistet werden; lediglich für ältere ArbN gibt es
bis Ende 2009 die Option einer bis zu 36-
monatigen Förderung

 Übbg für Existenzgründer wird zur Pflichtleistung
 Alg und Uhg werden ab 2005 zu einer Leistung

zusammengefasst: Alg bei Arbeitslosigkeit oder
bei beruflicher Weiterbildung (AlgA/AlgW); es
bleibt bei der bisherigen hälftigen Anrechnung
von AlgW-Tagen auf die (verbleibende) Dauer
des AlgA-Anspruchs

 Berufsrückkehrerinnen sollen auch nach Zusam-
menführung von Alg und Uhg die notwendigen
Leistungen der aktiven Arbeitsförderung (insb.
Beratung und Vermittlung sowie Übernahme von
Weiterbildungskosten) erhalten

 Nicht geförderte berufliche Weiterbildung, die
den Vorrang der jederzeitigen Vermittelbarkeit in
eine Beschäftigung nicht beeinträchtigt, schließt
Verfügbarkeit nicht aus

 Eine Einschränkung des Arbeitslosen auf Vermitt-
lung in Teilzeit (mindestens 15 W-Std.) schließt
Verfügbarkeit generell nicht mehr aus, sofern
sich die Arbeitsbereitschaft auf Teilzeit erstreckt,
die den üblichen Bedingungen des für ihn in Be-
tracht kommenden Arbeitsmarktes entspricht

 Für den Alg-Anspruch gilt (wirksam ab Februar
2006) eine einheitliche Vorversicherungszeit von
12 Monaten; die Sonderregelungen zur sechsmo-
natigen Anwartschaftszeit (Saisonarbeitnehmer,
Wehr-/Zivildienstleistende) entfällt. Die für den
Alg-Anspruch erforderliche Anwartschaftszeit von
12 Monaten muss zudem innerhalb der Rahmen-
frist von zwei (bisher: drei) Jahren erfüllt wer-
den. Eine Verlängerung der Rahmenfrist (etwa
für Zeiten des Bezugs von Uhg, einer selbständi-
gen Tätigkeit sowie der Pflege eines Angehöri-
gen) entfällt; Pflegende und Existenzgründer er-
halten statt dessen ab Februar 2006 die Möglich-
keit der freiwilligen Weiterversicherung – sofern
sie der Versichertengemeinschaft schon in der
Vergangenheit angehört haben. Gleiches gilt für
ArbN, die eine Beschäftigung außerhalb der EU

oder eines assoziierten Staates (Norwegen, Is-
land, Liechtenstein, Schweiz) ausüben; für sie
wie für Existenzgründer ist die Möglichkeit zur
freiwilligen Weiterversicherung zunächst bis Ende
2010 befristet.

 Wehr-/Zivildienstleistende sind ab Februar 2006
in der Arbeitslosenversicherung versichert; durch
Grundwehr-/Zivildienst alleine kann aber kein
Alg-Anspruch mehr erworben werden. Beitrags-
pflichtige Einnahme ist ein Betrag in Höhe von
40% der monatlichen Bezugsgröße

 ABM und SAM werden zu einem Förderinstrument
(ABM) zusammengefasst; die Förderung in SAM
wird aufgehoben. Beschäftigte in ABM unterliegen
nicht mehr der Versicherungspflicht zur BA und
können somit keine (neuen) Alg-Ansprüche er-
werben. Die Verbesserung der Eingliederungs-
aussichten wird als Zielsetzung aufgehoben. Der
Qualifizierungs- oder Praktikumsanteil (20%) bei
Eigenregiemaßnahmen entfällt. Die bisherige Zu-
schussregelung wird durch ein nach Qualifikati-
onsanforderungen abgestuftes pauschaliertes Zu-
schusssystem ersetzt. Die Höchstförderungsdau-
er wird von 36 auf 24 Monate verkürzt (Ausnah-
me: Ältere ab 55 Jahre). Abberufen werden kann
künftig auch in Beschäftigungen mit einer kürze-
ren Dauer als die Rest-ABM oder kürzer als 6
Monate. Das Kriterium der Zusätzlichkeit ist bei
Bewältigung von Naturkatastrophen oder der Fol-
gen von Terroranschlägen nicht erforderlich

 Die bisherigen Zuschüsse zu Sozialplanmaßnah-
men werden abgelöst von Leistungen zur Förde-
rung der Teilnahme an „Transfermaßnahmen“
(TM) und als Pflichtleistung (bisher: Ermessens-
leistung) ausgestaltet. TM sind alle Maßnahmen
zur Eingliederung von ArbN (die auf Grund von
Betriebsänderungen von Alo bedroht sind) in den
Arbeitsmarkt, an deren Finanzierung sich der Ar-
bGeb angemessen beteiligt und die von Dritten
angeboten werden. Die Förderung erfolgt über
Zuschüsse in Höhe von 50% der aufzuwenden-
den Maßnahmekosten – maximal 2.500 EUR je
geförderten ArbN. Zuschüsse zur Finanzierung
der Lebenshaltungskosten der ArbN werden nicht
gewährt; eine Parallelförderung durch andere
Leistungen der aktiven Arbeitsförderung mit
gleichartiger Zielsetzung ist während der Teil-
nahme an TM ausgeschlossen.

 Das bisherige Struktur-Kug wird umbenannt in
Transfer-Kug (KugT) und die Regelung wird ent-
fristet. Abgestellt wird alleine auf die betriebliche
Ebene (nicht mehr: Strukturkrise mit nachfolgen-
der Betriebsänderung); auch eine Erheblichkeit
des Arbeitsausfalls wird nicht mehr gefordert. Bei
Vorliegen der betrieblichen und persönlichen Vo-
raussetzungen haben ArbN im Falle betrieblicher
Restrukturierungen für maximal 12 Monate An-
spruch auf KugT zur Förderung der Eingliede-
rung. Vor Überleitung in eine betriebsorganisato-
risch eigenständige Einheit mit KugT-Bezug muss
der ArbN eine Maßnahme zur Feststellung der
Eingliederungsaussichten durchlaufen (Profiling-
Modul). Der ArbGeb wird verpflichtet, dem KugT-
Bezieher Vermittlungsvorschläge oder geeignete
Qualifizierungsangebote zu unterbreiten

 Alg wird ab 2005 ausschließlich aus dem versi-
cherungspflichtigen Entgelt berechnet; atypische
Sonderversicherungspflichtverhältnisse bleiben
außer Betracht. Im Zweifel (kein ausreichender
Zeitraum mit Arbeitsentgelt) erfolg eine fiktive
Einstufung nach vier gesetzlich festgelegten Qua-
lifikationsstufen. Bemessungsentgelt ist künftig
das auf den Tag entfallende beitragspflichtige Ar-
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beitsentgelt im Bemessungszeitraum; Bemes-
sungszeitraum sind die abgerechneten Entgeltab-
rechnungszeiträume im Bemessungsrahmen –
der Bemessungsrahmen umfasst ein Jahr und
endet mit dem letzten Tag des letzten Versiche-
rungspflichtverhältnisses vor Entstehung des Alg-
Anspruchs. Bei innerhalb von zwei Jahren wie-
derholter Arbeitslosigkeit wird mindestens das
Bemessungsentgelt herangezogen, nach dem das
Alg zuletzt bemessen wurde. – Alg wird für den
Kalendertag berechnet; die jährliche Leistungs-
entgelt-VO entfällt. Das um eine SV-Pauschale
von 21%, die Lohnsteuer bei Berücksichtigung
der Vorsorgepauschale gem. § 10c II EStG und
den Soli (ohne Kinderfreibeträge) verminderte
Bemessungsentgelt ergibt das Leistungsentgelt.
Bei der Ermittlung des Leistungsentgelts wird ab
2005 die Kirchensteuer nicht mehr berücksichtigt

 Die Kriterien für Eigenbemühungen (Vorausset-
zung für Arbeitslosigkeit) des Arbeitslosen wer-
den schärfer gefasst (u.a. zählt zu ihnen auch die
Wahrnehmung der Verpflichtungen aus der Ein-
gliederungsvereinbarung)

 Neben die bisherigen Sperrzeittatbestände (Ar-
beitsaufgabe oder -ablehnung und Ablehnung
oder Abbruch einer beruflichen Eingliederungs-
maßnahme) treten ab 2005 zusätzlich Sperrzei-
ten bei unzureichenden Eigenbemühungen
(2 Wochen) sowie bei Meldeversäumnissen
(1 Woche – ersetzt die bisherige Säumniszeit).
Arbeitsablehnung ist auch für arbeitsuchend Ge-
meldete sperrzeitbewährt. Für die Summenbil-
dung von 21 Wochen (= Erlöschen des Alg-
Anspruchs) werden für neue Alg-Ansprüche ab
Februar 2006 auch Sperrzeiten wegen Arbeits-
aufgabe berücksichtigt, die mit der Entstehung
des Alg-Anspruchs eintreten (bisher: nur Sperr-
zeiten nach Entstehung des Alg-Anspruchs)

 Bei der Nebeneinkommensregelung entfällt ab
2005 der bisherige relative Freibetrag (20% des
Alg); es bleibt beim absoluten Freibetrag von 165
EUR monatlich bei Bezug von AlgA/AlgW

 Die bisherige Sonderregelung, wonach die Fort-
führung einer mindestens 15 aber weniger als 18
Wochen-Std. umfassenden selbständigen Neben-
tätigkeit oder Tätigkeit als mithelfender Familien-
angehöriger unter bestimmten Voraussetzungen
Beschäftigungslosigkeit nicht ausschließt, wird
abgeschafft

 Die Alg-Erstattungspflicht der ArbGeb des Bau-
gewerbes an die BA bei tarifvertragswidriger wit-
terungsbedingter Kündigung entfällt

 AZ-Konten, die auf Basis einer kollektivvertragli-
chen Regelung zum Zwecke der Qualifizierung
aufgebaut wurden, müssen vor der Gewährung
von Kug nicht aufgelöst werden

 Das der Berechnung des Insolvg zugrunde zu le-
gende Arbeitsentgelt wird auf die Höhe der mo-
natlichen BBG begrenzt (bisher: keine Obergren-
ze)

 Das AtG wird ab Juli 2004 in folgenden Punkten
geändert
- Der bisherige gesetzliche Mindestnettobetrag

(70%) wird abgeschafft; das Atz-Entgelt
(neu: Regelarbeitsentgelt) ist nur noch um
mindestens 20% aufzustocken

- Das Aufstockungsniveau der RV-Beiträge
wird anders berechnet: Der ArbGeb zahlt zu-
sätzlich mindestens den RV-Beitrag, der auf
80% des Regelarbeitsentgelts entfällt (ge-
meinsam mit dem ArbGeb- und ArbN-Anteil
auf das Regelarbeitsentgelt ergeben sich idR
die bisherigen 90%)

- Als Regelarbeitsentgelt gilt das auf den Mo-
nat entfallende, vom ArbGeb regelmäßig zu
zahlende sozialversicherungspflichtige Arbei-
tentgelt bis zur SGB III-BBG; nicht lfd. ge-
zahlte Entgeltbestandteile (z.B. Urlaubs-
/Weihnachtsgeld) werden nicht mehr berück-
sichtigt

- Die Begrenzung der zu halbierenden AZ auf
vergleichbare AZen eines Tarifbereichs wird
aufgehoben (betrifft nicht tarifgebundene
Betriebe mit höherer als tariflicher AZ)

- Anders als nach § 7d SGB IV wird für Wert-
guthaben nach dem AtG (Blockmodell) zwin-
gend eine Insolvenzsicherung vorgeschrie-
ben:
 Die Sicherung muss ab der ersten Gut-

schrift erfolgen, sofern das Wertgutha-
ben lt. Atz-Vereinbarung das 3-fache
Regelarbeitsentgelt einschließlich des
darauf entfallenden ArbGeb-Anteils am
Gesamtsozialversicherungsbeitrag über-
steigt

 Eine Anrechnung der Aufstockungsleis-
tungen des ArbGeb auf das zu sichernde
Wertguthaben ist unzulässig

- Aufstockungszahlungen für langzeiterkrankte
Atz-ler können auch vom ArbGeb direkt an
den ArbN geleistet werden (bisher nur auf
vertraglicher Grundlage möglich) - im Ge-
genzug erhält der ArbGeb einen gesetzlichen
Erstattungsanspruch gegenüber der BA

- Die Erstattungsleistungen der BA an den Ar-
bGeb werden vor Beginn der Förderung für
die gesamte Förderdauer festgelegt

- Für vor Juli 2004 begonnene Atz-Fälle kann
der BMWA weiterhin Mindestnettobeträge per
VO erlassen; hierfür gelten die Bestimmun-
gen zum Leistungsentgelt (SGB III)

2005
RV-Nachhaltigkeitsgesetz
 In den für die Bestimmung des Faktors F (Gleit-

zonen-Beschäftigung) heranzuziehenden durch-
schnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrags-
satz geht künftig der zum 1. März (bisher: 1. Ja-
nuar) des Vorjahres festgestellte durchschnittli-
che allgemeine Beitragssatz der GKV ein

2005
4. Gesetz zur Änderung des SGB III und
anderer Gesetze
 Übbg für Existenzgründer wird beschränkt auf die

Aufnahme einer selbständigen, hauptberuflichen
Tätigkeit; die selbständige Tätigkeit ist insbeson-
dere dann hauptberuflich, wenn der zeitliche
Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit auf ihr
liegt. Gleiches gilt künftig für den Existenzgrün-
dungszuschuss, für den im übrigen ebenfalls die
Stellungnahme einer fachkundigen Stelle über die
Tragfähigkeit der Existenzgründung vorzulegen
ist; fachkundige Stellen sind insbesondere die In-
dustrie- und Handelskammern, Handwerkskam-
mern, berufsständische Kammern, Fachverbände
und Kreditinstitute

 Die Zuschüsse zu den ABM-Lohnkosten werden
zu echten Pauschalen umgestaltet (je nach Tätig-
keit 900 €, 1.200 € und 1.300 €). Für weitere
Kosten des Trägers bei der Durchführung der Ar-
beiten werden Zuschüsse in pauschalierter Form,
höchstens 300 € pro Arbeitnehmer und Förder-
monat erbracht, wenn 1. die Finanzierung einer
Maßnahme auf andere Weise nicht erreicht wer-
den kann und 2. an der Durchführung der Maß-
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nahme ein besonderes arbeitsmarktpolitisches
Interesse besteht

 Die Erprobungsphase des Vermittlungsgutscheins
wird bis Ende 2006 (bisher: 2004) verlängert;
Anspruch auf einen Vermittlungsgutschein be-
steht nunmehr bereits nach 6-wöchiger (bisher:
3-monatiger) Arbeitslosigkeit, der Wert des Ver-
mittlungsgutscheins beträgt einheitlich 2.000 €
(bisher abhängig von der Dauer der vorausge-
gangenen Arbeitslosigkeit). Zudem erfolgt die
Auszahlung der ersten Rate (1.000 €) nicht mehr
bereits bei Beginn des Beschäftigungsverhältnis-
ses, sondern erst, nachdem das Beschäftigungs-
verhältnis mindestens sechs Wochen bestanden
hat

2006
5. Gesetz zur Änderung des SGB III und
anderer Gesetze
 Für die frühzeitige Arbeitsuchendmeldung gilt un-

abhängig von der individuellen Kündigungsfrist
sowie für befristete wie unbefristete Arbeitsver-
hältnisse eine einheitliche Meldefrist von mindes-
tens drei Monaten vor dem Beendigungszeit-
punkt; ist die Zeit zwischen Kenntnisnahme und
Beendigungszeitpunkt kürzer als drei Monate, so
hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach
Kenntnis des Beendigungszeitpunktes zu erfol-
gen. Bei verspäteter Arbeitsuchendmeldung wird
(für den Fall des Eintritts anschließender Beschäf-
tigungslosigkeit) eine Sperrzeit von einer Woche
verhängt (bisher: Kürzung des Alg-Betrages)

 Die zwingende Verpflichtung der AA, mindestens
eine Personal-Service-Agentur einzurichten, wird
aufgehoben; damit erfolgt auch die Einrichtung
einer PSA künftig ausschließlich im Wege öffentli-
cher Auftragsvergabe

 Werden durch das selbe Ereignis mehrere Sperr-
zeittatbestände erfüllt, so laufen diese nachei-
nander in folgender Reihenfolge ab: Sperrzeit bei
- Arbeitsaufgabe,
- Arbeitsablehnung,
- unzureichenden Eigenbemühungen,
- Ablehnung einer beruflichen Eingliederungs-

maßnahme,
- Abbruch einer beruflichen Eingliederungs-

maßnahme,
- Meldeversäumnis,
- Verspäteter Arbeitsuchendmeldung

 Folgende Maßnahmen bzw. Instrumente werden
verlängert
- bis Ende Juni 2006

 Existenzgründungszuschuss (bisher: En-
de 2005)

- bis Ende 2006
 Fördermöglichkeiten bei beruflicher Wei-

terbildung älterer sowie von Arbeitslo-
sigkeit bedrohter Arbeitnehmer (bisher:
Ende 2005)

- bis Ende 2007
 Beauftragung von Trägern mit Eingliede-

rungsmaßnahmen (bisher: Ende 2005),
 Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer

(bisher: Ende 2005) – eine Förderung
muss bis Ende 2007 begonnen werden;
bei einem evtl. Restanspruch auf Förde-
rung kann eine erneute Förderung
längstens bis zum 31.12.2009 (bisher:
31.08.2008) laufen

 ArbGeb-Befreiung vom BA-Beitrag bei
erstmaliger Einstellung eines 55-jährigen
oder älteren Arbeitslosen (bisher: Ende
2005),

 Alg-Bezug für 58-jährige und ältere
ArbN unter erleichterten Bedingungen
(bisher: Ende 2005)

2006 (April)
Gesetz zur Förderung der ganzjährigen
Beschäftigung
 Die bisherigen Vorschriften zur Förderung der

ganzjährigen Beschäftigung in der Bauwirtschaft
entfallen. - ArbN in den Betrieben des Baugewer-
bes oder in Wirtschaftszweigen, die von saison-
bedingten Arbeitsausfällen betroffen sind, können
während der Schlechtwetterzeit (1. Dezember bis
31. März – anders als bei der bisherigen Winter-
bauförderung ist der Monat November nicht er-
fasst) auch bei konjunkturell bedingtem Arbeits-
ausfall ausschließlich Saison-Kug beziehen (Sai-
son-Kug geht dem Bezug von Kug vor); das Sai-
son-Kug löst für den Bereich der Bauwirtschaft
das bisherige Wausfg ab. Die Festlegung von
Wirtschaftszweigen außerhalb des Baugewerbes
erfolgt im Einvernehmen mit den maßgeblichen
Tarifvertragsparteien durch Gesetz – erstmals für
die Schlechtwetterzeit 2008/09. - Lösen ArbGeb
und ArbN AZ-Guthaben außerhalb der Schlecht-
wetterzeit auf, so besteht in dem Umfang, in dem
durch das Fortbestehen des Guthabens Arbeits-
ausfälle hätten vermieden werden können, kein
Anspruch auf Saison-Kug

 Als ergänzende Leistungen (gilt im Baugewerbe
nur für ArbN, deren Arbeitsverhältnis in der
Schlechtwetterzeit nicht aus witterungsbedingten
Gründen gekündigt werden kann) haben ArbN
Anspruch auf Wintergeld als Zuschuss-Wintergeld
und Mehraufwands-Wintergeld und ArbGeb haben
Anspruch auf Erstattung der von ihnen zu tra-
genden SV-Beiträge - vorausgesetzt, die Mittel
für diese Zwecke werden durch eine (ArbGeb-
finanzierte, evtl. aber auch durch ArbN mit finan-
zierte) Umlage erbracht;
- das Zuschuss-Wintergeld beträgt bis zu

2,50 € je ausgefallener Arbeitsstunde, sofern
durch die Auflösung von AZ-Guthaben die
Inanspruchnahme von Saison-Kug vermie-
den wird,

- das Mehraufwands-Wintergeld beträgt 1 €
und wird für jede zwischen 15. Dezember
und Ende Februar geleistete berücksichti-
gungsfähige Arbeitsstunde gewährt (berück-
sichtigungsfähig sind bis zu 90 Std. im Monat
Dezember und jeweils bis zu 180 Std. in den
Monaten Januar und Februar), die ArbN auf
einem witterungsabhängigen Arbeitsplatz
beschäftigt sind

Das genaue Leistungsspektrum wird auf Basis
von Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien in
den einzelnen Wirtschaftszweigen festgelegt und
durch Rechts-VO umgesetzt

2006 (Juli)
Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung
für Arbeitsuchende
 Arbeitnehmer, die durch Aufnahme einer selb-

ständigen hauptberuflichen Tätigkeit ihre Arbeits-
losigkeit beenden, haben in der Zeit nach der
Existenzgründung Anspruch auf einen Grün-
dungszuschuss (zur Sicherung des Lebensunter-
halts und zur sozialen Sicherung). Der Grün-
dungszuschuss ersetzt das bisherige Übbg und
den bis Mitte 2006 befristeten Existenzgrün-
dungszuschuss („Ich-AG“). Der Anspruch auf
Gründungszuschuss setzt voraus, dass der ArbN
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- bis zur Aufnahme der selbständigen Tätigkeit
entweder Anspruch auf Entgeltersatzleistun-
gen nach SGB III hat oder in einer ABM be-
schäftigt ist,

- bei Aufnahme der selbständigen Tätigkeit
noch mindestens 90 Tage Alg-Anspruch hat,

- der AA die Tragfähigkeit der Existenzgrün-
dung nachweist und

- seine Kenntnisse und Fähigkeiten zur Aus-
übung der selbständigen Tätigkeit darlegt

 Die Höhe des Gründungszuschusses entspricht in
den ersten neuen Monaten der Höhe des vorher-
gehenden Alg zuzüglich 300 €; er kann für weite-
re sechs Monate in Höhe von 300 € gezahlt wer-
den, wenn der Geförderte seine Geschäftstätig-
keit anhand geeigneter Unterlagen darlegt

 Für jeden Tag, den ein Gründungszuschuss ge-
leistet wird, verringert sich der Alg-Anspruch um
einen Tag

2006 (Juli)
Haushaltsbegleitgesetz 2006
 Infolge der Erhöhung des pauschalen ArbGeb-

Beitrags für geringfügig Beschäftigte außerhalb
von Privathaushalten von 25% auf 30% wird die
Formel zur Bestimmung der Bemessungsgrundla-
ge von in der Gleitzone Beschäftigten geändert.
In der Formel – F x 400 + (2 – F) x (AE – 400) –
ist F der Faktor, der sich ergibt, wenn der Wert
30 (bisher: 25) vom Hundert durch den durch-
schnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrags-
satz (§ 163 Abs. 10 Sechstes Buch) des Kalen-
derjahres, in dem der Anspruch auf das Arbeits-
entgelt entstanden ist, geteilt wird. Ab Juli 2006
beträgt F somit 0,30/0,419 = 0,7160

 Der Beitragssatz zur BA wird ab 2007 von 6,5%
auf 4,5% gesenkt

 Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Ar-
beitsförderung und zahlt an die BA für das Jahr
2007 6,468 Mrd. Euro, für das Jahr 2008 7,583
Mrd. Euro und für das Jahr 2009 7,777 Mrd. Eu-
ro. Für die Kalenderjahre ab 2010 verändert sich
der Beitrag des Bundes – vergleichbar der Rege-
lung des zusätzlichen Bundeszuschusses zur GRV
– jährlich entsprechend der Veränderungsrate
des Mehrwertsteueraufkommens; Änderungen
des Steuersatzes werden dabei im Jahr ihres
Wirksamwerdens nicht berücksichtigt

 Die Defizithaftung des Bundes gegenüber der BA
wird ab 2007 aufgehoben; an deren Stelle treten
Liquiditätshilfen des Bundes (zinslose Darlehen),
die zurückzuzahlen sind, sobald die BA-
Einnahmen die BA-Ausgaben übersteigen

2006 (Dezember)
Zweites Gesetz zur Änderung des Betriebsren-
tengesetzes und anderer Gesetze
 Für der Bemessung des Insolvg wird das für die

betriebliche Altersversorgung in den Durchfüh-
rungswegen Direktversicherung, Pensionskasse
und Pensionsfonds umgewandelte Entgelt mittels
einer gesetzlichen Fiktion wie beitragspflichtiges
Arbeitsentgelt behandelt

 Die Erprobungsdauer für den Vermittlungsgut-
schein wird bis Ende 2007 verlängert (bisher:
Ende 2006)

 Beschäftigte des Dachdeckerhandwerks erhalten
ab der Schlechtwetterzeit 2006/2007 Zugang
zum Saison-Kug

2007
Änderung des Haushaltsbegleitgesetzes 2006
 Der Beitragssatz zur BA sinkt von 6,5% auf 4,2%

(statt auf 4,5%)

2007 (Mai)
Gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungs-
chancen älterer Menschen – «Initiative 50plus»
 Die Förderung beschäftigter ArbN (Übernahme

der Weiterbildungskosten) wird erweitert und bis
Ende 2010 (bisher: Ende 2006) verlängert: För-
derleistungen (Bildungsgutschein mit freier Wahl
unter zertifizierten Weiterbildungsträgern) kön-
nen bereits ab vollendetem 45. Lj. (bisher: 50.
Lj.) beantragt werden und die Förderbeschrän-
kung wird auf Betriebe mit weniger als 250 ArbN
(bisher: bis zu 100 ArbN) ausgedehnt

 Die Gewährung von Eingliederungszuschüssen für
ältere ArbN wird ausgebaut und bis Ende 2009
verlängert: Anspruch hat ein ArbGeb, wenn er
einen mindestens 50-Jährigen für mindestens ein
Jahr einstellt, der zuvor mindestens sechs Mona-
te arbeitslos war oder nur deshalb nicht als ar-
beitslos galt, weil er an einer Maßnahme der ak-
tiven Arbeitsmarktpolitik teilgenommen hat (oder
Transfer-Kug bezogen hat); anders als bei jünge-
ren ArbN muss ein Vermittlungshemmnis nicht
vorliegen – besteht jedoch ein solches, kann die
Förderung bereits vor der Sechsmonatsfrist erfol-
gen. Die Förderhöhe beträgt zwischen 30% und
50% des berücksichtigungsfähigen Arbeitsent-
gelts, die Förderdauer zwischen 12 und 36 Mona-
te. Nach Ablauf von zwölf Monaten ist der Ein-
gliederungszuschuss um mindestens 10%-Punkte
jährlich zu vermindern. Für ältere schwerbehin-
derte, sonstige behinderte und besonders be-
troffene schwerbehinderte ArbN wird klargestellt,
dass die Förderhöhe abweichend bis zu 70% be-
tragen kann und dass bei der Förderung älterer
besonders betroffener schwerbehinderter ArbN
(und ab Vollendung des 55. Lebensjahres) die
Höchstdauer bis zu 96 Monate betragen kann,
der Eingliederungszuschuss erst nach Ablauf von
24 Monaten zu mindern ist und 30% nicht unter-
schreiten darf

 Die Entgeltsicherung für ältere ArbN wird zu einer
zweijährigen ArbN-Förderung ausgebaut: Geför-
dert werden ArbN, deren Rest-Alg-Anspruch noch
mindestens 120 Tage beträgt und die eine tarif-
lich oder (mangels bestehendem Tarifvertrag)
ortsüblich entlohnte Beschäftigung aufnehmen,
deren Nettoentgeltdifferenz zur vorherigen Be-
schäftigung mindestens 50 Euro beträgt: Die
Entgeltsicherung beträgt im ersten Jahr 50% und
im zweiten Jahr 30% der Nettoentgeltdifferenz
und umfasst die Aufstockung der RV-Beiträge auf
90% des Alg-Bemessungsentgelts

 Zur Fristwahrung bei der Meldepflicht wegen Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses reicht nun-
mehr eine telefonische Meldung aus, wenn im
Anschluss daran die im Einvernehmen verabrede-
te persönliche Meldung nachgeholt wird

 Eine Änderung des TzBfG ermöglicht künftig die
Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen
eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von fünf
Jahren, wenn der ArbN bei Beginn des befristeten
Arbeitsverhältnisses das 52. Lj. vollendet hat und
unmittelbar zuvor mindestens vier Monate be-
schäftigungslos war, Transfer-Kug bezogen oder
an einer öffentlich geförderten Beschäftigungs-
maßnahme (SGB II, III) teilgenommen hat; in-
nerhalb des Gesamtrahmens von fünf Jahren ist
eine Mehrfachbefristung zulässig
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2007 (Oktober)
Viertes Gesetz zur Änderung des SGB III
 Einführung eines Qualifizierungszuschusses für

ArbGeb, die unter 25-Jährige einstellen, die zuvor
mindestens sechs Monate arbeitslos waren, nicht
über einen Berufsabschluss verfügen und im
Rahmen des Arbeitsverhältnisses qualifiziert wer-
den. Die Förderungshöchstdauer beträgt 12 Mo-
nate, der Fördersatz 50% des berücksichtigungs-
fähigen Arbeitsentgelts, maximal von 1.000 Euro;
die Geltungsdauer ist bis Ende 2010 befristet

 Einführung eines Eingliederungszuschusses für
ArbGeb, die unter 25-Jährige einstellen, die zuvor
mindestens sechs Monate arbeitslos waren und
bereits über einen Berufsabschluss verfügen. Die
Förderungshöchstdauer beträgt 12 Monate, der
Fördersatz zwischen 25% und 50% des berück-
sichtigungsfähigen Arbeitsentgelts, maximal von
1.000 Euro; die Geltungsdauer ist bis Ende 2010
befristet

 Die über das Sonderprogramm des Bundes
durchgeführte betriebliche Einstiegsqualifizierung
Jugendlicher (EQJ-Programm; Jugendliche mit
erschwerten Vermittlungsperspektiven und be-
nachteiligte Auszubildende) wird als Ermessens-
leistung für ArbGeb in das SGB III übernommen.
ArbGeb, die eine betriebliche Einstiegsqualifizie-
rung durchführen, können durch Zuschüsse zur
Vergütung bis zu einer Höhe von 192 Euro mo-
natlich zzgl. eines pauschalierten Anteils am
durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbei-
trag des Auszubildenden zwischen 6 und 12 Mo-
nate gefördert werden

2008
Sechstes Gesetz zur Änderung des SGB III und
anderer Gesetze
 Der Beitragssatz zur BA sinkt von 4,2% auf 3,3%
 Wegfall der Beitragszahlungen des Bundes für

versicherungspflichtig Erziehende
 Wegfall des Aussteuerungsbetrages der BA und

Einführung eines Eingliederungsbeitrags der BA
(Beteiligung an den Eingliederungs- und entspre-
chenden Verwaltungskosten nach SGB II in Höhe
von 50%)

2008
Siebtes Gesetz zur Änderung des SGB III und
anderer Gesetze
 Rücknahme des gerade beschlossenen Wegfalls

der Beitragszahlungen des Bundes für versiche-
rungspflichtig Erziehende

 Verlängerung der maximalen Alg-Bezugsdauer in
Abhängigkeit vom Lebensalter und der Vorversi-
cherungszeit innerhalb der auf fünf (bisher: drei)
Jahre erweiterten Rahmenfrist auf:
- 15 Monate (bisher: 12 Monate) ab Alter 50

und 30 Monaten Vorversicherungszeit,
- 18 Monate (bisher: 15 Monate) ab Alter 55

und 36 Monaten Vorversicherungszeit sowie
- 24 Monate (bisher: 18 Monate) ab Alter 58

und 48 Monaten Vorversicherungszeit
 Einführung eines Eingliederungsgutscheins über

die Gewährung eines Eingliederungszuschusses
für 50-jährige und ältere Arbeitslose, sofern sie
einen Alg-Anspruch von mehr als 12 Monaten
haben (mit Rechtsanspruch bei 12-monatiger Be-
schäftigungslosigkeit seit Entstehung des Alg-
Anspruchs). Mit dem Gutschein verpflichtet sich
die AA zur Leistung eines Eingliederungszuschus-
ses an den ArbGeb, wenn der ArbN zu einer Wo-
chenarbeitszeit von mindestens 15 Stunden für
mindestens ein Jahr sozialversicherungspflichtig

beschäftigt wird. Der Zuschuss wird für 12 Mona-
te geleistet, die Förderhöhe liegt zwischen 30%
und 50% (bei Rechtsanspruch stets 50%) des
berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts

2009
Gesetz zur Senkung des Beitragssatzes zur Ar-
beitsförderung
 Der Beitragssatz zur BA sinkt auf 3,0% (bisher:

3,3%)

2009
Beitragssatzverordnung 2009
 Nach Verordnung der Bundesregierung wird der

Beitrag zur BA zeitweise (bis 30.06.2010) nach
einem niedrigeren Beitragssatz in Höhe von 2,8%
erhoben

2009
Gesetz zur Neuausrichtung arbeitsmarktpoliti-
scher Instrumente
 Folgende arbeitsmarktpolitische Instrumente

werden abgeschafft: der Einstellungszuschuss bei
Neugründung, die Förderung der beruflichen Wei-
terbildung durch Vertretung (Job-Rotation), die
Regelungen zur institutionellen Förderung der be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung aus Mitteln der
BA, die Ende 2007 ausgelaufene Sonderregelung
zur Befreiung der ArbGeb von der Beitragstra-
gung bei Einstellung 55-jähriger und älterer
ArbN, die bis Ende 2007 befristet geregelte Be-
schäftigung schaffende Infrastrukturförderung,
die Beschäftigung begleitenden Eingliederungshil-
fen und die Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung
bei Teilnahme an ausbildungsbegleitenden Hilfen
während der Arbeitszeit

 Auszubildende ohne Schulabschluss erhalten ei-
nen Rechtsanspruch, im Rahmen einer berufs-
vorbereitenden Bildungsmaßnahme auf den
nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlus-
ses vorbereitet zu werden. ArbN erhalten im
Rahmen von Maßnahmen der beruflichen Weiter-
bildung einen Rechtsanspruch auf Maßnahmen
zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulab-
schlusses, wenn sie eine erfolgreiche Teilnahme
erwarten lassen

 Die freie Förderung (bis zu 10% der im Eingliede-
rungstitel enthaltenen Mittel) für Ermessensleis-
tungen der aktiven Arbeitsförderung wird gestri-
chen und die Individualförderung in die Förde-
rung aus dem Vermittlungsbudget integriert

 Arbeitsgelegenheiten nach SGB II in der Entgelt-
variante sind künftig versicherungsfrei zur BA
und führen damit nicht mehr zum Aufbau von
Ansprüchen auf Alg

 Wie schon nach SGB II muss auch in Eingliede-
rungsvereinbarungen nach SGB III festgelegt
werden, welche konkreten Eigenbemühungen er-
forderlich sind und welche Nachweise über die
hinreichenden Eigenbemühungen vorzulegen
sind; anders als nach SGB II wird bei Verweige-
rung des Abschlusses einer Eingliederungsverein-
barung keine Sanktion (Sperrzeit) verhängt

 Die Meldepflichten im Leistungsverfahren werden
auf ausbildung- oder arbeitsuchende Nichtleis-
tungsbezieher ausgedehnt – ebenso die Anzeige-
pflichten bei AU. Bei Pflichtverletzung tritt eine
zwölfwöchige Vermittlungssperre ein, mit der die
Arbeitslosmeldung erlischt; dies hat den Verlust
dieser Zeiten als (unbewertete) Anrechnungszei-
ten wegen Arbeitslosigkeit bei der Renten zur
Folge. Eine erneute Arbeitslosmeldung kann erst
nach Ablauf der 12 Wochen erfolgen
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 Wenn dies für die berufliche Eingliederung not-
wendig ist, können Ausbildungsuchende, von Ar-
beitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende und Ar-
beitslose bei der Anbahnung oder Aufnahme ei-
ner versicherungspflichtigen Beschäftigung aus
dem neuen Vermittlungsbudget der AA gefördert
werden – die zentrale Vorgabe von Pauschalen
und Förderungstatbeständen (bspw. Mobilitätshil-
fen) entfällt; Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts aus dem Vermittlungsbudget sind
ausgeschlossen

 Die als »Maßnahmen zur Aktivierung und berufli-
chen Eingliederung« (MAbE) benannte Neurege-
lung soll die »positiven Elemente« bisheriger In-
strumente – Beauftragung Dritter mit der Ver-
mittlung, PSA, Trainingsmaßnahmen sowie Akti-
vierungshilfen – übernehmen; nach sechsmona-
tiger Arbeitslosigkeit können Arbeitslose von der
AA die Zuweisung in eine MAbE verlangen. – Da
MAbE als Maßnahme der aktiven Arbeitsmarktpo-
litik im Auftrag der BA durchgeführt werden,
führt jede Überweisung in eine MAbE (insbeson-
dere also auch die Beauftragung Dritter mit der
Vermittlung) zu einer Bereinigung der Arbeitslo-
senstatistik (§ 16 (2)).

 Kommt ein frühzeitig arbeitsuchend Gemeldeter
(idR 3 Monate vor Ende der Beschäftigung) der
allgemeinen Meldepflicht (§ 309) nicht nach, tritt
eine einwöchige Sperrzeit ab Beginn der Beschäf-
tigungslosigkeit ein

 Die Sperrzeitdauer bei Arbeitsablehnung, Ableh-
nung oder Abbruch einer beruflichen Eingliede-
rungsmaßnahme knüpft bei ab 2009 entstehen-
den Ansprüchen auf Alg nicht mehr an die Rest-
dauer der Beschäftigung oder Maßnahme an,
sondern richtet sich ausschließlich nach der An-
zahl der versicherungswidrigen Verhaltenswei-
sen: bei erstmaligem Fehlverhalten 3 Wochen, im
Wiederholungsfall 6 Wochen und in allen übrigen
Fällen 12 Wochen

 Die Erprobungsfrist für den Eingliederungszu-
schuss für Ältere und die Entgeltsicherung für Äl-
tere (Ende 2009) wird bis Ende 2010 verlängert;
zudem kann Entgeltsicherung nunmehr auch bei
Beschäftigung beim früheren ArbGeb erfolgen

 Anstelle der Projektförderung im Rahmen der
freien Förderung tritt eine neue Regelung zur Er-
probung innovativer Ansätze (bis zu 1% der im
Eingliederungstitel für Ermessensleistungen der
aktiven Arbeitsförderung enthaltenen Mittel und
befristet auf Förderungen, die bis Ende 2013 be-
gonnen haben)

2009
Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und
Stabilität in Deutschland
(»Konjunkturpaket II«)
 Bis Ende 2010 wird das Erfordernis für die Ge-

währung von Kug, dass im Kalendermonat min-
destens ein Drittel der im Betrieb bzw. der Be-
triebsabteilung beschäftigten ArbN von einem
Entgeltausfall von mehr als 10% betroffen sein
muss, ausgesetzt. Damit haben alle ArbN mit ei-
nem Arbeitsausfall von mehr als 10% Anspruch
auf Kug. Zudem wird nicht mehr verlangt, dass
bei im Betrieb bestehenden Flexi-
Vereinbarungen, die Minusstunden vorsehen, der
ArbGeb zunächst durch Entgeltvorauszahlungen
die Zahlung von Kug vermeidet (keine negativen
Arbeitszeitsalden). – Ab Februar 2009 und bis
Ende 2010 werden auf Antrag die vom ArbGeb
alleine zu tragenden SV-Beiträge (zur RV, KV und
PV auf Basis von 80% der Differenz zwischen

Soll- und Istentgelt) durch die BA hälftig in pau-
schalierter Form (21% abzüglich Beitragssatz zur
BA = 19,6%) erstattet; für Zeiten der ArbN-
Qualifizierung (Umfang: mindestens 50% der
Ausfallzeit) erfolgt eine volle Erstattung. – Durch
die Ermöglichung von Vereinbarungen zum Aus-
schluss des gesetzlichen Vergütungsanspruchs (§
11 Abs. 4 AÜG – befristet bis Ende 2010) können
ab Februar auch Leih-ArbN Kug erhalten

 Für die Wiedereinstellung von arbeitslosen Leih-
ArbN beim selben Verleiher werden in den Jahren
2009 und 2010 BA-Zuschüsse zur Qualifizierung
zur Verfügung gestellt

 Die BA übernimmt für bis Ende 2010 begonnene
neu geförderte Umschulungen zu Alten- und
Krankenpflegern die vollständige Finanzierung

 Die Förderung der beruflichen Weiterbildung be-
schäftigter ArbN (bisher begrenzt auf von Ar-
beitslosigkeit bedrohte ArbN, ArbN ohne Berufs-
abschluss (§ 77) und ältere ArbN in kleinen und
mittleren Unternehmen (§ 417)) wird auf alle
ArbN erweitert, deren Berufsausbildung und letz-
te öffentlich geförderte Weiterbildung mindestens
vier Jahre zurückliegt. Damit wird auch der An-
wendungsbereich des Programms der BA zur
»Weiterbildung Gering qualifizierter und beschäf-
tigter Älterer in Unternehmen (WeGebAU)« er-
weitert.

 Der Beitragssatz zur BA wird bis Ende 2010 (bis-
her: Mitte 2010) bei 2,8% festgeschrieben
(2011: 3,0%)

 Neu eingeführt wird die Möglichkeit einer zinslo-
sen Stundung darlehensweiser Liquiditätshilfen
des Bundes an die BA bis zum Schluss des je-
weils folgenden Haushaltsjahres

2009
Gesetz zur Änderung des SGB IV
 Die jährliche Beteiligung des Bundes an den Kos-

ten der Arbeitsförderung (seit 2007, fällig zum
Jahresende) kann in voller Höhe vorgezogen
werden, soweit dies zur Vermeidung von Liquidi-
tätshilfen des Bundes an die BA erforderlich ist

 Für Arbeitslose, die die Anwartschaftszeit auf Alg
(12 Monate versicherungspflichtige Beschäftigung
innerhalb der Rahmenfrist von zwei Jahren) nicht
erfüllen, kommt ab August (befristet auf drei Jah-
re) evtl. eine kürzere Anwartschaftszeit zum Zu-
ge; die neue Sonderregelung mit einer Anwart-
schaftszeit von nur sechs Monaten erfasst aller-
dings nur Arbeitslose, bei denen der überwiegen-
de Teil der Beschäftigungstage aus befristeten
Beschäftigungen von nicht mehr als sechs Wo-
chen Dauer (mindestens aber jeweils einer Wo-
che, da ansonsten Versicherungsfreiheit aufgrund
einer unständigen Beschäftigung vorliegt)
stammt – bei bspw. insgesamt 180 Beschäfti-
gungstagen (= sechs Monate) müssen dies min-
destens 91 derartige Beschäftigungstage sein;
die weiteren Beschäftigungstage können aus län-
geren Beschäftigungsverhältnissen stammen
(=»überwiegend auf kurze Zeit befristet Beschäf-
tigte«). Bei mehr als 180 (aber weniger als 360)
Beschäftigungstagen erhöht sich die erforderliche
Zahl der Tage aus nur kurzer Befristung entspre-
chend. Die Regelung ist zudem begrenzt auf Per-
sonen, deren Jahresarbeitsentgelt die jährliche
Bezugsgröße (West) nicht übersteigt (2009:
30.240 €). – Das rechnerische Verhältnis zwi-
schen Versicherungsdauer (innerhalb der zwei-
jährigen Rahmenrist) und maximaler Alg-
Anspruchsdauer beträgt auch bei der Sonderre-
gelung 2:1. – Eine fiktive Alg-Bemessung kommt
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für den Personenkreis der überwiegend auf kurze
Zeit befristet Beschäftigten nur in Betracht, wenn
der zweijährige Bemessungszeitraum weniger als
90 Tage mit Arbeitsentgelt enthält. – Ein Zugang
zum Gründungszuschuss (§§ 57 ff) ist ausge-
schlossen

 Für in 2009 und 2010 durchgeführte Kurzarbeit
werden dem ArbGeb ab dem 7. Monat auf Antrag
die vollen von ihm zu tragen SV-Beiträge (unab-
hängig von einer ArbN-Qualifizierung) in pau-
schalierter Form von der BA erstattet; für die Be-
rechnung des Sechs-Monats-Zeitraums ist es
ausreichend, dass Kurzarbeit in mindestens ei-
nem Betrieb des ArbGeb seit sechs Monaten
durchgeführt wurde

2010
Sozialversicherungs-Stabilisierungsgesetz
 Soweit die BA im Haushaltsjahr 2010 unterjährig

als Liquiditätshilfe geleistete Darlehen nicht nach
§ 364 Absatz 2 SGB III an den Bund zurückzah-
len kann, werden sie zum Schluss des Haushalts-
jahres 2010 abweichend von § 365 SGB III in ei-
nen Zuschuss des Bundes umgewandelt. Krisen-
bedingt sinkende Beitragseinnahmen bezie-
hungsweise Mehrausgaben der BA werden so
vom Bund ausgeglichen.

2011
Beschäftigungschancengesetz
 Die Möglichkeit für Auslandsbeschäftigte und Ar-

beitslose, die eine selbständige Existenz gründen,
um ihre Arbeitslosigkeit zu beenden, in der Ar-
beitslosenversicherung ein Versicherungspflicht-
verhältnis auf Antrag (Frist künftig 3 Monate statt
bisher 1 Monat) einzugehen (freiwillige Weiter-
versicherung), wird fortgeführt (bisher: Befris-
tung bis Ende 2010). Der Antrag wirkt zukünftig
auf den längstens 3 Monate zurückliegenden Tag
der Aufnahme der Beschäftigung oder Tätigkeit
zurück. Die erforderliche Vorversicherungszeit
kann künftig auch durch Zeiten der freiwilligen
Weiterversicherung erfüllt werden. Zudem ist ein
gelegentliches Unterschreiten des erforderlichen
wöchentlichen Tätigkeits- und Beschäftigungsum-
fangs (14 bzw. 15 Stunden) von geringer Dauer
unbeachtlich. Um zu vermeiden, dass Selbständi-
ge Zeiten der freiwilligen Versicherung wieder-
kehrend mit Zeiten des Alg-Bezugs verbinden, ist
nach einem zweimaligen Bezug von Alg die er-
neute Absicherung der gleichen selbständigen Tä-
tigkeit in der Arbeitslosenversicherung ausge-
schlossen. Der Ausschlussgrund greift nicht ein,
wenn der Alg-Bezug auf einem neu entstandenen
Anspruch beruht. Als beitragspflichtige Einnahme
wird bei Selbständigen und Auslandsbeschäftig-
ten die monatliche Bezugsgröße zugrunde gelegt
– bis zum Ablauf von einem Kalenderjahr nach
dem Jahr der Aufnahme der selbständigen Tätig-
keit 50% der monatlichen Bezugsgröße.

 Bezieher von Transfer-Kug sind verpflichtet, sich
von Beginn an bei der AA arbeitsuchend zu mel-
den. Unverzüglich nach dieser Meldung hat die
AA zusammen mit den Beziehern von Transfer-
Kug eine Potenzialanalyse durchzuführen. Von
der Neuregelung unberührt bleibt die Verpflich-
tung, sich spätestens drei Monate vor der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses persönlich bei
der AA arbeitsuchend zu melden.

 Die folgenden arbeitsmarktpolitischen Instrumen-
te werden bis Ende 2011 (bisher: Ende 2010)
verlängert

- Förderung der beruflichen Weiterbildung be-
schäftigter Arbeitnehmer ab dem 45. Le-
bensjahr

- der Eingliederungszuschuss ab dem 50. Le-
bensjahr

- die Entgeltsicherung ab dem 50. Lebensjahr
 Die Erprobungsdauer für den Vermittlungsgut-

schein wird um ein Jahr bis Ende 2011 verlän-
gert. Die Ausgabe eines Vermittlungsgutscheins
setzt künftig nur noch eine Dauer der Arbeitslo-
sigkeit von sechs Wochen (bisher: zwei Monate)
voraus.

 Beschäftigungen im Rahmen eines befristeten
Modellprojekts „Bürgerarbeit“ unterliegen nicht
der Versicherungspflicht zur BA.

 Die erweiterte Berufsorientierung für Jugendliche
wird um drei Jahre (bis Ende 2013) verlängert.
Auch die bis Ende 2010 befristete Möglichkeit, bei
Insolvenz, Stilllegung oder Schließung des aus-
bildenden Betriebes einen Ausbildungsbonus für
das die Ausbildung fortführende Ausbildungsver-
hältnis zu zahlen, wird bis Ende des Jahres 2013
verlängert.

 Die Sonderregelungen zu Kug, Qualifizierung und
Alg werden bis Ende März 2012 (bisher: Ende
2010) verlängert. War es bislang für die volle Er-
stattung der SV-Beiträge in allen Betrieben eines
ArbGeb ausreichend, wenn in mindestens einem
Betrieb bereits sechs Monate lang Kurzarbeit
durchgeführt wurde, so muss diese Vorausset-
zung künftig in jedem Betrieb separat erfüllt sein.
– Die im Rahmen des Konjunkturpakets II 2009
eingeführten Erleichterungen für den Bezug von
Kug werden ebenfalls bis Ende März 2012 verlän-
gert (bisher: Ende 2010); dies betrifft auch die
mit dem Konjunkturpaket II eingeführte Möglich-
keit des Kug-Bezugs durch Leih-ArbN.

 Die im Rahmen des Konjunkturpaketes II einge-
führten Sonderregelung (a) zu den erweiterten
Möglichkeiten der Weiterbildungsförderung von
Leiharbeitnehmern bei Wiedereinstellung bei dem
selben Verleiher und (b) zur Förderung der beruf-
lichen Weiterbildung beschäftigter ArbN auch oh-
ne erhöhtes Arbeitsmarktrisiko werden wieder
aufgehoben.

2012
Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungs-
chancen am Arbeitsmarkt (Art. 1)
 Der Gründungszuschuss bei Aufnahme einer

selbständigen Tätigkeit wird in eine Ermessens-
leistung umgewandelt. Die erste Förderphase
(Zuschuss in Höhe des Alg plus Pauschale von
300 EUR) wird auf sechs (bisher: neun) Monate
verkürzt und die zweite Förderphase (nur Pau-
schale) wird von sechs auf neun Monate verlän-
gert. Der für den Bezug des Gründungszuschus-
ses mindestens erforderliche Restanspruch auf
Alg wird auf 150 (bisher: 90) Tage erhöht. Dies
soll bewirken, dass sich die Gründungsförderung
vor allem auf die erste Phase der Arbeitslosigkeit
konzentriert und so Arbeitslose früher in den Ar-
beitsmarkt reintegriert werden.

 Bei Berechnung der Nettoentgeltdifferenz (Kug)
bleiben auf Grund von kollektivrechtlichen Be-
schäftigungssicherungsvereinbarungen durchge-
führte vorübergehende Änderungen der vertrag-
lich vereinbarten Arbeitszeit außer Betracht (bis-
her: befristet bis 31.03.2012).

 Überschüsse aus umlagefinanzierten Leistungen
(Insolvg, Winterbau) werden einer gesonderten
Rücklage zugeführt. Damit wird vermieden, dass
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diese Mittel zur Tilgung von Darlehen, die der
Bund geleistet hat, eingesetzt werden.

 Die Regelungen zur Weiterbildungsförderung äl-
terer beschäftigter ArbN sowie zum Vermitt-
lungsgutschein werden bis zum 31.03.2012 (bis-
her: 31.12.2011) verlängert (und durch Art. 2
anschließend entfristet).

 Die im Rahmen des Konjunkturpakets II 2009
eingeführten und mit dem Beschäftigungschan-
cengesetz bis Ende März 2012 verlängerten Er-
leichterungen für den Bezug von Kug werden
vorzeitig zum 31.12.2011 aufgehoben.

2012 (April)
Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungs-
chancen am Arbeitsmarkt (Art. 2)
 Die arbeitsmarktpolitischen Instrumente werden

nach Unterstützungsleistungen geordnet, die für
Ausbildung- und Arbeitsuchende in bestimmten
Arbeitsmarktkontexten erforderlich werden kön-
nen:
- Beratung und Vermittlung,
- Aktivierung und berufliche Eingliederung,
- Berufswahl und Berufsausbildung,
- Berufliche Weiterbildung,
- Aufnahme einer Erwerbstätigkeit,
- Verbleib in Beschäftigung,
- Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsle-

ben.
Die bisherige Aufteilung in Leistungen für ArbN,
ArbGeb und Träger wird aufgegeben.

 Leistungen der Arbeitsförderung sind Leistungen
nach Maßgabe des 3. und 4. Kapitels SGB III,
Leistungen der aktiven Arbeitsförderung sind
Leistungen nach Maßgabe des 3. Kapitels SGB III
und Alg bei beruflicher Weiterbildung.

 Leistungen der aktiven Arbeitsförderung sind Er-
messensleistungen mit Ausnahme
- des Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins

(AV-Gutschein),
- der Berufsausbildungsbeihilfe während der ers-

ten Berufsausbildung oder einer berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahme,

- der Leistung zur Vorbereitung auf den nach-
träglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses
oder eines gleichwertigen Schulabschlusses im
Rahmen einer berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahme,

- der Weiterbildungskosten zum nachträglichen
Erwerb des Hauptschulabschlusses oder eines
gleichwertigen Schulabschlusses,

- des Kug bei Arbeitsausfall,
- des Winterg,
- der Leistungen zur Förderung der Teilnahme an

Transfermaßnahmen,
- der besonderen Leistungen zur Teilhabe am

Arbeitsleben und
- des Alg bei beruflicher Weiterbildung.

 Entgeltersatzleistungen sind
- Alg bei Arbeitslosigkeit und bei beruflicher Wei-

terbildung,
- Teil-Alg bei Teilarbeitslosigkeit,
- Ügg bei Teilnahme an Maßnahmen zur Teilhabe

am Arbeitsleben,
- Kug bei Arbeitsausfall,
- Insolvenzg bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeit-

gebers.
 Der Eingliederungsgutschein für ältere ArbN (ein-

geführt 2008) wird abgeschafft
 Der bis zum 31.03.2012 befristete Vermittlungs-

gutschein für Arbeitsuchende geht in den neuen
AV-Gutschein auf. Die Voraussetzungen für die
Erlangung des bisherigen Vermittlungsgut-

scheins, die sich nicht am individuellen Unter-
stützungsbedarf, sondern an Leistungsbezug und
Dauer der Arbeitslosigkeit orientiert haben, ent-
fallen zugunsten einer am Einzelfall ausgerichte-
ten Förderentscheidung. Mit dem AV-Gutschein
legt die AA dem individuellen Handlungsbedarf
entsprechend Maßnahmeziel und -inhalt fest. Die
AA kann den AV-Gutschein zur Sicherstellung ei-
ner wirtschaftlichen Mittelverwendung zeitlich be-
fristen sowie regional beschränken. Wenn es für
die berufliche Eingliederung erforderlich ist, kann
die AA mehrere AV-Gutscheine mit unterschiedli-
chen Maßnahmezielen an die Förderberechtigten
ausgeben. Mit der Ausgabe des Gutscheins erteilt
die AA eine Förderzusage.

 Die Weiterbildungsförderung von älteren ArbN
(nach Art. 1 verlängert bis 31.03.2012) wird ent-
fristet. Zugleich wird sie flexibler ausgestaltet,
indem der BA auch die Möglichkeit einer anteili-
gen Förderung bei der Übernahme der Weiterbil-
dungskosten eröffnet wird.

 Die Eingliederungszuschüsse (Egz) werden neu
strukturiert und vereinheitlicht (generell: Zu-
schusshöhe bis zu 50% für eine Dauer von bis zu
12 Monaten). Dabei wird die maximale Förder-
dauer für besonders betroffene schwerbehinderte
Menschen unabhängig vom Alter von 36 Monaten
auf 60 Monate erhöht. Bisher galt eine Förder-
dauer von bis zu 60 Monaten nur für schwerbe-
hinderte ArbN, die das 50. Lebensjahr vollendet
haben. Die maximale Förderdauer von 96 Mona-
ten für besonders betroffene schwerbehinderte
Menschen, die das 55. Lebensjahr vollendet ha-
ben, bleibt unverändert erhalten. Für ältere ArbN
kann die Förderdauer bis zu 36 Monate betragen,
wenn die Förderung bis Ende 2014 begonnen hat.
Die Absenkung der Förderung (grundsätzlich bis
zu 50% des zu berücksichtigenden Arbeitsent-
gelts – bei behinderten/schwerbehinderten Men-
schen bis zu 70%) nach Ablauf von zwölf Mona-
ten (für besonders betroffene schwerbehinderte
Menschen: 24 Monaten) wird einheitlich auf zehn
Prozentpunkte jährlich festgelegt; infolge der
Kürzung darf die Höhe des Egz 30% des zu be-
rücksichtigenden Arbeitsentgelts nicht unter-
schreiten.

 Künftig werden grundsätzlich nur noch solche
Träger zur Erbringung von Arbeitsmarktdienst-
leistungen zugelassen, die ein System zur Siche-
rung der Qualität anwenden und einen Qualitäts-
nachweis in Form einer externen Zulassung er-
bringen (bisher nur bei der Förderung der berufli-
chen Weiterbildung, für die auch künftig weiter-
gehende Anforderungen bestehen). Zum Zulas-
sungsverfahren von Trägern und Maßnahmen
werden wesentliche Bestimmungen von der An-
erkennungs- und Zulassungsverordnung Weiter-
bildung (AZWV) in das SGB III überführt und
damit für alle Träger und in Bezug genommene
Maßnahmen auf eine einheitliche gesetzliche
Grundlage gestellt. Außerdem bedürfen künftig
auch die Maßnahmen einer Zulassung, die mit
Hilfe des neu eingeführten AV-Gutscheins in An-
spruch genommen werden können. Von diesen
Regelungen sind ArbGeb ausgenommen, die aus-
schließlich betriebliche Maßnahmen oder betrieb-
liche Teile von Maßnahmen durchführen. Sie be-
dürfen keiner Zulassung.

 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen werden nicht
mehr gefördert.


